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EINLEITUNG

I. Die Entstehungsgeschichte der GMS

DieGrundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS) ist Kants er-
ste Schrift, die sich ausschließlich moralphilosophischen Fragen
widmet. Welche Entwicklung Kants ethische Auffassungen
durchlaufen haben und in welchem Zusammenhang sie mit der
Entwicklung seiner kritischen Philosophie stehen, sind schwie-
rige Fragen, die hier nicht beantwortet werden kçnnen.1 Kant
hat bereits in den 60er und 70er Jahren �ber eine ›Metaphysik
der Sitten‹ nachgedacht – schon 1768 hat er beabsichtigt, ein
Werk unter diesem Titel herauszubringen.2 Zwischen 1773 und
1781 schweigt Kant �ber seine ethischen Vorhaben.3 Erst in der

1 Vgl. dazu Paul Arthur Schilpp: Kant’s Practical Ethics (Evanston,
1938); Josef Schmucker:Die Urspr�nge der Ethik Kants in seinen vorkri-
tischen Schriften und Reflexionen (Meisenheim am Glan, 1961); Keith
Ward: The Development of Kant’s View of Ethics (Oxford, 1972); Cle-
mens Schwaiger: Kategorische und andere Imperative. Zur Entwicklung
vonKants praktischer Philosophie bis 1785 (Stuttgart-BadCanstatt, 1999);
Manfred K�hn: Kant: A Biography (Cambridge, 2001).

2 Vgl. den Brief Kants an Herder vom 9. Mai 1768 (AA 10,74); »AA«
steht f�r die sogenannte Akademieausgabe (Kant’s gesammelte Schriften,
hrsg. von der Kçniglich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Ber-
lin), nach deren Seiten- und Zeilenz�hlung im Folgenden zitiert wird. –
RelevanteBriefe aus der Phase vor derVerçffentlichungderKritik der rei-
nen Vernunft gibt es aus der Zeit zwischen 1764 und 1773; vgl. dazu die
Angaben in der von Paul Menzer besorgten Einleitung in die GMS (AA
4,623 ff.).

3 Allerdings gibt es zwei Briefe von Hamann an Herder aus der Zeit
vor der KrV, in denen es heißt, daß Kant an einer »Moral der reinen Ver-
nunft« (Hamann an Herder: 17. Mai 1779) beziehungsweise an einer
»Moral der gesunden Vernunft« (Hamann an Herder: 26. Juni 1780) ar-
beite. Vgl. Johann Georg Hamann: Briefwechsel, Vierter Band, 1778–
1782. Herausgegeben von ArthurHenkel, 1959, erschienen im Insel-Ver-
lag, Wiesbaden, S. 81 und S. 196.



Kritik der reinen Vernunft (KrV) erscheint wieder die Idee einer
›Metaphysik der Sitten‹, und zwar im Rahmen der »Architekto-
nik der reinen Vernunft« (A 832 ff. / B 860 ff.).
Wir wissen nicht, ob Kant nach 1781 die Realisierung der Me-

taphysik der Sitten beabsichtigt hat, ohne dabei zun�chst einen
grundlegenden Teil voranschicken zu wollen. Wir wissen auch
nicht, welche Rolle die Idee einer ›Kritik der reinen praktischen
Vernunft‹ in diesem Zusammenhang gespielt hat, von der Kant
in der GMS behauptet, sie sei »eigentlich« (391,17) die Grundlage
der Metaphysik der Sitten. Umstritten ist schließlich auch das
Verh�ltnis zwischen der GMS und derKritik der praktischenVer-
nunft, die drei Jahre sp�ter (1788) erschien, obwohl Kant in der
GMS nur den »Vorsatze« (391,16) �ußert, »eine Metaphysik der
Sitten dereinst zu liefern« (391,16); von einer (zus�tzlichen) ›Kri-
tik der praktischen Vernunft‹ ist dort nicht die Rede. Die erste
diesbez�gliche Nachricht aus der Zeit nach der Verçffentlichung
der KrV ist ein Brief Johann Georg Hamanns vom 11. Januar
1782, gerichtet an JohannFriedrichHartknoch, den sp�terenVer-
leger derGMS. In diesemBrief heißt es: »Kant arbeitet an derMe-
taphysik der Sitten – f�r weßen Verlag weiß ich nicht«4. Kant
selbst schreibt in einemBrief anMosesMendelssohn vom16.Au-
gust 1783: »DiesenWinterwerde ich den erstenTheilmeinerMo-
ral, wo nicht vollig doch meist zu Stande bringen« (AA 10,346).
Auch hier ist unklar, was der ›erste Teil‹ denn ist. In Frage kom-
men der erste Teil eines gesamten Werkes bzw. Buches (der
›Moral‹), die GMS oder auch die ›Kritik der reinen praktischen
Vernunft‹ als Grundlage der Metaphysik der Sitten; versteht
man unter ›Moral‹ soviel wie ›Ethik‹, dann kann auch die Meta-
physik der Sitten selbst gemeint sein, die nach Auskunft der
GMS den »rationalen Teil« (388,11) der Ethik ausmacht, im Un-
terschied zur »praktischen Anthropologie« (388,35), die den em-
pirischen Teil bildet; es kçnnte aber auch die Rechtslehre (oder
auch die Tugendlehre) als erster Teil der ›Metaphysik der Sitten‹
gemeint sein.

4 Hamann (1959, S. 364).
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Von wirklicher Relevanz f�r die Interpretation der GMS sind
Texte aus dem Entstehungsfeld der GMS, die Kants moralphilo-
sophische Ideen aus der GMS verdeutlichen kçnnen; erw�hnens-
wert sind hier insbesondere Kants Vorlesungen (Anthropologie)
Mrongovius (AA 25,1205 ff.), Moralphilosophie Collins (AA
27,237 ff.), Naturrecht Feyerabend (AA 27,1317 ff.), Moral
Mrongovius II (AA 29,593 ff.) und dieVorlesung zurMoralphilo-
sophie (hrsg. von Werner Stark, Berlin, 2004). Zu erw�hnen sind
außerdem einige Briefe aus der Feder Hamanns, die den Ein-
druck erwecken, Kant sei bei der Arbeit an der GMS durch ein
imHerbst 1783 verçffentlichtes Buch Christian Garves (Philoso-
phische Anmerkungen und Abhandlungen zu Cicero’s B�chern
von den Pflichten) beeinflußt worden. Wie sehr diese Kommen-
tierung5 von Ciceros De officiis Kants Denken in der GMS indi-
rekt beeinflußt hat, kann hier nicht entschieden werden. Eine
andere Frage ist, wie sehr Garves Buch direkt Einfluß auf den
Aufbau und die Gestalt der GMS genommen hat.6

Die relevanten Briefstellen allein erlauben kein sicheres Urteil.
Am 8. Februar 1784 schreibt Hamann an Johann Gottfried Her-
der: »Kant soll an einer Antikritik – doch er weiß den Titel noch
selbst nicht – �berGarvensCicero arbeiten. Ich besuchte ihnheut
vor 8 Tagen. Er studierte im Garve, dachte aber nicht an eine
Gegenschrift, gegen mich.«7 Etwas sp�ter (18. Februar) schreibt
Hamann an Johann George Scheffner: »Einer Sage nach arbeitet

5 Garve hat Ciceros De officiis auch �bersetzt: Abhandlung �ber die
menschlichen Pflichten in drey B�chern aus dem Lateinischen des Marcus
Tullius Cicero (Breslau, 1783).

6 Vgl. auch Manfred K�hn: Kant: A Biography, Cambridge, 2001,
S. 277–283. Zum mçglichen Einfluß von Johann Georg Sulzer auf die
Entstehungsgeschichte der GMS, vor allem in Bezug auf die Reinheit
der moralischenMotivation, vgl. Heiner F. Klemme: »JohannGeorg Sul-
zers ›vermischte Sittenlehre‹. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte von
Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.« In: Frank Grunert und
Gideon Stiening (Hrsg.): Johann Georg Sulzer (1720–1779). Aufkl�rung
zwischen Christian Wolff und David Hume. Berlin, 2011, S. 309–322.

7 Johann Georg Hamann: Briefwechsel, F�nfter Band, 1783–1785.
Herausgegeben von Arthur Henkel, 1965, erschienen im Insel-Verlag,
Wiesbaden, S. 123.
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unser liebe Pr Kant [. . .] an einer Antikritik – doch der Titel ist
noch nicht ausgemacht – gegen Garvens Cicero als eine indirecte
Antwort auf deßelben Recension in der A. d. Bibl.«8 Viel sicherer
heißt es dann in einem Brief Hamanns an Hartknoch vom
14. M�rz 1784: »Kant arbeitet an einer Antikritik �ber Garvens
Cicero, die Sie vermuthlich auch zum Verlag bekommen wer-
den?«9 EinenTag sp�ter schreibtHamann an Scheffner: »DieAn-
tikritik wird nicht unmittelbar gegen die Garvesche Recension,
sondern eigentl. gegen seinen Cicero gerichtet seyn, und vermit-
telst deßen eine Genugthuung f�r jene werden.«10

Falls Kant wirklich an die ›Antikritik‹ gedacht haben sollte, so
hat er diesen Plan jedenfalls wieder ge�ndert: »Kant arbeitet an
einem Prodromo zur Moral, den er anf�ngl. Antikritik betiteln
wollte und auf Garvens Cicero Beziehung haben soll« (Hamann
an JohannGeorgM�ller, 30. April 1784).11 �hnlich heißt es in ei-
nem Brief Hamanns an Herder vom 2. Mai 1784: »Er [sc. Kant]
arbeitet scharf an der Vollendung seines Systems. Die Antikritik
�berGarvensCicero hat sich in einen ProdromumderMoral ver-
wandelt.«12 In einem weiteren Brief an Herder (8. August 1784)
schreibt Hamann dann: »Kant arbeitet wacker an einem Pro-
dromo seiner Metaphysik der Sitten.«13
In einem Brief vom 10. Juli 1784 schreibt Christian Gottfried

Sch�tz an Kant, er warte dringend auf die »Metaphysik der Na-
tur; der Sie doch auch gewiß eineMetaph. der Sitten folgen lassen
werden« (AA 10,393). Kant muß in einem verlorengegangenen

8 Hamann (1965, S. 129 f.) –Mit der ›Rezension‹ bezieht sichHamann
nicht auf die ber�hmte, am 19. Januar 1782 anonym abgedruckte Rezen-
sion in der Zugabe (Bd. 1) zu den Gçttinger Anzeigen von gelehrten Sa-
chen, sondern auf die urspr�ngliche (von Feder ver�nderte) Rezension
Garves, die dann 1783 in einem Anhang zur Allgemeinen Deutschen Bi-
bliothek erschien und die Kant am 21. August 1783 zugeschickt wurde;
daher im Brief Hamanns das K�rzel ›A. d. Bibl.‹.

9 Hamann (1965, S. 131).
10 Hamann (1965, S. 134).
11 Hamann (1965, S. 141).
12 Hamann (1965, S. 147).
13 Hamann (1965, S. 176).
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Antwortschreiben seine Absicht bekundet haben, die GMS bald
herauszubringen, denn Sch�tz antwortet Kant am 23. August
1784: »Hçchst erstaunlich war mirs, daß Sie den Plan zur Meta-
physik der Sitten auf Michaelis herausgeben wollen« (AA
10,396).14 Der endg�ltige Titel wird dann erstmals in einem
Schreiben Hamanns an Scheffner erw�hnt (19. September
1784): »Kant hat das Mst. seiner Grundlegung zur Metaph. der
Sitten abgeschickt.«15 Verzçgerungen beim Druck f�hrten
dazu, daß Kant dann doch erst im April 1785 die ersten Exem-
plare seiner Grundlegungsschrift erhielt. Kurz vorher hatte Ha-
mann in einem Brief an Herder (28. M�rz 1785) noch einmal
eine interessante Bemerkung gemacht: »Das Principium seiner
Moralit�t erscheint auch diese Meße. Aus dem Anhang gegen
Garve scheint nichts geworden zu seyn; vielmehr soll er dies
Werk verk�rzt haben.«16

Bei der Bewertung dieser Briefe sind folgende Punkte zu be-
achten:
1. Die ersten drei Briefe Hamanns erlauben keinen Aufschluß

�ber die Zuverl�ssigkeit der Behauptung, Kant arbeite an einer
›Antikritik‹ gegen Garve (ganz abgesehen vonHamanns ber�ch-
tigter Schwatzhaftigkeit; es ist fraglich, obman seinen diesbez�g-
lichen brieflichen �ußerungen �berhaupt Vertrauen schenken
kann). Einerseits wird diese Behauptung als ›Sage‹ qualifiziert;
im ersten Brief heißt es sogar, daß Kant jedenfalls gegen�ber Ha-
mann nicht an eine ›Gegenschrift‹ dachte.17 Andererseits heißt es,

14 Best�tigt wird dies durch Briefe Hamanns: An Hartknoch (10. Au-
gust 1784): »Kants amanuensis, Jachmann, arbeitet fleißig an dem Pro-
dromo der Metaphysik der Sitten« (Hamann 1965, S. 182); an Scheffner
(19. August 1784): »Unsers Pr.Kants Prod[r]omus oder – – – – zurMeta-
physik der Sitten wird n�chstens nach Halle zum Druck abgehen und zu
Michaelis erscheinen« (Hamann 1965, S. 189); an Herder (15. September
1784): »Ich warte jetzt [. . .] die Prolegomena zur Metaphysik der Sitten
ab, um vielleicht wider in Gang zu kommen« (Hamann 1965, S. 217).

15 Hamann (1965, S. 222).
16 Hamann (1965, S. 402).
17 Die beiden letzten S�tze aus der oben zitierten Briefpassage (8. Feb.

1784) werden weder in der AA noch bei Vorl�nder zitiert (»Ich besuchte
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Kant arbeite tats�chlich an einer solchen ›Antikritik‹ und denke
›vermutlich‹ sogar schon daran, sie bei Hartknoch zu verçffent-
lichen.
2. Im M�rz 1784 schreibt Hamann, die geplante Antikritik sei

gegen Garves Cicerobuch gedacht, und sie sei eine ›indirekte
Antwort‹ auf Garves Rezension, insofern die Kritik an Garves
Cicerobuch zugleich eine ›Genugthuung‹ f�r diese Rezension
sei. Diese Bewertung ist allerdings zweifelhaft: Nachdem Garve
in einem Brief vom 13. Juli 1783 die Umst�nde der Gçttinger Re-
zension erl�utert hatte, zeigte Kant sich in seinem Antwort-
schreiben vom 7. August 1783 versçhnlich. Auch nachdem
Kant dann am 21. August die urspr�ngliche Rezension erhalten
hatte, schreibt er (einen Tag sp�ter) in einem Brief an Johann
Schultz, die urspr�ngliche Rezension sei doch »gantz etwas an-
deres u. weit durchdachteres, als was die Gçtting’sche Anzeige
enthielt« (AA 10,349). Insofern ist es unwahrscheinlich, daß
eine ›Genugthuung‹ f�rGarves Rezension f�rKant einMotiv ge-
wesen ist, eine ›Antikritik‹ gegen Garves Cicerobuch zu verfas-
sen.
3. Der Status sowohl der ›Antikritik‹ als auch des ›Prodromus‹

sind unklar. ImBrief vom 30. April scheint es, als obKant den Ti-
tel ge�ndert h�tte (›Prodromus‹ statt ›Antikritik‹), nicht aber den
Inhalt und Bezug. Denn es heißt ja, daß dieser Prodromo ›auf
GarvensCicero Beziehung haben soll‹, nicht ›sollte‹ (wohingegen

ihn heut vor 8 Tagen. Er studierte imGarve, dachte aber nicht an eineGe-
genschrift, gegenmich«). Das mag daran liegen, daß das ›gegenmich‹ den
Eindruck erweckt, als denkeKant nicht an eine gegenHamann gerichtete
›Gegenschrift‹. Diese Lesart ist aber unplausibel. Hamann stellt zun�chst
fest, daß Kant angeblich an einer Antikritik arbeiten ›soll‹; er bezieht sich
also auf eine andere Quelle. Dann stellt Hamann fest, daß er selbst Kant
vor kurzem besucht habe, und dann – dieser Zusammenhang muß beach-
tet werden – schreibt er, daß Kant zwar tats�chlich ›im Garve studiere‹,
ihm (also Hamann) gegen�ber von einer Gegenschrift ›aber‹ nichts er-
w�hnt habe. Hamann will offenkundig zum Ausdruck bringen, daß die
von anderer Quelle aufgestellte Behauptung, Kant arbeite an einer ›Anti-
kritik‹, von Kant selbst ihm gegen�ber nicht best�tigt wurde. Dazu paßt
nat�rlich, daß im n�chsten Brief immer noch von einer ›Sage‹ die Rede ist.
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Kant sein Buch ›anf�nglich Antikritik betitelnwollte‹); ob es sich
mçglicherweise um einen Schreibfehler Hamanns handelt (›soll‹
statt ›sollte‹), ist nat�rlich nicht auszumachen. Zwei Tage sp�ter
heißt es dann allerdings, die ›Antikritik‹ habe sich in einen ›Pro-
dromum der Moral verwandelt‹. Da es zugleich heißt, daß Kant
›scharf an der Vollendung seines Systems‹ arbeite – Hamann
scheint sich mit ›System‹ auf die in der KrV angek�ndigte Meta-
physik der Sitten zu beziehen –, gewinnt man eher den Eindruck,
der Bezug zuGarves Cicerobuch sei zu diesem Zeitpunkt bereits
irrelevant geworden. Im n�chsten Brief Hamanns ist dann auch
nur noch davon die Rede, daß Kant am ›Prodromo seiner Meta-
physik der Sitten‹ arbeite.
4. Eine erneuteWendung bekommenHamanns diesbez�gliche

�ußerungen dann noch einmal kurz vor Erscheinen der GMS.
Hieß es zun�chst, daß Kant an einem selbst�ndigen Werk gegen
Garve arbeite (›Antikritik‹), das sich dann in die sp�tere Grund-
legung (›Prodromus‹) verwandelt habe, so scheint es jetzt, als
habe Kant zus�tzlich zur GMS noch an einen ›Anhang gegen
Garve‹ gedacht. Hamanns Brief erweckt den Eindruck, als habe
Kant diesen Anhang mçglicherweise sogar schon geschrieben,
so daß er dann die GMS wieder ›verk�rzt‹ hat.
Die Briefstellen allein erlauben also keinen sicherenAufschluß

dar�ber, ob und inwiefern Garves Cicerobuch einen direkten
Einfluß auf die Gestalt der GMS genommen hat; wenn Hamanns
Bericht zutrifft, daß amEnde nur noch ein ›Anhang‹ gegenGarve
geplant war, der dann auch noch gestrichen wurde, so scheint es,
als ob Kant aus der GMS die urspr�nglichen Bez�ge auf Garve
herausgenommen hat – wenn es sie denn jemals gab. Da wir
auch nicht wissen, welche urspr�nglichen Pl�ne Kant bei der
Ausarbeitung seiner Metaphysik der Sitten hatte, bleiben die ge-
nauen (�ußeren) Umst�nde der Entstehung von Kants Grundle-
gungsschrift unklar.
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IMMANUEL KANT

GRUNDLEGUNG ZUR
METAPHYSIK DER SITTEN



VORREDE

Die alte griechische Philosophie teilte sich in dreiWissenschaften
ab: Die Physik , die Ethik und die Logik . Diese Einteilung ist
derNatur der Sache vollkommen angemessen, undmanhat an ihr

5 nichts zu verbessern, als etwa nur das Prinzip derselben hinzu-
zutun, um sich auf solche Art teils ihrer Vollst�ndigkeit zu ver-
sichern, teils die notwendigen Unterabteilungen richtig bestim-
men zu kçnnen.
Alle Vernunfterkenntnis ist entwedermaterial, und betrachtet

10 irgend ein Objekt; oder formal, und besch�ftigt sich bloßmit der
Form des Verstandes und der Vernunft selbst und den allgemei-
nen Regeln des Denkens �berhaupt, ohne Unterschied der Ob-
jekte. Die formale Philosophie heißt Logik , die materiale aber,
welche es mit bestimmten Gegenst�nden und den Gesetzen zu

15 tun hat, denen sie unterworfen sind, ist wiederum zweifach.
Denn diese Gesetze sind entweder Gesetze der Natur, oder
der Freiheit . Die Wissenschaft von der ersten heißt Physik ,
die der anderen ist Ethik ; jene wird auch Naturlehre, diese Sit-
tenlehre genannt.

20 Die Logik kann keinen empirischen Teil haben, d. i. einen sol-
chen, da die allgemeinen und notwendigen Gesetze des Denkens
auf Gr�nden beruhten, die von der Erfahrung hergenommen
w�ren; denn sonst w�re sie nicht Logik, d. i. ein Kanon f�r
den Verstand oder die Vernunft, der bei allem Denken gilt und

25 demonstriert werden muß. Dagegen kçnnen sowohl die nat�r-
liche als sittliche Weltweisheit jede ihren empirischen Teil
haben, weil jene der Natur, als einem Gegenstande der Erfah-
rung, diese aber dem Willen des Menschen, sofern er durch die
Natur affiziert wird, ihre Gesetze bestimmen muß, die ersteren

30 zwar als Gesetze, nach denen alles | geschieht, die zweiten als
solche, nach denen alles geschehen soll, aber doch auch mit
Erw�gung der Bedingungen, unter denen es çfters nicht ge-
schieht.

387

*
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Man kann alle Philosophie, sofern sie sich auf Gr�nde der Er-
fahrung fußt, empirische, die aber, so lediglich aus Prinzipien
a priori ihre Lehren vortr�gt, reine Philosophie nennen. Die letz-
tere, wenn sie bloß formal ist, heißt Logik; ist sie aber auf be-

5stimmte Gegenst�nde des Verstandes eingeschr�nkt, so heißt sie
Metaphysik.
Auf solche Weise entspringt die Idee einer zweifachen Meta-

physik, einer Metaphysik der Natur und einer Metaphysik der
Sitten. Die Physik wird also ihren empirischen, aber auch einen

10rationalen Teil haben; die Ethik gleichfalls; wiewohl hier der em-
pirische Teil besonders praktische Anthropologie, der rationale
aber eigentlich Moral heißen kçnnte.
Alle Gewerbe, Handwerke und K�nste haben durch die Ver-

teilung der Arbeiten gewonnen, da n�mlich nicht einer alles
15macht, sondern jeder sich auf gewisse Arbeit, die sich ihrer

Behandlungsweise nach von anderen merklich unterscheidet,
einschr�nkt, um sie in der grçßten Vollkommenheit und mit
mehrerer Leichtigkeit leisten zu kçnnen. Wo die Arbeiten so
nicht unterschieden und verteilt werden, wo jeder ein Tausend-

20k�nstler ist, da liegen die Gewerbe noch in der grçßten Barbarei.
Aber ob dieses zwar f�r sich ein der Erw�gung nicht unw�rdiges
Objekt w�re, zu fragen, ob die reine Philosophie in allen ihren
Teilen nicht ihren besonderen Mann erheische, und es um das
Ganze des gelehrten Gewerbes nicht besser stehen w�rde,

25wenn die, so das Empirische mit dem Rationalen, dem Ge-
schmacke des Publikums gem�ß, nach allerlei ihnen selbst unbe-
kannten Verh�ltnissen gemischt zu verkaufen gewohnt sind, die
sich Selbstdenker, andere aber, die den bloß rationalen Teil zube-
reiten, Gr�bler nennen, gewarnt w�rden, nicht zwei Gesch�fte

30zugleich zu treiben, die in der Art, sie zu behandeln, gar sehr ver-
schieden sind, zu deren jedem vielleicht ein besonderes Talent er-
fordert wird, und deren Verbindung in einer Person nur St�mper
hervorbringt: so frage ich hier doch nur, ob nicht die Natur der
Wissenschaft es erfordere, den empirischen von dem rationalen

35Teil jederzeit sorgf�ltig abzusondern, und vor der eigentlichen

5 so heißt sie] A2; heißt A1
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(empirischen) Physik eine Metaphysik der Natur, vor der prak-
tischen Anthropologie aber eine Metaphysik der Sitten voran-
zuschicken, die von allem Empirischen sorgf�ltig ges�ubert sein
m�ßten, um zu wissen, wie viel reine Vernunft in beiden F�llen

5 leisten | kçnne, und aus welchen Quellen sie selbst diese ihre Be-
lehrung a priori schçpfe, es mag �brigens das letztere Gesch�fte
von allen Sittenlehrern (deren Name Legion heißt) oder nur
von einigen, die Beruf dazu f�hlen, getrieben werden.
Da meine Absicht hier eigentlich auf die sittlicheWeltweisheit

10 gerichtet ist, so schr�nke ich die vorgelegte Frage nur darauf ein:
obman nicht meine, daß es von der �ußerstenNotwendigkeit sei,
einmal eine reineMoralphilosophie zu bearbeiten, die von allem,
was nur empirisch seinmag und zurAnthropologie gehçrt, vçllig
ges�ubert w�re; denn daß es eine solche geben m�sse, leuchtet

15 von selbst aus der gemeinen Idee der Pflicht und der sittlichen
Gesetze ein. Jedermann muß eingestehen, daß ein Gesetz, wenn
es moralisch, d. i. als Grund einer Verbindlichkeit, gelten soll, ab-
solute Notwendigkeit bei sich f�hren m�sse; daß das Gebot: du
sollst nicht l�gen, nicht etwa bloß f�rMenschen gelte, andere ver-

20 n�nftige Wesen sich aber daran nicht zu kehren h�tten; und so
alle �brigen eigentlichen Sittengesetze; daß mithin der Grund
der Verbindlichkeit hier nicht in der Natur des Menschen oder
den Umst�nden in der Welt, darin er gesetzt ist, gesucht werden
m�sse, sondern a priori lediglich inBegriffen der reinenVernunft,

25 und daß jede andere Vorschrift, die sich auf Prinzipien der bloßen
Erfahrung gr�ndet, und sogar eine in gewissem Betracht allge-
meine Vorschrift, sofern sie sich dem mindesten Teile, vielleicht
nur einem Bewegungsgrunde nach, auf empirische Gr�nde
st�tzt, zwar eine praktische Regel, niemals aber ein moralisches

30 Gesetz heißen kann.
Also unterscheiden sich die moralischen Gesetze samt ihren

Prinzipien unter aller praktischen Erkenntnis von allem �brigen,
darin irgend etwas Empirisches ist, nicht allein wesentlich, son-
dern alle Moralphilosophie beruht g�nzlich auf ihrem reinen

35 Teil, und, auf den Menschen angewandt, entlehnt sie nicht das

4 m�ßten] korrigiert durch Menzer aus m�ßte
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mindeste von der Kenntnis desselben (Anthropologie), sondern
gibt ihm als vern�nftigem Wesen Gesetze a priori, die freilich
noch durch Erfahrung gesch�rfte Urteilskraft erfordern, um teils
zu unterscheiden, in welchen F�llen sie ihre Anwendung haben,

5teils ihnen Eingang in den Willen des Menschen und Nachdruck
zur Aus�bung zu verschaffen, da dieser, als selbst mit so vielen
Neigungen affiziert, der Idee einer praktischen reinen Vernunft
zwar f�hig, aber nicht so leicht vermçgend ist, sie in seinem Le-
benswandel in concreto wirksam zu machen.

10Eine Metaphysik der Sitten ist also unentbehrlich notwendig,
nicht bloß aus einem Bewegungsgrunde der Spekulation, um
dieQuelle der a | priori in unserer Vernunft liegenden praktischen
Grunds�tze zu erforschen, sondern weil die Sitten selber allerlei
Verderbnis unterworfen bleiben, so lange jener Leitfaden und

15oberste Norm ihrer richtigen Beurteilung fehlt. Denn bei dem,
was moralisch gut sein soll, ist es nicht genug, daß es dem sittli-
chen Gesetze gem�ß sei, sondern es muß auch um desselben wil-
len geschehen; widrigenfalls ist jene Gem�ßheit nur sehr zuf�llig
und mißlich, weil der unsittliche Grund zwar dann und wann

20gesetzm�ßige, mehrmals aber gesetzwidrige Handlungen her-
vorbringen wird. Nun ist aber das sittliche Gesetz in seiner Rei-
nigkeit und Echtheit (woran eben im Praktischen am meisten
gelegen ist) nirgend anders als in einer reinen Philosophie zu
suchen, also muß diese (Metaphysik) vorangehen, und ohne sie

25kann es �berall keine Moralphilosophie geben; selbst verdient
diejenige, welche jene reinen Prinzipien unter die empirischen
mischt, denNamen einer Philosophie nicht (denn dadurch unter-
scheidet diese sich eben von der gemeinen Vernunfterkenntnis,
daß sie, was diese nur vermengt begreift, in abgesonderter Wis-

30senschaft vortr�gt), viel weniger einer Moralphilosophie, weil
sie eben durch diese Vermengung so gar der Reinigkeit der Sitten
selbst Abbruch tut und ihrem eigenen Zwecke zuwider verf�hrt.
Man denke doch ja nicht, daßman das, was hier gefordert wird,

schon an der Prop�deutik des ber�hmtenWolff vor seinerMoral-

6 dieser] korrigiert durch Hartenstein aus diese 26 reinen] A1; reine
A2
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philosophie, n�mlich der von ihm so genannten allgemeinen
praktischen Weltweisheit, habe und hier also nicht eben ein
ganz neues Feld einzuschlagen sei. Eben darum, weil sie eine all-
gemeine praktischeWeltweisheit sein sollte, hat sie keinenWillen

5 von irgend einer besonderen Art, etwa einen solchen, der ohne
alle empirischen Bewegungsgr�nde, vçllig aus Prinzipien
a priori, bestimmt werde, und den man einen reinen Willen nen-
nen kçnnte, sondern dasWollen �berhaupt in Betrachtung gezo-
gen, mit allen Handlungen und Bedingungen, die ihm in dieser

10 allgemeinen Bedeutung zukommen, und dadurch unterscheidet
sie sich von einer Metaphysik der Sitten, ebenso wie die allge-
meine Logik von der Transzendentalphilosophie, von denen die
erstere die Handlungen und Regeln des Denkens �berhaupt,
diese aber bloß die besonderen Handlungen und Regeln des

15 reinen Denkens, d. i. desjenigen, wodurch Gegenst�nde vçllig
a priori erkannt werden, vortr�gt. Denn die Metaphysik der Sit-
ten soll die Idee und die Prinzipien einesmçglichen reinen Wil-
lens untersuchen, und nicht die Handlungen und Bedingungen
des menschlichen Wollens �berhaupt, welche grçßtenteils aus

20 der Psychologie geschçpft werden. Daß in der allgemeinen |
praktischen Weltweisheit (wiewohl wider alle Befugnis) auch
von moralischen Gesetzen und Pflicht geredet wird, macht kei-
nenEinwurfwidermeine Behauptung aus.Denn die Verfasser je-
ner Wissenschaft bleiben ihrer Idee von derselben auch hierin

25 treu; sie unterscheiden nicht die Bewegungsgr�nde, die als solche
vçllig a priori bloß durch Vernunft vorgestellt werden und
eigentlich moralisch sind, von den empirischen, die der Verstand
bloß durchVergleichung der Erfahrungen zu allgemeinenBegrif-
fen erhebt, sondern betrachten sie, ohne auf den Unterschied

30 ihrer Quellen zu achten, nur nach der grçßeren oder kleineren
Summe derselben (indem sie alle als gleichartig angesehen wer-
den), undmachen sich dadurch ihrenBegriff vonVerbindlichkeit,
der freilich nichts weniger als moralisch, aber doch so beschaffen
ist, als es in einer Philosophie, die �ber denUrsprung aller mçgli-

35 chen praktischen Begriffe, ob sie auch a priori oder bloß a poste-
riori stattfinden, gar nicht urteilt, nur verlangt werden kann.
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Im Vorsatze nun, eine Metaphysik der Sitten dereinst zu
liefern, lasse ich diese Grundlegung vorangehen. Zwar gibt es
eigentlich keine andere Grundlage derselben, als die Kritik einer
reinen praktischenVernunft, sowie zurMetaphysik die schon ge-

5lieferte Kritik der reinen spekulativen Vernunft. Allein, teils ist
jene nicht von so �ußerster Notwendigkeit, als diese, weil die
menschliche Vernunft im Moralischen, selbst beim gemeinsten
Verstande, leicht zu großer Richtigkeit und Ausf�hrlichkeit ge-
bracht werden kann, da sie hingegen im theoretischen, aber rei-

10nen Gebrauch, ganz und gar dialektisch ist; teils erfordere ich
zur Kritik einer reinen praktischen Vernunft, daß, wenn sie voll-
endet sein soll, ihre Einheit mit der der spekulativen in einem ge-
meinschaftlichen Prinzip zugleichm�sse dargestellt werden kçn-
nen, weil es doch am Ende nur eine und dieselbe Vernunft sein

15kann, die bloß in der Anwendung unterschieden sein muß. Zu
einer solchen Vollst�ndigkeit konnte ich es aber hier noch nicht
bringen, ohne Betrachtungen von ganz anderer Art herbeizuzie-
hen und den Leser zu verwirren. Um deswillen habe ich mich,
statt der Benennung einerKritik der reinen praktischenVernunft,

20der von einer Grundlegung zur Metaphysik der Sitten bedient.
Weil aber drittens auch eineMetaphysik der Sitten, ungeachtet

des abschreckenden Titels, dennoch eines großenGrades der Po-
pularit�t und Angemessenheit zum gemeinen Verstande f�hig ist,
so finde ich f�r n�tzlich, diese Vorarbeitung der Grundlage da-

25von abzusondern, um das Sub|tile, was darin unvermeidlich ist,
k�nftig nicht faßlicheren Lehren beif�gen zu d�rfen.
Gegenw�rtigeGrundlegung ist aber nichtsmehr als die Aufsu-

chung und Festsetzung des obersten Prinzips der Moralit�t, wel-
che allein ein in seiner Absicht ganzes und von aller anderen sitt-

30lichen Untersuchung abzusonderndes Gesch�ft ausmacht. Zwar
w�rden meine Behauptungen �ber diese wichtige und bisher bei
weitem noch nicht zur Genugtuung erçrterte Hauptfrage durch
Anwendung desselben Prinzips auf das ganze System viel Licht
und, durch die Zul�nglichkeit, die es allenthalben blicken l�ßt,

35große Best�tigung erhalten; allein ich mußte mich dieses Vorteils

12 der der] A1; der A2 21 ungeachtet] A2; unerachtet A1
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begeben, der auch im Grunde mehr eigenliebig als gemeinn�tzig
sein w�rde, weil die Leichtigkeit im Gebrauche und die schein-
bare Zul�nglichkeit eines Prinzips keinen ganz sicheren Beweis
von der Richtigkeit desselben abgibt, vielmehr eine gewisse Par-

5 teilichkeit erweckt, es nicht f�r sich selbst, ohne alle R�cksicht
auf die Folge, nach aller Strenge zu untersuchen und zu w�gen.
Ich habe meine Methode in dieser Schrift so genommen, wie

ich glaube, daß sie die schicklichste sei, wennman von der gemei-
nen Erkenntnis zur Bestimmung des obersten Prinzips derselben

10 analytisch undwiederumzur�ck von der Pr�fung dieses Prinzips
und den Quellen desselben zur gemeinen Erkenntnis, darin sein
Gebrauch angetroffen wird, synthetisch den Weg nehmen will.
Die Einteilung ist daher so ausgefallen:

1. Erster Abschnitt: �bergang von der gemeinen sittlichen Ver-
15 nunfterkenntnis zur philosophischen.

2. Zweiter Abschnitt: �bergang von der popul�ren Moralphilo-
sophie zur Metaphysik der Sitten.

3.Dritter Abschnitt: Letzter Schritt von der Metaphysik der Sit-
ten zur Kritik der reinen praktischen Vernunft. |

9 derselben] A1; desselben A2
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ERSTER ABSCHNITT
�bergang von der gemeinen sittlichen
Vernunfterkenntnis zur philosophischen

Es ist �berall nichts in der Welt, ja �berhaupt auch außer dersel-
5 ben zu denken mçglich, was ohne Einschr�nkung f�r gut kçnnte

gehalten werden, als allein ein guter Wil le . Verstand,Witz, Ur-
teilskraft und wie die Talente des Geistes sonst heißen mçgen,
oder Mut, Entschlossenheit, Beharrlichkeit im Vorsatze, als Ei-
genschaften des Temperaments, sind ohne Zweifel in mancher

10 Absicht gut und w�nschenswert; aber sie kçnnen auch �ußerst
bçse und sch�dlich werden, wenn der Wille, der von diesen
Naturgaben Gebrauch machen soll und dessen eigent�mliche
Beschaffenheit darum Charakter heißt, nicht gut ist. Mit den
Gl�cksgaben ist es ebenso bewandt. Macht, Reichtum, Ehre,

15 selbst Gesundheit, und das ganze Wohlbefinden und Zufrieden-
heit mit seinem Zustande unter dem Namen der Gl�ckseligkeit
machen Mut und hierdurch çfters auch �bermut, wo nicht ein
guter Wille da ist, der den Einfluß derselben aufs Gem�t, und
hiermit auch das ganze Prinzip zu handeln, berichtige und allge-

20 mein-zweckm�ßig mache; ohne zu erw�hnen, daß ein vern�nfti-
ger unparteiischer Zuschauer sogar am Anblicke eines ununter-
brochenenWohlergehens einesWesens, das kein Zug eines reinen
und guten Willens ziert, nimmermehr ein Wohlgefallen haben
kann, und so der gute Wille die unerl�ßliche Bedingung selbst

25 der W�rdigkeit, gl�cklich zu sein, auszumachen scheint.
Einige Eigenschaften sind sogar diesem gutenWillen selbst be-

fçrderlich und kçnnen sein Werk sehr erleichtern, haben aber
demungeachtet kei |nen inneren unbedingten Wert, sondern set-
zen immer noch einen guten Willen voraus, der die Hochsch�t-

30 zung, die man �brigens mit Recht f�r sie tr�gt, einschr�nkt,
und es nicht erlaubt, sie f�r schlechthin gut zu halten. M�ßigung
in Affekten und Leidenschaften, Selbstbeherrschung und n�ch-
terne �berlegung sind nicht allein in vielerlei Absicht gut, son-

29 Hochsch�tzung] A2; Sch�tzung A1
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dern scheinen sogar einenTeil vom innerenWerte der Person aus-
zumachen; allein es fehlt viel daran, um sie ohne Einschr�nkung
f�r gut zu erkl�ren (so unbedingt sie auch von den Alten geprie-
sen worden). Denn ohneGrunds�tze eines gutenWillens kçnnen

5sie hçchst bçse werden, und das kalte Blut eines Bçsewichts
macht ihn nicht allein weit gef�hrlicher, sondern auch unmittel-
bar in unseren Augen noch verabscheuungsw�rdiger, als er
ohne dieses daf�r w�rde gehalten werden.
Der guteWille ist nicht durch das, was er bewirkt oder ausrich-

10tet, nicht durch seine Tauglichkeit zur Erreichung irgend eines
vorgesetzten Zweckes, sondern allein durch das Wollen, d. i. an
sich, gut, und, f�r sich selbst betrachtet, ohne Vergleich weit hç-
her zu sch�tzen als alles, was durch ihn zu Gunsten irgend einer
Neigung, ja wenn man will, der Summe aller Neigungen nur im-

15mer zustandegebracht werden kçnnte. Wenngleich durch eine
besondere Ungunst des Schicksals oder durch k�rgliche Ausstat-
tung einer stiefm�tterlichen Natur es diesem Willen g�nzlich an
Vermçgen fehlte, seine Absicht durchzusetzen, wenn bei seiner
grçßten Bestrebung dennoch nichts von ihm ausgerichtet w�rde,

20und nur der guteWille (freilich nicht etwa als ein bloßerWunsch,
sondern als die Aufbietung allerMittel, so weit sie in unserer Ge-
walt sind) �brig bliebe: so w�rde er wie ein Juwel doch f�r sich
selbst gl�nzen, als etwas, das seinen vollen Wert in sich selbst
hat. Die N�tzlichkeit oder Fruchtlosigkeit kann diesem Werte

25weder etwas zusetzen noch abnehmen. Sie w�rde gleichsam
nur die Einfassung sein, um ihn im gemeinen Verkehr besser
handhaben zu kçnnen, oder die Aufmerksamkeit derer, die
noch nicht genug Kenner sind, auf sich zu ziehen, nicht aber,
um ihn Kennern zu empfehlen und seinen Wert zu bestimmen.

30Es liegt gleichwohl in dieser Idee von dem absolutenWerte des
bloßenWillens, ohne einigen Nutzen bei Sch�tzung desselben in
Anschlag zu bringen, etwas so Befremdliches, daß, unerachtet
aller Einstimmung selbst der gemeinen Vernunft mit derselben,
dennoch einVerdacht entspringenmuß, daß vielleicht bloß hoch-

35fliegende Phantasterei insgeheim zum Grunde liege und die Na-

20 als] Zusatz Menzers
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tur in ihrerAbsicht, warum sie unseremWillen | Vernunft zurRe-
giererin beigelegt habe, falsch verstanden sein mçge. Daher wol-
len wir diese Idee aus diesem Gesichtspunkte auf die Pr�fung
stellen.

5 In denNaturanlagen eines organisierten, d. i. zweckm�ßig zum
Leben eingerichteten Wesens nehmen wir es als Grundsatz an,
daß kein Werkzeug zu irgendeinem Zwecke in demselben ange-
troffen werde, als was auch zu demselben das schicklichste und
ihm am meisten angemessen ist. W�re nun an einem Wesen, das

10 Vernunft und einen Willen hat, seine Erhaltung, sein Wohlerge-
hen, mit einemWorte seineGl�ckseligkeit der eigentliche Zweck
der Natur, so h�tte sie ihre Veranstaltung dazu sehr schlecht ge-
troffen, sich die Vernunft des Geschçpfs zur Ausrichterin dieser
ihrer Absicht zu ersehen. Denn alle Handlungen, die es in dieser

15 Absicht auszu�ben hat, und die ganze Regel seines Verhaltens
w�rden ihm weit genauer durch Instinkt vorgezeichnet, und je-
ner Zweckweit sicherer dadurch haben erhalten werden kçnnen,
als es jemals durch Vernunft geschehen kann, und, sollte diese
ja obenein dem beg�nstigten Geschçpf erteilt worden sein, so

20 w�rde sie ihmnur dazu haben dienenm�ssen, um�ber die gl�ck-
liche Anlage seiner Natur Betrachtungen anzustellen, sie zu be-
wundern, sich ihrer zu erfreuen und der wohlt�tigenUrsache da-
f�r dankbar zu sein, nicht aber, um sein Begehrungsvermçgen
jener schwachen und tr�glichen Leitung zu unterwerfen und in

25 der Naturabsicht zu pfuschen; mit einem Worte, sie w�rde ver-
h�tet haben, daß Vernunft nicht in praktischen Gebrauch aus-
schl�ge und die Vermessenheit h�tte, mit ihren schwachen Ein-
sichten ihr selbst den Entwurf der Gl�ckseligkeit und der Mittel,
dazu zu gelangen, auszudenken; die Natur w�rde nicht allein die

30 Wahl der Zwecke, sondern auch der Mittel selbst �bernommen,
und beidemit weiser Vorsorge lediglich dem Instinkte anvertraut
haben.
InderTat findenwirauch,daß, jemehreinekultivierteVernunft

sichmit der Absicht auf denGenuß des Lebens und derGl�ckse-
35 ligkeit abgibt,destoweiterderMenschvonderwahrenZufrieden-

heit abkomme, woraus bei vielen, und zwar den versuchtesten im
Gebrauchederselben,wennsienuraufrichtiggenugsind, eszuge-
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stehen, ein gewisser Grad von Misologie, d. i. Haß der Vernunft
entspringt, weil sie nach dem �berschlage alles Vorteils, den sie,
ich will nicht sagen von der Erfindung aller K�nste des gemeinen
Luxus, sondern sogar vondenWissenschaften (die ihnen amEnde

5auch ein Luxus des Verstandes zu sein scheinen) ziehen, dennoch
finden, daß sie sich inderTatnurmehrM�hseligkeit auf | denHals
gezogen, als an Gl�ckseligkeit gewonnen haben, und dar�ber
endlich den gemeineren Schlag der Menschen, welcher der Lei-
tung des bloßenNaturinstinkts n�her ist und der seiner Vernunft

10nicht viel Einfluß auf sein Tun und Lassen verstattet, eher benei-
den als geringsch�tzen. Und so weit muß man gestehen, daß das
Urteil derer, die die ruhmredigen Hochpreisungen der Vorteile,
die uns die Vernunft in Ansehung der Gl�ckseligkeit und Zufrie-
denheit desLebens verschaffen sollte, sehrm�ßigenund sogar un-

15ter Null herabsetzen, keineswegs gr�misch oder gegen die G�te
der Weltregierung undankbar sei, sondern daß diesen Urteilen
insgeheimdie Ideevoneiner anderenundvielw�rdigerenAbsicht
ihrer Existenz zum Grunde liege, zu welcher, und nicht der
Gl�ckseligkeit, die Vernunft ganz eigentlich bestimmt sei, und

20welcher darum, als oberster Bedingung, die Privatabsicht des
Menschen grçßtenteils nachstehen muß.
Denn da die Vernunft dazu nicht tauglich genug ist, um den

Willen inAnsehung derGegenst�nde desselben und der Befriedi-
gung aller unserer Bed�rfnisse (die sie zum Teil selbst vervielf�l-

25tigt) sicher zu leiten, als zu welchem Zwecke ein eingepflanzter
Naturinstinkt viel gewisser gef�hrt haben w�rde, gleichwohl
aber uns Vernunft als praktisches Vermçgen, d. i. als ein solches,
das Einfluß auf den Willen haben soll, dennoch zugeteilt ist, so
muß die wahre Bestimmung derselben sein, einen nicht etwa in

30anderer Absicht als Mittel, sondern an sich selbst guten Willen
hervorzubringen, wozu schlechterdings Vernunft nçtig war, wo
anders die Natur �berall in Austeilung ihrer Anlagen zweckm�-
ßig zu Werke gegangen ist. Dieser Wille darf also zwar nicht das
einzige und das ganze, aber er muß doch das hçchste Gut, und zu

35allem �brigen, selbst allem Verlangen nach Gl�ckseligkeit, die

5 scheinen] A2; scheint A1 6 mehr] A2; mehr an A1
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Bedingung sein, inwelchemFalle es sichmit derWeisheit derNa-
tur gar wohl vereinigen l�ßt, wennmanwahrnimmt, daß dieKul-
tur der Vernunft, die zur ersteren und unbedingtenAbsicht erfor-
derlich ist, die Erreichung der zweiten, die jederzeit bedingt ist,

5 n�mlich der Gl�ckseligkeit, wenigstens in diesem Leben, auf
mancherlei Weise einschr�nke, ja sie selbst unter Nichts herab-
bringen kçnne, ohne daß die Natur darin unzweckm�ßig ver-
fahre, weil die Vernunft, die ihre hçchste praktische Bestimmung
in derGr�ndung eines gutenWillens erkennt, bei Erreichung die-

10 ser Absicht nur einer Zufriedenheit nach ihrer eigenen Art, n�m-
lich aus der Erf�llung eines Zwecks, den wiederum nur Vernunft
bestimmt, f�hig ist, sollte dieses auchmitmanchemAbbruch, der
den Zwecken der Neigung geschieht, verbunden sein. |
Um aber den Begriff eines an sich selbst hochzusch�tzenden

15 und ohneweitere Absicht gutenWillens, so wie er schon dem na-
t�rlichen gesundenVerstande beiwohnt und nicht sowohl gelehrt
als vielmehr nur aufgekl�rt zu werden bedarf, diesen Begriff, der
in der Sch�tzung des ganzen Werts unserer Handlungen immer
obenan steht und die Bedingung alles �brigen ausmacht, zu ent-

20 wickeln: wollen wir den Begriff der Pflicht vor uns nehmen, der
den eines gutenWillens, obzwar unter gewissen subjektiven Ein-
schr�nkungen undHindernissen, enth�lt, die aber doch, weit ge-
fehlt, daß sie ihn verstecken und unkenntlich machen sollten, ihn
vielmehr durch Abstechung heben und desto heller hervorschei-

25 nen lassen.
Ich �bergehe hier alle Handlungen, die schon als pflichtwidrig

erkannt werden, ob sie gleich in dieser oder jener Absicht n�tz-
lich sein mçgen; denn bei denen ist gar nicht einmal die Frage,
ob sie aus Pflicht geschehen seinmçgen, da sie dieser sogarwider-

30 streiten. Ich setze auch die Handlungen bei Seite, die wirklich
pflichtm�ßig sind, zu denen aber Menschen unmittelbar keine
Neigung haben, sie aber dennoch aus�ben, weil sie durch eine an-
dereNeigung dazu getriebenwerden.Dennda l�ßt sich leicht un-
terscheiden, ob die pflichtm�ßige Handlung aus Pflicht oder aus

35 selbsts�chtiger Absicht geschehen sei. Weit schwerer ist dieser

11 eines] A2; des A1 15 schon] Zusatz von A2
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Unterschied zu bemerken, wo dieHandlung pflichtm�ßig ist und
das Subjekt noch �berdem unmittelbareNeigung zu ihr hat. Z. B.
es ist allerdings pflichtm�ßig, daß der Kr�mer seinen unerfahre-
nen K�ufer nicht �berteure, und, wo viel Verkehr ist, tut dieses

5auch der kluge Kaufmann nicht, sondern h�lt einen festgesetzten
allgemeinen Preis f�r jedermann, so daß ein Kind ebenso gut bei
ihm kauft als jeder andere. Man wird also ehrlich bedient; allein
das ist lange nicht genug, um deswegen zu glauben, der Kauf-
mann habe aus Pflicht und Grunds�tzen der Ehrlichkeit so ver-

10fahren; sein Vorteil erforderte es; daß er aber �berdem noch
eine unmittelbare Neigung zu den K�ufern haben sollte, um
gleichsam aus Liebe keinem vor dem anderen im Preise den Vor-
zug zu geben, l�ßt sich hier nicht annehmen. Also war die Hand-
lungweder aus Pflicht, noch aus unmittelbarerNeigung, sondern

15bloß in eigenn�tziger Absicht geschehen.
Dagegen sein Leben zu erhalten, ist Pflicht, und �berdem hat

jedermann dazu noch eine unmittelbare Neigung. Aber um des-
willen hat die oft �ngstliche Sorgfalt, die der grçßte Teil derMen-
schen daf�r tr�gt, doch keinen inneren Wert, und die Maxime

20derselben keinen moralischen | Gehalt. Sie bewahren ihr Leben
zwar pflichtm�ßig, aber nicht aus Pflicht. Dagegen, wennWider-
w�rtigkeiten und hoffnungsloser Gram den Geschmack am Le-
ben g�nzlich weggenommen haben, wenn der Ungl�ckliche,
stark an Seele, �ber sein Schicksal mehr entr�stet als kleinm�tig

25oder niedergeschlagen, denTodw�nscht und sein Leben doch er-
h�lt, ohne es zu lieben, nicht aus Neigung oder Furcht, sondern
aus Pflicht: alsdann hat seine Maxime einen moralischen Gehalt.
Wohlt�tig sein, wo man kann, ist Pflicht, und �berdem gibt es

manche so teilnehmend gestimmte Seelen, daß sie, auch ohne ei-
30nen anderen Bewegungsgrund der Eitelkeit oder des Eigennut-

zes, ein inneres Vergn�gen daran finden, Freude um sich zu ver-
breiten, und die sich an der Zufriedenheit anderer, sofern sie ihr
Werk ist, ergçtzen kçnnen. Aber ich behaupte, daß in solchem
Falle dergleichen Handlung, so pflichtm�ßig, so liebensw�rdig

35sie auch ist, dennoch keinen wahren sittlichen Wert habe, son-
dern mit anderen Neigungen zu gleichen Paaren gehe, z. E. der
Neigung nach Ehre, die, wenn sie gl�cklicherweise auf das trifft,
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was in der Tat gemeinn�tzig und pflichtm�ßig, mithin ehrenwert
ist, Lob undAufmunterung, aber nichtHochsch�tzung verdient;
denn derMaxime fehlt der sittlicheGehalt, n�mlich solcheHand-
lungen nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht zu tun. Gesetzt

5 also, das Gem�t jenes Menschenfreundes w�re vom eigenen
Gram umwçlkt, der alle Teilnehmung an anderer Schicksal aus-
lçscht, er h�tte immer noch Vermçgen, anderen Notleidenden
wohlzutun, aber fremde Not r�hrte ihn nicht, weil er mit seiner
eigenen genug besch�ftigt ist, und nun, da keine Neigung ihn

10 mehr dazu anreizt, risse er sich doch aus dieser tçdlichenUnemp-
findlichkeit heraus und t�te die Handlung ohne alle Neigung,
lediglich aus Pflicht, alsdenn hat sie allererst ihren echten mora-
lischen Wert. Noch mehr: wenn die Natur diesem oder jenem
�berhaupt wenig Sympathie insHerz gelegt h�tte, wenn er (�bri-

15 gens ein ehrlicher Mann) von Temperament kalt und gleichg�ltig
gegen die Leiden anderer w�re, vielleicht weil er selbst gegen
seine eigenen mit der besonderen Gabe der Geduld und aushal-
tenden St�rke versehen, dergleichen bei jedem anderen auch vor-
aussetzt oder gar fordert; wenn die Natur einen solchen Mann

20 (welcher wahrlich nicht ihr schlechtestes Produkt sein w�rde)
nicht eigentlich zum Menschenfreunde gebildet h�tte, w�rde er
denn nicht noch in sich einen Quell finden, sich selbst einen
weit hçheren Wert zu geben, als der eines gutartigen Tempera-
ments seinmag?Allerdings! gerade da hebt derWert desCharak-

25 ters an, dermoralisch | und ohne alle Vergleichung der hçchste ist,
n�mlich daß er wohltue, nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht.
Seine eigene Gl�ckseligkeit sichern, ist Pflicht (wenigstens in-

direkt), denn derMangel der Zufriedenheit mit seinemZustande,
in einemGedr�nge von vielen Sorgen undmitten unter unbefrie-

30 digten Bed�rfnissen, kçnnte leicht eine große Versuchung zur
�bertretung der Pflichten werden. Aber, auch ohne hier auf
Pflicht zu sehen, haben alleMenschen schon von selbst diem�ch-
tigste und innigste Neigung zur Gl�ckseligkeit, weil sich gerade
in dieser Idee alle Neigungen zu einer Summe vereinigen. Nur ist

9 ist] A2; w�re A1 17 eigenen] korrigiert durch Hartenstein aus
eigene
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die Vorschrift der Gl�ckseligkeit mehrenteils so beschaffen, daß
sie einigenNeigungen großenAbbruch tut und doch derMensch
sich von der Summe der Befriedigung aller unter demNamen der
Gl�ckseligkeit keinen bestimmten und sicheren Begriff machen

5kann; daher nicht zu verwundern ist, wie eine einzige, in
Ansehung dessen, was sie verheißt, und der Zeit, worin ihre
Befriedigung erhalten werden kann, bestimmte Neigung eine
schwankende Idee �berwiegen kçnne, und der Mensch, z. B.
ein Podagrist, w�hlen kçnne, zu genießen, was ihm schmeckt,

10und zu leiden, was er kann, weil er, nach seinem �berschlage,
hier wenigstens sich nicht durch vielleicht grundlose Erwartun-
gen eines Gl�cks, das in der Gesundheit stecken soll, um denGe-
nuß des gegenw�rtigen Augenblicks gebracht hat. Aber auch in
diesem Falle, wenn die allgemeine Neigung zur Gl�ckseligkeit

15seinen Willen nicht bestimmte, wenn Gesundheit f�r ihn wenig-
stens nicht so notwendig in diesen �berschlag gehçrte, so bleibt
noch hier, wie in allen anderen F�llen, ein Gesetz �brig, n�mlich
seine Gl�ckseligkeit zu befçrdern, nicht aus Neigung, sondern
aus Pflicht, und da hat sein Verhalten allererst den eigentlichen

20moralischen Wert.
So sind ohneZweifel auch die Schriftstellen zu verstehen, darin

geboten wird, seinen N�chsten, selbst unseren Feind, zu lieben.
Denn Liebe als Neigung kann nicht geboten werden, aberWohl-
tun aus Pflicht selbst, wenn dazu gleich gar keine Neigung treibt,

25ja gar nat�rliche und unbezwingliche Abneigung widersteht, ist
praktische und nicht pathologische Liebe, die im Willen liegt
und nicht imHange der Empfindung, in Grunds�tzen derHand-
lung und nicht schmelzender Teilnehmung; jene aber allein kann
geboten werden.

30Der zweite Satz ist: eine Handlung aus Pflicht hat ihren mora-
lischenWertnicht in derAbsicht, welche dadurch erreichtwerden
soll, sondern in derMaxime, nach der sie beschlossen wird, h�ngt
also nicht von | derWirklichkeit des Gegenstandes derHandlung
ab, sondern bloß von dem Prinzip desWollens, nach welchem die

35Handlung, unangesehen aller Gegenst�nde des Begehrungsver-

32 sondern . . . wird,] A2; und er A1
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mçgens, geschehen ist. Daß die Absichten, die wir bei Handlun-
gen haben mçgen, und ihre Wirkungen, als Zwecke und Triebfe-
dern des Willens, den Handlungen keinen unbedingten und mo-
ralischen Wert erteilen kçnnen, ist aus dem vorigen klar. Worin

5 kann also dieser Wert liegen, wenn er nicht im Willen, in Bezie-
hung auf deren verhoffte Wirkung, bestehen soll? Er kann nir-
gend anders liegen als im Prinzip des Willens, unangesehen der
Zwecke, die durch solche Handlung bewirkt werden kçnnen;
denn der Wille ist mitten inne zwischen seinem Prinzip

10 a priori, welches formell ist, und zwischen seiner Triebfeder a po-
steriori, welche materiell ist, gleichsam auf einem Scheidewege,
und, da er doch irgend wodurch muß bestimmt werden, so
wird er durch das formelle Prinzip des Wollens �berhaupt be-
stimmt werden m�ssen, wenn eine Handlung aus Pflicht ge-

15 schieht, da ihm alles materielle Prinzip entzogen worden.
Den dritten Satz, als Folgerung aus beiden vorigen, w�rde ich

so ausdr�cken: Pflicht ist die Notwendigkeit einer Handlung aus
Achtung f�rs Gesetz. Zum Objekte als Wirkung meiner vorha-
benden Handlung kann ich zwar Neigung haben, aber niemals

20 Achtung, eben darum,weil es bloß eineWirkung und nicht T�tig-
keit einesWillens ist. Ebenso kann ich f�rNeigung �berhaupt, sie
mag nun meine oder eines anderen seine sein, nicht Achtung ha-
ben, ich kann sie hçchstens im ersten Falle billigen, im zweiten
bisweilen selbst lieben, d. i. sie als meinem eigenen Vorteile g�n-

25 stig ansehen. Nur das, was bloß als Grund, niemals aber als Wir-
kung mit meinem Willen verkn�pft ist, was nicht meiner Nei-
gung dient, sondern sie �berwiegt, wenigstens diese von deren
�berschlage bei derWahl ganz ausschließt, mithin das bloßeGe-
setz f�r sich, kann ein Gegenstand der Achtung und hiermit ein

30 Gebot sein. Nun soll eine Handlung aus Pflicht den Einfluß
der Neigung, und mit ihr jeden Gegenstand desWillens ganz ab-
sondern, also bleibt nichts f�r den Willen �brig, was ihn bestim-
men kçnne, als objektiv dasGesetz und subjektiv reine Achtung

20 es] korrigiert durch Adickes aus sie 20 und nicht T�tigkeit eines]
A2; meines A1 33 kçnne] Korrekturvorschlag Kraft/Schçnecker:
kçnnte
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f�r dieses praktischeGesetz, mithin dieMaxime1, einem | solchen
Gesetze, selbst mit Abbruch aller meiner Neigungen, Folge zu
leisten.
Es liegt also der moralische Wert der Handlung nicht in der

5Wirkung, die daraus erwartet wird, also auch nicht in irgend
einem Prinzip der Handlung, welches seinen Bewegungsgrund
von dieser erwarteten Wirkung zu entlehnen bedarf. Denn alle
diese Wirkungen (Annehmlichkeit seines Zustandes, ja gar Be-
fçrderung fremder Gl�ckseligkeit) konnten auch durch andere

10Ursachen zustandegebracht werden, und es brauchte also dazu
nicht des Willens eines vern�nftigen Wesens; worin gleichwohl
das hçchste und unbedingte Gute allein angetroffen werden
kann. Es kann daher nichts anderes als dieVorstellung des Geset-
zes an sich selbst, die freilich nur im vern�nftigen Wesen stattfin-

15det, sofern sie, nicht aber die verhoffte Wirkung, der Bestim-
mungsgrund des Willens ist, das so vorz�gliche Gute, welches
wir sittlich nennen, ausmachen, welches in der Person selbst
schon gegenw�rtig ist, die danach handelt, nicht aber allererst
aus der Wirkung erwartet werden darf.2 |

1 Maxime ist das subjektive Prinzip desWollens; das objektive Prinzip
(d. i. dasjenige, was allen vern�nftigenWesen auch subjektiv zum prakti-
schen Prinzip dienen w�rde, wenn Vernunft volle Gewalt �ber das Be-
gehrungsvermçgen h�tte) ist das praktischeGesetz.

13 daher] A2; also A1

2 Man kçnntemir vorwerfen, als suchte ich hinter demWorteAchtung
nur Zuflucht in einem dunklen Gef�hle, anstatt durch einen Begriff der
Vernunft in der Frage deutlicheAuskunft zu geben.AlleinwennAchtung
gleich ein Gef�hl ist, so ist es doch kein durch Einfluß empfangenes, son-
dern durch einen Vernunftbegriff selbstgewirktes Gef�hl und daher von
allenGef�hlen der ersterenArt, die sich aufNeigung oder Furcht bringen
lassen, spezifisch unterschieden. Was ich unmittelbar als Gesetz f�r mich
erkenne, erkenne ich mit Achtung, welche bloß das Bewußtsein derUn-
terordnung meines Willens unter einem Gesetze, ohne Vermittelung an-
derer Einfl�sse auf meinen Sinn, bedeutet. Die unmittelbare Bestimmung
des Willens durchs Gesetz und das Bewußtsein derselben heißt Achtung,
so daß diese alsWirkung des Gesetzes aufs Subjekt und nicht alsUrsache
desselben angesehen wird. Eigentlich ist Achtung die Vorstellung von
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Was kann das aber wohl f�r ein Gesetz sein, dessen Vorstel-
lung, auch ohne auf die daraus erwartete Wirkung R�cksicht zu
nehmen, den Willen bestimmen muß, damit dieser schlechter-
dings und ohne Einschr�nkung gut heißen kçnne? Da ich den

5 Willen aller Antriebe beraubt habe, die ihm aus der Befolgung ir-
gend eines Gesetzes entspringen kçnnten, so bleibt nichts als die
allgemeine Gesetzm�ßigkeit der Handlungen �berhaupt �brig,
welche allein dem Willen zum Prinzip dienen soll, d. i. ich soll
niemals anders verfahren als so, daß ich auchwollen kçnne,meine

10 Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden. Hier ist nun die
bloße Gesetzm�ßigkeit �berhaupt (ohne irgend ein auf gewisse
Handlungen bestimmtes Gesetz zum Grunde zu legen) das,
was dem Willen zum Prinzip dient und ihm auch dazu dienen
muß, wenn Pflicht nicht �berall ein leerer Wahn und chim�ri-

15 scher Begriff sein soll; hiermit stimmt die gemeineMenschenver-
nunft in ihrer praktischen Beurteilung auch vollkommen �ber-
ein, und hat das gedachte Prinzip jederzeit vor Augen.
Die Frage sei z. B.: darf ich, wenn ich im Gedr�nge bin, nicht

einVersprechen tun, in derAbsicht, es nicht zu halten? Ichmache
20 hier leicht den Unterschied, den die Bedeutung der Frage haben

kann, ob es kl�glich, oder ob es pflichtm�ßig sei, ein falsches Ver-

einem Werte, der meiner Selbstliebe Abbruch tut. Also ist es etwas, was
weder als Gegenstand der Neigung noch der Furcht betrachtet wird, ob-
gleich es mit beiden zugleich etwas analogisches hat. DerGegenstand der
Achtung ist also lediglich das Gesetz, und zwar dasjenige, das wir uns
selbst und doch als an sich notwendig auferlegen. Als Gesetz sind wir
ihm unterworfen, ohne die Selbstliebe zu befragen; als uns von uns selbst
auferlegt, ist es doch eine Folge unseres Willens, und hat in der ersten
R�cksicht Analogie mit Furcht, in der zweiten mit Neigung. Alle Ach-
tung f�r eine Person ist eigentlich nur Achtung f�rs Gesetz (der Recht-
schaffenheit sc.), wovon jene uns das Beispiel gibt. Weil wir Erweiterung
unserer Talente auch als Pflicht ansehen, so stellenwir uns an einer Person
von Talenten auch gleichsam das Beispiel eines Gesetzes vor (ihr durch
�bung hierin �hnlich zu werden) und das macht unsere Achtung aus. Al-
les moralische sogenannte Interesse besteht lediglich in der Achtung f�rs
Gesetz.

15 hiermit] A2; hiermit aber A1 33 (ihr . . . werden)] Zusatz von A2

21Von der sittlichen Vernunfterkenntnis zur philosophischen

25

30

35



sprechen zu tun. Das erstere kann ohne Zweifel çfters stattfin-
den. Zwar sehe ich wohl, daß es nicht genug sei, mich vermittelst
dieser Ausflucht aus einer gegenw�rtigen Verlegenheit zu ziehen,
sondern wohl �berlegt werden m�sse, ob mir aus dieser L�ge

5nicht hinterher viel grçßere Ungelegenheit entspringen kçnne,
als die sind, von denen ich mich jetzt befreie, und, da die Folgen
bei allermeiner vermeinten Schlauigkeit nicht so leicht vorauszu-
sehen sind, daß nicht ein einmal verlorenes Zutrauen mir weit
nachteiliger werden kçnnte als alles �bel, das ich jetzt zu vermei-

10den gedenke, ob es nicht kl�glicher gehandelt sei, hierbei nach ei-
ner allgemeinen Maxime zu verfahren und es sich zur Gewohn-
heit zu machen, nichts zu versprechen als in der Absicht, es zu
halten. Allein es leuchtet mir hier bald ein, daß eine solche Ma-
xime doch immer nur die besorglichen Folgen zum Grunde

15habe. Nun ist es doch etwas ganz anderes, aus Pflicht wahrhaft
zu sein, als aus Besorgnis der nachteiligen Folgen; indem im er-
sten Falle der Begriff der Handlung an sich selbst schon ein Ge-
setz f�rmich enth�lt, im zweiten ichmich allererst anderw�rtsher
umsehen muß, welche Wirkungen f�r mich wohl damit verbun-

20den sein mçchten. Denn wenn ich von dem Prinzip der Pflicht
abweiche, so ist es ganz gewiß bçse; werde ich aber meiner Ma-
xime der | Klugheit abtr�nnig, so kann das mir doch manchmal
sehr vorteilhaft sein, wiewohl es freilich sicherer ist, bei ihr zu
bleiben. Um indessen mich in Ansehung der Beantwortung die-

25ser Aufgabe, ob ein l�genhaftes Versprechen pflichtm�ßig sei, auf
die allerk�rzeste und doch untr�gliche Art zu belehren, so frage
ich mich selbst: w�rde ich wohl damit zufrieden sein, daß meine
Maxime (mich durch ein unwahres Versprechen aus Verlegenheit
zu ziehen) als ein allgemeines Gesetz (sowohl f�r mich als an-

30dere) gelten solle, und w�rde ich wohl zu mir sagen kçnnen: es
mag jedermann ein unwahres Versprechen tun, wenn er sich in
Verlegenheit befindet, daraus er sich auf andere Art nicht ziehen
kann? Sowerde ich bald inne, daß ich zwar die L�ge, aber ein all-
gemeines Gesetz zu l�gen gar nicht wollen kçnne; denn nach

35einem solchen w�rde es eigentlich gar kein Versprechen geben,
weil es vergeblich w�re, meinen Willen in Ansehung meiner
k�nftigen Handlungen anderen vorzugeben, die diesem Vorge-

403

22 Erster Abschnitt



ben doch nicht glauben, oder, wenn sie es �bereilterweise t�ten,
mich doch mit gleicher M�nze bezahlen w�rden, mithin meine
Maxime, sobald sie zum allgemeinen Gesetze gemacht w�rde,
sich selbst zerstçren m�sse.

5 Was ich also zu tun habe, damit mein Wollen sittlich gut sei,
dazu brauche ich gar keineweit ausholende Scharfsinnigkeit.Un-
erfahren in Ansehung des Weltlaufs, unf�hig, auf alle sich ereig-
nenden Vorf�lle desselben gefaßt zu sein, frage ich mich nur:
Kannst du auch wollen, daß deine Maxime ein allgemeines Ge-

10 setz werde? Wo nicht, so ist sie verwerflich, und das zwar nicht
um eines dir oder auch anderen daraus bevorstehendenNachteils
willen, sondern weil sie nicht als Prinzip in eine mçgliche allge-
meine Gesetzgebung passen kann; f�r diese aber zwingt mir die
Vernunft unmittelbare Achtung ab, von der ich zwar jetzt noch

15 nicht einsehe, worauf sie sich gr�nde (welches der Philosoph un-
tersuchenmag), wenigstens aber doch so viel verstehe, daß es eine
Sch�tzung des Wertes sei, welcher allen Wert dessen, was durch
Neigung angepriesenwird,weit �berwiegt, und daß dieNotwen-
digkeit meiner Handlungen aus reiner Achtung f�rs praktische

20 Gesetz dasjenige sei, was die Pflicht ausmacht, der jeder andere
Bewegungsgrund weichen muß, weil sie die Bedingung eines
an sich guten Willens ist, dessen Wert �ber alles geht.
So sind wir denn in der moralischen Erkenntnis der gemeinen

Menschenvernunft bis zu ihrem Prinzip gelangt, welches sie sich
25 zwar freilich nicht so in einer allgemeinen Form abgesondert

denkt, aber doch jederzeit wirklich vor Augen hat und zum
Richtmaße ihrer Beurteilung braucht. | Es w�re hier leicht zu zei-
gen, wie sie mit diesem Kompasse in der Hand in allen vorkom-
menden F�llen sehr gut Bescheid wisse, zu unterscheiden, was

30 gut, was bçse, pflichtm�ßig oder pflichtwidrig sei, wenn man,
ohne sie immindesten etwasNeues zu lehren, sie nur, wie Sokra-
tes tat, auf ihr eigenes Prinzip aufmerksammacht, und daß es also
keinerWissenschaft und Philosophie bed�rfe, um zuwissen, was
man zu tun habe, um ehrlich und gut, ja sogar um weise und tu-

35 gendhaft zu sein. Das ließe sich auchwohl schon zum voraus ver-

17 welcher] A2; welche A1
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muten, daß die Kenntnis dessen, was zu tun, mithin auch zu wis-
sen jedem Menschen obliegt, auch jedes, selbst des gemeinsten
Menschen Sache sein werde. Hier kann man es doch nicht ohne
Bewunderung ansehen, wie das praktische Beurteilungsvermç-

5gen vor dem theoretischen im gemeinen Menschenverstande so
gar viel voraus habe. In dem letzteren, wenn die gemeine Ver-
nunft es wagt, von den Erfahrungsgesetzen und den Wahrneh-
mungen der Sinne abzugehen, ger�t sie in lauter Unbegreiflich-
keiten undWiderspr�chemit sich selbst, wenigstens in ein Chaos

10von Ungewißheit, Dunkelheit und Unbestand. Im praktischen
aber f�ngt die Beurteilungskraft dann eben allererst an, sich recht
vorteilhaft zu zeigen, wenn der gemeine Verstand alle sinnlichen
Triebfedern von praktischen Gesetzen ausschließt. Er wird als-
dann sogar subtil, es mag sein, daß er mit seinem Gewissen

15oder anderenAnspr�chen in Beziehung auf das, was recht heißen
soll, schikanieren, oder auch denWert der Handlungen zu seiner
eigenen Belehrung aufrichtig bestimmen will, und, was das mei-
ste ist, er kann im letzteren Falle sich ebenso gut Hoffnung ma-
chen, es recht zu treffen, als es sich immer ein Philosoph verspre-

20chenmag, ja ist beinahe noch sicherer hierin als selbst der letztere,
weil dieser doch kein anderes Prinzip als jener haben, sein Urteil
aber, durch eineMenge fremder, nicht zur Sache gehçriger Erw�-
gungen, leicht verwirren und von der geraden Richtung abwei-
chend machen kann. W�re es demnach nicht ratsamer, es in mo-

25ralischen Dingen bei dem gemeinen Vernunfturteil bewenden
zu lassen und hçchstens nur Philosophie anzubringen, um das
System der Sitten desto vollst�ndiger und faßlicher, imgleichen
die Regeln derselben zumGebrauche (noch mehr aber zumDis-
putieren) bequemer darzustellen, nicht aber um selbst in prakti-

30scherAbsicht den gemeinenMenschenverstand von seiner gl�ck-
lichen Einfalt abzubringen und ihn durch Philosophie auf einen
neuen Weg der Untersuchung und Belehrung zu bringen?
Es ist eine herrliche Sache um die Unschuld, nur es ist auch

wiederum | sehr schlimm, daß sie sich nicht wohl bewahren

3 Hier] A2; Gleichwohl A1 16 zu] fehlt in der 3. und 4. Auflage
17 Belehrung] A2; Belohnung A1 21 haben] A2; haben kann A1
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l�ßt und leicht verf�hrt wird. Deswegen bedarf selbst die Weis-
heit – die sonst wohl mehr im Tun und Lassen als im Wissen be-
steht – doch auch der Wissenschaft, nicht um von ihr zu lernen,
sondern ihrer Vorschrift Eingang und Dauerhaftigkeit zu ver-

5 schaffen. DerMensch f�hlt in sich selbst ein m�chtiges Gegenge-
wicht gegen alle Gebote der Pflicht, die ihm die Vernunft so
hochachtungsw�rdig vorstellt, an seinen Bed�rfnissen und Nei-
gungen, deren ganze Befriedigung er unter dem Namen der
Gl�ckseligkeit zusammenfaßt. Nun gebietet die Vernunft, ohne

10 doch dabei den Neigungen etwas zu verheißen, unnachlaßlich,
mithin gleichsam mit Zur�cksetzung und Nichtachtung jener
so ungest�men und dabei so billig scheinenden Anspr�che (die
sich durch keinGebotwollen aufheben lassen), ihreVorschriften.
Hieraus entspringt aber eine nat�rliche Dialektik, d. i. ein Hang,

15 wider jene strengen Gesetze der Pflicht zu vern�nfteln und ihre
G�ltigkeit, wenigstens ihre Reinigkeit und Strenge, in Zweifel
zu ziehen, und sie, wo mçglich, unserenW�nschen und Neigun-
gen angemessener zu machen, d. i. sie im Grunde zu verderben
und um ihre ganze W�rde zu bringen, welches denn doch selbst

20 die gemeine praktische Vernunft am Ende nicht gutheißen kann.
Sowird also die gemeineMenschenvernunft nicht durch irgend

ein Bed�rfnis der Spekulation (welches ihr, so lange sie sich ge-
n�gt, bloße gesunde Vernunft zu sein, niemals anwandelt), son-
dern selbst aus praktischen Gr�nden angetrieben, aus ihrem

25 Kreise zu gehen und einen Schritt ins Feld einer praktischen Phi-
losophie zu tun, umdaselbst, wegen derQuelle ihres Prinzips und
richtigen Bestimmung desselben in Gegenhaltung mit denMaxi-
men, die sich auf Bed�rfnis und Neigung fußen, Erkundigung
und deutliche Anweisung zu bekommen, damit sie aus der Verle-

30 genheit wegen beiderseitiger Anspr�che herauskomme und nicht
Gefahr laufe, durch die Zweideutigkeit, in die sie leicht ger�t, um
alle echten sittlichen Grunds�tze gebracht zu werden. Also ent-
spinnt sich eben sowohl in der praktischen gemeinen Vernunft,
wenn sie sich kultiviert, unvermerkt eine Dialektik, welche sie

35 nçtigt, in der Philosophie Hilfe zu suchen, als es ihr im theoreti-

17 und] A2; wenigstens A1 30 herauskomme] A2; komme A1
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schen Gebrauche widerf�hrt, und die erstere wird daher wohl
ebenso wenig als die andere irgendwo sonst als in einer vollst�n-
digen Kritik unserer Vernunft Ruhe finden. |406
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ZWEITER ABSCHNITT
�bergang von der popul�ren sittlichen Weltweisheit

zur Metaphysik der Sitten

Wenn wir unseren bisherigen Begriff der Pflicht aus dem gemei-
5 nen Gebrauche unserer praktischen Vernunft gezogen haben, so

ist daraus keineswegs zu schließen, als h�ttenwir ihn als einenEr-
fahrungsbegriff behandelt. Vielmehr, wennwir auf die Erfahrung
vom Tun und Lassen der Menschen achthaben, treffen wir h�u-
fige, und, wie wir selbst einr�umen, gerechte Klagen an, daß

10 man von der Gesinnung, aus reiner Pflicht zu handeln, so gar
keine sicheren Beispiele anf�hren kçnne, daß, wenn gleich man-
ches dem,wasPflicht gebietet, gem�ß geschehenmag, dennoch es
immer noch zweifelhaft sei, ob es eigentlich aus Pflicht geschehe
und also einenmoralischenWert habe. Daher es zu aller Zeit Phi-

15 losophen gegeben hat, welche dieWirklichkeit dieser Gesinnung
in den menschlichen Handlungen schlechterdings abgeleugnet,
und alles der mehr oder weniger verfeinerten Selbstliebe zu-
geschrieben haben, ohne doch deswegen die Richtigkeit des
Begriffs von Sittlichkeit in Zweifel zu ziehen, vielmehrmit innig-

20 lichemBedauern derGebrechlichkeit undUnlauterkeit dermen-
schlichen Natur Erw�hnung taten, die zwar edel genug sei, sich
eine so achtungsw�rdige Idee zu ihrer Vorschrift zu machen,
aber zugleich zu schwach, um sie zu befolgen, und welche die
Vernunft, die ihr zur Gesetzgebung dienen sollte, nur dazu

25 braucht, um das Interesse der Neigungen, es sei einzeln, oder,
wenn es hoch kommt, in ihrer grçßten Vertr�glichkeit unter-
einander, zu besorgen. |
In der Tat ist es schlechterdings unmçglich, durch Erfahrung

einen einzigen Fall mit vçlliger Gewißheit auszumachen, da die
30 Maxime einer sonst pflichtm�ßigen Handlung lediglich auf mo-

ralischen Gr�nden und auf der Vorstellung seiner Pflicht beruht

13 immer noch]A2; soA1 13 ob]A2; daßA1 14 habe. Daher]A2;
habe, daß A1 21 Erw�hnung taten] Zusatz von A2 21 sei] A2; ist
A1 23 welche] fehlt in A2
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habe. Denn es ist zwar bisweilen der Fall, daß wir bei der sch�rf-
sten Selbstpr�fung gar nichts antreffen, was außer dem morali-
schen Grunde der Pflicht m�chtig genug h�tte sein kçnnen, uns
zu dieser oder jener gutenHandlung und so großer Aufopferung

5zu bewegen; es kann aber daraus gar nicht mit Sicherheit ge-
schlossen werden, daß wirklich gar kein geheimer Antrieb der
Selbstliebe unter der bloßen Vorspiegelung jener Idee die eigent-
liche bestimmende Ursache des Willens gewesen sei, daf�r wir
denn gerne uns mit einem uns f�lschlich angemaßten edleren Be-

10wegungsgrunde schmeicheln, in der Tat aber selbst durch die an-
gestrengteste Pr�fung hinter die geheimen Triebfedern niemals
vçllig kommen kçnnen, weil, wenn vom moralischen Werte die
Rede ist, es nicht auf die Handlungen ankommt, die man sieht,
sondern auf jene inneren Prinzipien derselben, die man nicht

15sieht.
Man kann auch denen, die alle Sittlichkeit als bloßes Hirnge-

spinst einer durch Eigend�nkel sich selbst �bersteigenden
menschlichen Einbildung verlachen, keinen gew�nschteren
Dienst tun, als ihnen einzur�umen, daß die Begriffe der Pflicht

20(so wie man sich auch aus Gem�chlichkeit gerne �berredet, daß
es auch mit allen �brigen Begriffen bewandt sei) lediglich aus
der Erfahrung gezogen werden mußten; denn da bereitet man je-
nen einen sicheren Triumph. Ich will aus Menschenliebe einr�u-
men, daß noch die meisten unserer Handlungen pflichtm�ßig

25sein; sieht man aber ihr Dichten und Trachten n�her an, so stçßt
man allenthalben auf das liebe Selbst, was immer hervorsticht,
worauf, und nicht auf das strenge Gebot der Pflicht, welches
mehrmalen Selbstverleugnung erfordern w�rde, sich ihre Ab-
sicht st�tzt. Man braucht auch eben kein Feind der Tugend, son-

30dern nur ein kaltbl�tiger Beobachter zu sein, der den lebhaftesten
Wunsch f�r das Gute nicht sofort f�r dessen Wirklichkeit h�lt,
um (vornehmlich mit zunehmenden Jahren und einer durch Er-
fahrung teils gewitzigten, teils zum Beobachten gesch�rften Ur-
teilskraft) in gewissen Augenblicken zweifelhaft zu werden, ob

35auch wirklich in der Welt irgend wahre Tugend angetroffen

7 bloßen]Zusatz vonA2 22 mußten]Vorl�nder korrigiert zum�ßten
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werde. Und hier kann uns nun nichts vor dem g�nzlichen Abfall
von unseren Ideen der Pflicht bewahren und gegr�ndeteAchtung
gegen ihr Gesetz in der Seele erhalten als die klare �berzeugung,
daß,wenn es auch niemalsHandlungen gegeben habe, die aus sol-

5 chen reinen Quellen | entsprungen w�ren, dennoch hier auch da-
von gar nicht die Rede sei, ob dies oder jenes geschehe, sondern
die Vernunft f�r sich selbst und unabh�ngig von allen Erschei-
nungen gebiete, was geschehen soll, mithinHandlungen, von de-
nen die Welt vielleicht bisher noch gar kein Beispiel gegeben hat,

10 an deren Tunlichkeit sogar der, so alles auf Erfahrung gr�ndet,
sehr zweifeln mçchte, dennoch durch Vernunft unnachlaßlich
geboten seien, und daß z. B. reineRedlichkeit in der Freundschaft
um nichts weniger von jedem Menschen gefordert werden
kçnne, wenn es gleich bis jetzt gar keinen redlichen Freund gege-

15 ben habenmçchte, weil diese Pflicht als Pflicht �berhaupt, vor al-
ler Erfahrung, in der Idee einer denWillen durchGr�nde a priori
bestimmenden Vernunft liegt.
Setzt man hinzu, daß, wenn man dem Begriffe von Sittlichkeit

nicht gar alle Wahrheit und Beziehung auf irgend ein mçgliches
20 Objekt bestreiten will, man nicht in Abrede ziehen kçnne, daß

sein Gesetz von so ausgebreiteter Bedeutung sei, daß es nicht
bloß f�r Menschen, sondern alle vern�nftige Wesen �berhaupt,
nicht bloß unter zuf�lligen Bedingungen und mit Ausnahmen,
sondern schlechterdings notwendig gelten m�sse; so ist klar,

25 daß keine Erfahrung, auch nur auf die Mçglichkeit solcher apo-
diktischer Gesetze zu schließen, Anlaß geben kçnne. Denn mit
welchemRechte kçnnenwir das, was vielleicht nur unter den zu-
f�lligen Bedingungen der Menschheit g�ltig ist, als allgemeine
Vorschrift f�r jede vern�nftige Natur in unbeschr�nkte Achtung

30 bringen, undwie sollenGesetze der Bestimmung unseresWillens
f�r Gesetze der Bestimmung des Willens eines vern�nftigen We-
sens �berhaupt und, nur als solche, auch f�r den unsrigen gehal-
ten werden, wenn sie bloß empirisch w�ren und nicht vçllig

12 seien] 3. und 4. Aufl.; sei A1 und A2 20 bestreiten] A2; streiten A1
25 Erfahrung] A2; Erfahrung selbst A1
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a priori aus reiner, aber praktischerVernunft ihrenUrsprung n�h-
men?
Man kçnnte auch der Sittlichkeit nicht �bler raten, als wenn

man sie von Beispielen entlehnen wollte. Denn jedes Beispiel,
5was mir davon vorgestellt wird, muß selbst zuvor nach Prinzi-

pien der Moralit�t beurteilt werden, ob es auch w�rdig sei, zum
urspr�nglichen Beispiele, d. i. zum Muster, zu dienen, keines-
wegs aber kann es denBegriff derselben zuoberst an dieHand ge-
ben. Selbst der Heilige des Evangelii muß zuvor mit unserem

10Ideal der sittlichen Vollkommenheit verglichen werden, ehe
man ihn daf�r erkennt; auch sagt er von sich selbst: was nennt
ihr mich (den ihr seht) gut, niemand ist gut (das Urbild des Gu-
ten) als der einige Gott (den ihr nicht seht). Woher haben wir
aber den Begriff von Gott, | als dem hçchsten Gut? Lediglich

15aus der Idee, die die Vernunft a priori von sittlicher Vollkommen-
heit entwirft und mit dem Begriffe eines freien Willens unzer-
trennlich verkn�pft. Nachahmung findet im Sittlichen gar nicht
statt, und Beispiele dienen nur zur Aufmunterung, d. i. sie setzen
die Tunlichkeit dessen, was das Gesetz gebietet, außer Zweifel,

20sie machen das, was die praktische Regel allgemeiner ausdr�ckt,
anschaulich, kçnnen aber niemals berechtigen, ihr wahres Origi-
nal, das in der Vernunft liegt, beiseite zu setzen und sich nach Bei-
spielen zu richten.
Wenn es denn keinen echten obersten Grundsatz der Sittlich-

25keit gibt, der nicht unabh�ngig von aller Erfahrung bloß auf
reiner Vernunft beruhen m�ßte, so glaube ich, es sei nicht nçtig,
auch nur zu fragen, ob es gut sei, diese Begriffe, so wie sie samt
den ihnen zugehçrigen Prinzipien a priori feststehen, im Allge-
meinen (in abstracto) vorzutragen, wofern die Erkenntnis sich

30von der gemeinen unterscheiden und philosophisch heißen soll.
Aber in unseren Zeiten mçchte dieses wohl nçtig sein. Denn
wenn man Stimmen sammelte, ob reine von allem Empirischen
abgesonderte Vernunfterkenntnis, mithinMetaphysik der Sitten,

7 urspr�nglichen] A2; echten A1 29 die . . . gemeinen] korrigiert
durch Vorl�nder aus das Erkenntniß sich vom Gemeinen
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oder popul�re praktische Philosophie vorzuziehen sei, so err�t
man bald, auf welche Seite das �bergewicht fallen werde.
Diese Herablassung zu Volksbegriffen ist allerdings sehr r�hm-

lich, wenn die Erhebung zu den Prinzipien der reinen Vernunft
5 zuvor geschehen und zur vçlligen Befriedigung erreicht ist, und

das w�rde heißen, die Lehre der Sitten zuvor auf Metaphysik
gr�nden, ihr aber, wenn sie fest steht, nachher durch Popularit�t
Eingang verschaffen. Es ist aber �ußerst ungereimt, dieser in der
erstenUntersuchung, worauf alle Richtigkeit derGrunds�tze an-

10 kommt, schon willfahren zu wollen. Nicht allein, daß dieses Ver-
fahren auf das hçchst seltene Verdienst einer wahren philosophi-
schen Popularit�t niemals Anspruch machen kann, indem es gar
keine Kunst ist, gemeinverst�ndlich zu sein, wenn man dabei
auf alle gr�ndliche Einsicht Verzicht tut, so bringt es einen ekel-

15 haften Mischmasch von zusammengestoppelten Beobachtungen
und halbvern�nftelnden Prinzipien zum Vorschein, daran sich
schale Kçpfe laben, weil es doch etwas gar Brauchbares f�rs all-
t�gliche Geschw�tz ist, wo Einsehende aber Verwirrung f�hlen
und unzufrieden, ohne sich doch helfen zu kçnnen, ihre Augen

20 wegwenden, obgleich Philosophen, die das Blendwerk ganz wohl
durchschauen, wenig Gehçr finden, wenn sie auf einige Zeit von
der vorgeb| lichen Popularit�t abrufen, um nur allererst nach er-
worbener bestimmter Einsicht mit Recht popul�r sein zu d�rfen.
Man darf nur dieVersuche �ber die Sittlichkeit in jenembelieb-

25 ten Geschmacke ansehen, so wird man bald die besondere Be-
stimmung der menschlichen Natur (mitunter aber auch die
Idee von einer vern�nftigen Natur �berhaupt), bald Vollkom-
menheit, baldGl�ckseligkeit, hier moralisches Gef�hl, dort Got-
tesfurcht, von diesem etwas, von jenem auch etwas, in wunder-

30 barem Gemische antreffen, ohne daß man sich einfallen l�ßt zu
fragen, ob auch �berall in der Kenntnis der menschlichen Natur
(die wir doch nur von der Erfahrung herhaben kçnnen) die Prin-
zipien der Sittlichkeit zu suchen seien, und, wenn dieses nicht ist,

1 err�t] A2; r�t A1 2 das �bergewicht] A2; die Wahrheit A1
20 wegwenden . . . finden]A2; wegwenden, Philosophen aber das Blend-
werk ganz wohl durchschauen, aber wenig Gehçr finden A1
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wenn die letzteren vçllig a priori, frei von allem Empirischen,
schlechterdings in reinen Vernunftbegriffen und nirgend anders,
auch nicht dem mindesten Teile nach, anzutreffen sind, den An-
schlag zu fassen, diese Untersuchung als reine praktische Welt-

5weisheit, oder (wennman einen so verschrieenenNamen nennen
darf) als Metaphysik1 der Sitten, lieber ganz abzusondern, sie f�r
sich allein zu ihrer ganzenVollst�ndigkeit zu bringen und das Pu-
blikum, das Popularit�t verlangt, bis zumAusgange diesesUnter-
nehmens zu vertrçsten.

10Es ist aber eine solche vçllig isolierteMetaphysik der Sitten, die
mit keiner Anthropologie, mit keiner Theologie, mit keiner Phy-
sik oderHyperphysik, nochwenigermit verborgenenQualit�ten
(dieman hypophysisch nennen kçnnte) vermischt ist, nicht allein
ein unentbehrliches Substrat aller theoretischen, sicher bestimm-

15ten Erkenntnis der Pflichten, sondern zugleich ein Desiderat von
der hçchsten Wichtigkeit zur wirklichen Vollziehung ihrer Vor-
schriften. Denn die reine und mit keinem fremden Zusatze von
empirischen Anreizen vermischte Vorstellung der Pflicht und
�berhaupt des sittlichen Gesetzes hat auf das menschliche Herz

20durch den Weg der Vernunft allein (die hierbei zuerst inne
wird, daß sie f�r sich selbst auch praktisch sein kann) einen so
viel m�chtigeren Einfluß, als alle anderen Trieb| federn,2 die

1 Man kann, wenn man will, (so wie die reineMathematik von der an-
gewandten, die reine Logik von der angewandten unterschieden wird,
also) die reine Philosophie der Sitten (Metaphysik) von der angewandten
(n�mlich auf die menschliche Natur) unterscheiden. Durch diese Benen-
nung wird man auch sofort erinnert, daß die sittlichen Prinzipien nicht
auf die Eigenheiten der menschlichen Natur gegr�ndet, sondern f�r
sich a priori bestehend sein m�ssen, aus solchen aber, wie f�r jede ver-
n�nftige Natur, also auch f�r die menschliche, praktische Regeln m�ssen
abgeleitet werden kçnnen.

2 Ich habe einen Brief vom sel. vortrefflichen Sulzer, worin er mich
fragt: was doch die Ursache sein mçge, warum die Lehren der Tugend,
so viel �berzeugendes sie auch f�r die Vernunft haben, doch so wenig
ausrichten.MeineAntwortwurde durch die Zur�stung dazu, um sie voll-
st�ndig zu geben, versp�tet. Allein es ist keine andere, als daß die Lehrer
selbst ihre Begriffe nicht ins Reine gebracht haben, und, indem sie es zu
gut machen wollen, dadurch, daß sie allerw�rts Bewegursachen zum Sitt-
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man aus dem empirischen Felde aufbieten mag, daß sie im Be-
wußtsein ihrer W�rde die letzteren verachtet und nach und
nach ihr Meister werden kann; an dessen Statt eine vermischte
Sittenlehre, die aus Triebfedern von Gef�hlen und Neigungen

5 und zugleich aus Vernunftbegriffen zusammengesetzt ist, das
Gem�t zwischen Bewegursachen, die sich unter kein Prinzip
bringen lassen, die nur sehr zuf�llig zum Guten, çfters aber
auch zum Bçsen leiten kçnnen, schwankend machen muß.
Aus demAngef�hrten erhellt: daß alle sittlichen Begriffe vçllig

10 a priori in derVernunft ihrenSitz undUrsprunghaben, unddieses
zwar in der gemeinstenMenschenvernunft ebensowohl als in der
im hçchsten Maße spekulativen; daß sie von keiner empirischen
und darum bloß zuf�lligen Erkenntnis abstrahiert werden kçn-
nen; daß in dieser Reinigkeit ihres Ursprungs eben ihre W�rde

15 liege, um uns zu obersten praktischen Prinzipien zu dienen;
daß man jedesmal so viel, als man Empirisches hinzu tut, so viel
auch ihrem echten Einflusse und dem uneingeschr�nkten Werte
derHandlungen entziehe; daß es nicht allein die grçßteNotwen-
digkeit in theoretischerAbsicht,wennesbloß auf Spekulation an-

20 kommt, erfordere, sondern auch von der grçßten praktischen
Wichtigkeit sei, ihre Begriffe und Gesetze aus reiner Vernunft
zu schçpfen, rein und unvermengt vorzutragen, ja den Umfang
dieser ganzen praktischen oder reinen Vernunfterkenntnis, d. i.
das ganze Vermçgen der reinen praktischen Vernunft zu bestim-

lichguten auftreiben, um die Arznei recht kr�ftig zu machen, sie sie ver-
derben. Denn die gemeinste Beobachtung zeigt, daß, wenn man eine
Handlung der Rechtschaffenheit vorstellt, wie sie von allerAbsicht auf ir-
gend einen Vorteil, in dieser oder einer anderenWelt, abgesondert, selbst
unter den grçßten Versuchungen der Not, oder der Anlockung, mit
standhafter Seele ausge�bt worden, sie jede �hnliche Handlung, die nur
im mindesten durch eine fremde Triebfeder affiziert war, weit hinter
sich lasse und verdunkle, die Seele erhebe und den Wunsch errege, auch
so handeln zu kçnnen. Selbst Kinder von mittlerem Alter f�hlen diesen
Eindruck, und ihnen sollte man Pflichten auch niemals anders vorstellen.

8 schwankend] A2; verwirrt A1 15 um] Zusatz von A2 23 oder]
und Korrekturvorschlag Vorl�nder; aber Korrekturvorschlag Arnoldt
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men, hierin aber nicht,wie eswohl die spekulativePhilosophie er-
laubt, ja gar bisweilen notwendig findet, die Prinzipien von der
beson|deren Natur der menschlichen Vernunft abh�ngig zu ma-
chen, sondern darum, weil moralischeGesetze f�r jedes vern�nf-

5tige Wesen �berhaupt gelten sollen, sie schon aus dem allgemei-
nen Begriffe eines vern�nftigen Wesens �berhaupt abzuleiten
undauf solcheWeise alleMoral, die zu ihrerAnwendungaufMen-
schen derAnthropologie bedarf, zuerst unabh�ngig vondieser als
reine Philosophie, d. i. als Metaphysik, vollst�ndig (welches sich

10in dieserArt ganz abgesonderter Erkenntnissewohl tun l�ßt) vor-
zutragen,wohl bewußt, daß es, ohne imBesitze derselben zu sein,
vergeblich sei, ich will nicht sagen, das Moralische der Pflicht in
allem, was pflichtm�ßig ist, genau f�r die spekulative Beurteilung
zu bestimmen, sondern so gar im bloß gemeinen und praktischen

15Gebrauche, vornehmlich der moralischen Unterweisung, un-
mçglich sei, die Sitten auf ihre echten Prinzipien zu gr�nden
und dadurch reine moralische Gesinnungen zu bewirken und
zum hçchsten Weltbesten den Gem�tern einzupfropfen.
Um aber in dieser Bearbeitung nicht bloß von der gemeinen

20sittlichen Beurteilung (die hier sehr achtungsw�rdig ist) zur phi-
losophischen, wie sonst geschehen ist, sondern von einer popul�-
ren Philosophie, die nicht weiter geht, als sie durch Tappen ver-
mittelst der Beispiele kommen kann, bis zur Metaphysik (die sich
durch nichts Empirisches weiter zur�ckhalten l�ßt und, indem

25sie den ganzen Inbegriff der Vernunfterkenntnis dieser Art aus-
messen muß, allenfalls bis zu Ideen geht, wo selbst die Beispiele
uns verlassen) durch die nat�rlichen Stufen fortzuschreiten, m�s-
senwir das praktischeVernunftvermçgen von seinen allgemeinen
Bestimmungsregeln an bis dahin, wo aus ihm der Begriff der

30Pflicht entspringt, verfolgen und deutlich darstellen.
Ein jedes Ding der Natur wirkt nach Gesetzen. Nur ein ver-

n�nftigesWesen hat das Vermçgen, nach der Vorstellung der Ge-
setze, d. i. nach Prinzipien zu handeln, oder einenWillen. Da zur
AbleitungderHandlungenvonGesetzenVernunft erfordertwird,

35so ist der Wille nichts anderes als praktische Vernunft. Wenn die

26 Beispiele] A2; Beispiele, die jenen ad�quat waren, A1
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Vernunft denWillen unausbleiblich bestimmt, so sind die Hand-
lungen eines solchen Wesens, die als objektiv notwendig erkannt
werden, auch subjektiv notwendig, d. i. der Wille ist ein Vermç-
gen, nur dasjenige zu w�hlen, was die Vernunft, unabh�ngig von

5 der Neigung, als praktisch notwendig, d. i. als gut erkennt. Be-
stimmt aber die Vernunft f�r sich allein denWillen nicht hinl�ng-
lich, ist dieser noch subjektiven Bedingungen (gewissen Triebfe-
dern) unterworfen, die nicht immer mit den objektiven �berein-
stimmen; mit | einem Worte, ist der Wille nicht an sich vçllig

10 der Vernunft gem�ß (wie es bei Menschen wirklich ist): so sind
dieHandlungen, die objektiv als notwendig erkanntwerden, sub-
jektiv zuf�llig, und die Bestimmung eines solchenWillens, objek-
tivenGesetzen gem�ß, istNçtigung, d. i. dasVerh�ltnis der objek-
tiven Gesetze zu einem nicht durchaus gutenWillen wird vorge-

15 stellt als die Bestimmung des Willens eines vern�nftigen Wesens
zwar durch Gr�nde der Vernunft, denen aber dieser Wille seiner
Natur nach nicht notwendig folgsam ist.
Die Vorstellung eines objektiven Prinzips, sofern es f�r einen

Willen nçtigend ist, heißt ein Gebot (der Vernunft) und die For-
20 mel des Gebots heißt Imperativ.

Alle Imperative werden durch ein Sollen ausgedr�ckt und zei-
gen dadurch das Verh�ltnis eines objektiven Gesetzes der Ver-
nunft zu einem Willen an, der seiner subjektiven Beschaffenheit
nach dadurch nicht notwendig bestimmt wird (eine Nçtigung).

25 Sie sagen, daß etwas zu tun oder zu unterlassen gut sein w�rde,
allein sie sagen es einem Willen, der nicht immer darum etwas
tut, weil ihm vorgestellt wird, daß es zu tun gut sei. Praktisch
gut ist aber, was vermittelst der Vorstellungen der Vernunft, mit-
hin nicht aus subjektiven Ursachen, sondern objektiv, d. i. aus

30 Gr�nden, die f�r jedes vern�nftige Wesen, als ein solches, g�ltig
sind, den Willen bestimmt. Es wird vom Angenehmen unter-
schieden als demjenigen, was nur vermittelst der Empfindung
aus bloß subjektiven Ursachen, die nur f�r dieses oder jenes sei-
nen Sinn gelten, und nicht als Prinzip der Vernunft, das f�r jeder-

35 mann gilt, auf den Willen Einfluß hat.1 |

1 Die Abh�ngigkeit des Begehrungsvermçgens von Empfindungen
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Ein vollkommen guterWille w�rde also ebensowohl unter ob-
jektiven Gesetzen (des Guten) stehen, aber nicht dadurch als zu
gesetzm�ßigen Handlungen gençtigt vorgestellt werden kçnnen,
weil er von selbst, nach seiner subjektiven Beschaffenheit, nur

5durch die Vorstellung des Guten bestimmt werden kann. Daher
gelten f�r den gçttlichen und �berhaupt f�r einen heiligenWillen
keine Imperative; das Sollen ist hier am unrechten Orte, weil das
Wollen schon von selbst mit dem Gesetz notwendig einstimmig
ist. Daher sind Imperative nur Formeln, das Verh�ltnis objektiver

10Gesetze des Wollens �berhaupt zu der subjektiven Unvollkom-
menheit des Willens dieses oder jenes vern�nftigen Wesens,
z. B. des menschlichen Willens, auszudr�cken.
Alle Imperative nun gebieten entweder hypothetisch oder ka-

tegorisch. Jene stellen die praktische Notwendigkeit einer mçgli-
15chen Handlung als Mittel zu etwas anderem, was man will (oder

doch mçglich ist, daß man es wolle), zu gelangen vor. Der kate-
gorische Imperativ w�rde der sein, welcher eine Handlung als
f�r sich selbst, ohne Beziehung auf einen anderen Zweck, als ob-
jektiv-notwendig vorstellte.

heißtNeigung, unddiese beweist also jederzeit einBed�rfnis. DieAbh�n-
gigkeit eines zuf�llig bestimmbaren Willens aber von Prinzipien der Ver-
nunft heißt ein Interesse. Dieses findet also nur bei einemabh�ngigenWil-
len statt, der nicht von selbst jederzeit der Vernunft gem�ß ist; beim gçtt-
lichen Willen kann man sich kein Interesse gedenken. Aber auch der
menschliche Wille kann woran ein Interesse nehmen, ohne darum aus
Interesse zu handeln. Das erste bedeutet das praktische Interesse an der
Handlung, das zweite das pathologische Interesse am Gegenstande der
Handlung. Das erste zeigt nur Abh�ngigkeit des Willens von Prinzipien
der Vernunft an sich selbst, das zweite von den Prinzipien derselben
zum Behuf der Neigung an, da n�mlich die Vernunft nur die praktische
Regel angibt, wie demBed�rfnisse derNeigung abgeholfen werde. Im er-
sten Falle interessiert mich dieHandlung, im zweiten derGegenstand der
Handlung (sofern er mir angenehm | ist). Wir haben im ersten Abschnitte
gesehen, daß bei einer Handlung aus Pflicht nicht auf das Interesse am
Gegenstande, sondern bloß an der Handlung selbst und ihrem Prinzip
in der Vernunft (dem Gesetz) gesehen werden m�sse.

21 eines zuf�llig bestimmbaren] A2; des A1
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Weil jedes praktische Gesetz eine mçgliche Handlung als gut
und darum, f�r ein durch Vernunft praktisch bestimmbares Sub-
jekt, als notwendig vorstellt, so sind alle Imperative Formeln der
Bestimmung der Handlung, die nach dem Prinzip eines in irgend

5 einer Art guten Willens notwendig ist. Wenn nun die Handlung
bloßwozu anderes, alsMittel, gut seinw�rde, so ist der Imperativ
hypothetisch; wird sie als an sich gut vorgestellt, mithin als not-
wendig in eineman sich derVernunft gem�ßenWillen, als Prinzip
desselben, so ist er kategorisch.

10 Der Imperativ sagt also, welche durch mich mçgliche Hand-
lung gut w�re und stellt die praktische Regel in Verh�ltnis auf ei-
nenWillen vor, der darumnicht sofort eineHandlung tut, weil sie
gut ist, teils weil das Subjekt nicht immer weiß, daß sie gut sei,
teils weil, wenn es dieses auch w�ßte, die Maximen desselben

15 doch den objektiven Prinzipien einer praktischenVernunft zuwi-
der sein kçnnten.
Der hypothetische Imperativ sagt also nur, daß die Handlung

zu irgend einermçglichen oderwirklichenAbsicht gut sei. Im er-
steren | Falle ist er ein problematisch-, im zweiten asserto-

20 r i sch-praktisches Prinzip. Der kategorische Imperativ, der die
Handlung ohne Beziehung auf irgend eine Absicht, d. i. auch
ohne irgend einen anderen Zweck f�r sich als objektiv notwendig
erkl�rt, gilt als ein apodiktisch-praktisches Prinzip.
Man kann sich das, was nur durch Kr�fte irgend eines vern�nf-

25 tigenWesens mçglich ist, auch f�r irgend einenWillen als mçgli-
cheAbsicht denken, unddaher sindderPrinzipienderHandlung,
sofern diese als notwendig vorgestellt wird, um irgend eine da-
durch zu bewirkende mçgliche Absicht zu erreichen, in der Tat
unendlich viel. Alle Wissenschaften haben irgend einen prakti-

30 schen Teil, der aus Aufgaben besteht, daß irgend ein Zweck f�r
uns mçglich sei, und aus Imperativen, wie er erreicht werden
kçnne. Diese kçnnen daher �berhaupt Imperative der Ge-
schickl ichkeit heißen. Ob der Zweck vern�nftig und gut sei,

5 Art] A2; Absicht A1 11 einen] A2; den A1 19 problematisch-]
A1 und A2: problematisch 23 apodiktisch-praktisches] A1 und A2:
apodictisch (practisches) 27 diese] A2; sie A1
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davon isthiergarnichtdieFrage, sondernnur,wasman tunm�sse,
um ihn zu erreichen. Die Vorschriften f�r den Arzt, um seinen
Mann auf gr�ndliche Art gesund zu machen, und f�r einen Gift-
mischer, um ihn sicher zu tçten, sind in sofern von gleichemWert,

5als eine jede dazu dient, ihre Absicht vollkommen zu bewirken.
Weil man in der fr�hen Jugend nicht weiß, welche Zwecke uns
im Leben aufstoßen d�rften, so suchen Eltern vornehmlich ihre
Kinder recht vielerlei lernen zu lassen und sorgen f�r die Ge-
schicklichkeit imGebrauchderMittel zuallerleibeliebigenZwek-

10ken, vonderenkeinemsie bestimmenkçnnen, ob er etwawirklich
k�nftig eine Absicht ihres Zçglings werden kçnne, wovon es in-
dessendochmçglich ist, daß er sie einmalhabenmçchte, unddiese
Sorgfalt ist sogroß,daßsiedar�bergemeiniglichverabs�umen, ih-
nendasUrteil �berdenWertderDinge, die sie sich etwazuZwek-

15ken machen mçchten, zu bilden und zu berichtigen.
Es ist gleichwohl ein Zweck, den man bei allen vern�nftigen

Wesen (sofern Imperative auf sie, n�mlich als abh�ngige Wesen,
passen) als wirklich voraussetzen kann, und also eine Absicht,
die sie nicht etwa bloß haben kçnnen, sondern von derman sicher

20voraussetzen kann, daß sie solche insgesamt nach einer Natur-
notwendigkeit haben, und das ist die Absicht aufGl�ckseligkeit.
Der hypothetische Imperativ, der die praktische Notwendigkeit
derHandlung alsMittel zur Befçrderung derGl�ckseligkeit vor-
stellt, ist assertorisch . Man darf ihn nicht bloß als notwendig

25zu einer ungewissen, bloßmçglichenAbsicht vortragen, sondern
zu einer Absicht, die man sicher und a priori bei jedemMenschen
voraussetzen kann, | weil sie zu seinemWesen gehçrt. Nun kann
man die Geschicklichkeit in der Wahl der Mittel zu seinem eige-
nen grçßten Wohlsein Klugheit1 im engsten Verstande nennen.

4 in] Zusatz von A2 10 etwa] nicht etwa A1 und A2; korrigiert Men-
zer mit Adickes und Medicus 26 und a priori] Zusatz von A2
27 seinem Wesen] A2; seiner Natur A1

1 Das Wort Klugheit wird in zweifachem Sinn genommen, einmal
kann es denNamenWeltklugheit, im zweiten den der Privatklugheit f�h-
ren. Die erste ist dieGeschicklichkeit einesMenschen, auf andere Einfluß

416

38 Zweiter Abschnitt

30



Also ist der Imperativ, der sich auf die Wahl der Mittel zur eige-
nenGl�ckseligkeit bezieht, d. i. die Vorschrift der Klugheit, noch
immer hypothetisch; die Handlung wird nicht schlechthin, son-
dern nur als Mittel zu einer anderen Absicht geboten.

5 Endlich gibt es einen Imperativ, der, ohne irgend eine andere
durch ein gewisses Verhalten zu erreichende Absicht als Bedin-
gung zum Grunde zu legen, dieses Verhalten unmittelbar gebie-
tet. Dieser Imperativ ist kategorisch . Er betrifft nicht die Ma-
terie derHandlung und das, was aus ihr erfolgen soll, sondern die

10 Form und das Prinzip, woraus sie selbst folgt, und das Wesent-
lich-Gute derselben besteht in der Gesinnung, der Erfolg mag
sein, welcher er wolle. Dieser Imperativ mag der der Sit t l i ch-
keit heißen.
Das Wollen nach diesen dreierlei Prinzipien wird auch durch

15 die Ungleichheit der Nçtigung des Willens deutlich unterschie-
den. Um diese nun auch merklich zu machen, glaube ich, daß
man sie in ihrerOrdnungamangemessensten sobenennenw�rde,
wennman sagte: siew�ren entwederRegelnderGeschicklichkeit,
oderRatschl�ge derKlugheit, oderGebote (Gesetze) der Sittlich-

20 keit.DennnurdasGesetz f�hrtdenBegriff einerunbedingtenund
zwar objektiven und mithin allgemein g�ltigen Notwendigkeit
bei sich, und Gebote sind Gesetze, denen gehorcht, d. i. auch wi-
der Neigung Folge geleistet werden muß. DieRatgebung enth�lt
zwar Notwendigkeit, die aber bloß unter subjektiver zuf�lliger

25 Bedingung, ob dieser oder jener Mensch dieses oder jenes zu sei-
ner Gl�ckseligkeit z�hle, gelten kann; dagegen der kategorische
Imperativ durch keineBedingung eingeschr�nktwird, und als ab-

zu haben, um sie zu seinen Absichten zu gebrauchen. Die zweite die Ein-
sicht, alle diese Absichten zu seinem eigenen dauernden Vorteil zu verei-
nigen. Die letztere ist eigentlich diejenige, worauf selbst der Wert der er-
steren zur�ckgef�hrt wird, undwer in der ersterenArt klug ist, nicht aber
in der zweiten, von dem kçnnte man besser sagen: er ist gescheit und ver-
schlagen, im Ganzen aber doch unklug.

24 zuf�lliger] korrigiert durch Hartenstein aus gef�lliger 25 jener]
A2; jene A1
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solut-, obgleich praktisch-notwendig ganz eigentlich ein Gebot
heißen kann. Man kçnnte die ersteren Imperative auch technisch
(zur Kunst gehçrig), die | zweiten pragmatisch1 (zur Wohlfahrt),
die dritten moralisch (zum freien Verhalten �berhaupt, d. i. zu

5den Sitten gehçrig) nennen.
Nun entsteht dieFrage:wie sind alle diese Imperativemçglich?

Diese Frage verlangt nicht zu wissen, wie die Vollziehung der
Handlung, welche der Imperativ gebietet, sondern wie bloß die
Nçtigung desWillens, die der Imperativ in derAufgabe ausdr�ckt,

10gedacht werden kçnne. Wie ein Imperativ der Geschicklichkeit
mçglich sei, bedarf wohl keiner besonderen Erçrterung. Wer den
Zweck will, will (sofern die Vernunft auf seine Handlungen ent-
scheidenden Einfluß hat) auch das dazu unentbehrlich notwen-
digeMittel, das in seinerGewalt ist.Dieser Satz ist,was dasWollen

15betrifft, analytisch; denn in demWollen eines Objekts als meiner
Wirkungwird schonmeineKausalit�t als handelndeUrsache, d. i.
der Gebrauch der Mittel, gedacht, und der Imperativ zieht den
Begriff notwendiger Handlungen zu diesem Zwecke schon aus
demBegriff einesWollens dieses Zwecks heraus (dieMittel selbst

20zu einer vorgesetzten Absicht zu bestimmen, dazu gehçren aller-
dings synthetische S�tze, die aber nicht denGrund betreffen, den
Aktus des Willens, sondern das Objekt wirklich zu machen).
Daß, um eine Linie nach einem sicheren Prinzip in zwei gleiche
Teile zu teilen, ich ausdenEndenderselbenzweiKreuzbogenma-

25chenm�sse, das lehrt dieMathematik freilich nur durch syntheti-
sche S�tze; aberdaß,wenn ichweiß, durch solcheHandlungallein
kçnne die gedachte Wirkung geschehen, ich, wenn ich die Wir-

1 praktisch-notwendig] A2; praktischnotwendig A1 16 handelnde]
korrigiert durch Menzer aus handelnder

1 Mich deucht, die eigentliche Bedeutung des Worts pragmatisch
kçnne so am genauesten bestimmt werden. Denn pragmatisch werden
die Sanktionen genannt, welche eigentlich nicht aus demRechte der Staa-
ten, als notwendige Gesetze, sondern aus der Vorsorge f�r die allgemeine
Wohlfahrt fließen. Pragmatisch ist eine Geschichte abgefaßt, wenn sie
klugmacht, d. i. dieWelt belehrt, wie sie ihren Vorteil besser, oder wenig-
stens eben so gut, als die Vorwelt, besorgen kçnne.
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kung vollst�ndig will, auch die Handlung wolle, die dazu erfor-
derlich ist, ist ein analytischer Satz; denn etwas als eine auf ge-
wisse Art durch mich mçglicheWirkung undmich, in Ansehung
ihrer, auf dieselbe Art handelnd vorstellen, ist ganz einerlei.

5 Die Imperative der Klugheit w�rden, wenn es nur so leicht
w�re, einen bestimmten Begriff von Gl�ckseligkeit zu geben,
mit denen der Geschicklichkeit ganz und gar �bereinkommen,
und ebensowohl analytisch sein. Denn es w�rde ebensowohl
hier als dort heißen: wer den Zweck will, will auch (der Vernunft

10 gem�ß notwendig) die einzigenMittel, die dazu in | seinerGewalt
sind. Allein es ist ein Ungl�ck, daß der Begriff der Gl�ckseligkeit
ein so unbestimmter Begriff ist, daß, obgleich jeder Mensch zu
dieser zu gelangen w�nscht, er doch niemals bestimmt und mit
sich selbst einstimmig sagen kann, was er eigentlich w�nsche

15 undwolle. DieUrsache davon ist: daß alle Elemente, die zumBe-
griff der Gl�ckseligkeit gehçren, insgesamt empirisch sind, d. i.
aus der Erfahrung m�ssen entlehnt werden, daß gleichwohl zur
Idee der Gl�ckseligkeit ein absolutes Ganze, ein Maximum des
Wohlbefindens, in meinem gegenw�rtigen und jedem zuk�nfti-

20 gen Zustande erforderlich ist. Nun ist’s unmçglich, daß das ein-
sehendste und zugleich allervermçgendste, aber doch endliche
Wesen sich einen bestimmten Begriff von dem mache, was er
hier eigentlich wolle. Will er Reichtum, wie viel Sorge, Neid
und Nachstellung kçnnte er sich dadurch nicht auf den Hals zie-

25 hen. Will er viel Erkenntnis und Einsicht, vielleicht kçnnte das
ein nur um desto sch�rferes Auge werden, um die �bel, die
sich f�r ihn jetzt noch verbergen und doch nicht vermieden wer-
den kçnnen, ihm nur um desto schrecklicher zu zeigen, oder sei-
nen Begierden, die ihm schon genug zu schaffen machen, noch

30 mehr Bed�rfnisse aufzub�rden. Will er ein langes Leben, wer
steht ihm daf�r, daß es nicht ein langes Elend sein w�rde? Will
er wenigstens Gesundheit, wie oft hat noch Ungem�chlichkeit
des Kçrpers von Ausschweifung abgehalten, darein unbe-
schr�nkte Gesundheit w�rde haben fallen lassen, u. s. w. Kurz,

35 er ist nicht vermçgend, nach irgend einem Grundsatze mit vçlli-

33 unbeschr�nkte] A2; ungeschr�nkte A1
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ger Gewißheit zu bestimmen, was ihn wahrhaftig gl�cklich ma-
chen werde, darum, weil hierzu Allwissenheit erforderlich sein
w�rde. Man kann also nicht nach bestimmten Prinzipien han-
deln, um gl�cklich zu sein, sondern nur nach empirischen Rat-

5schl�gen, z. B. derDi�t, der Sparsamkeit, derHçflichkeit, der Zu-
r�ckhaltung u. s. w., von welchen die Erfahrung lehrt, daß sie das
Wohlbefinden im Durchschnitt am meisten befçrdern. Hieraus
folgt, daß die Imperative der Klugheit, genau zu reden, gar nicht
gebieten, d. i. Handlungen objektiv als praktisch-notwendig dar-

10stellen kçnnen, daß sie eher f�r Anratungen (consilia) als Gebote
(praecepta) der Vernunft zu halten sind, daß die Aufgabe: sicher
und allgemein zu bestimmen, welche Handlung die Gl�ckselig-
keit eines vern�nftigenWesens befçrdernwerde, vçllig unauflçs-
lich, mithin kein Imperativ in Ansehung derselben mçglich sei,

15der im strengen Verstande gebçte, das zu tun, was gl�cklich
macht, weil Gl�ckseligkeit nicht ein Ideal der Vernunft, sondern
der Einbildungskraft ist, was bloß auf empirischen Gr�nden be-
ruht, von denenman ver|geblich erwartet, daß sie eineHandlung
bestimmen sollten, dadurch die Totalit�t einer in der Tat unend-

20lichen Reihe von Folgen erreicht w�rde. Dieser Imperativ der
Klugheit w�rde indessen, wenn man annimmt, die Mittel zur
Gl�ckseligkeit ließen sich sicher angeben, ein analytisch-prakti-
scher Satz sein; denn er ist von dem Imperativ der Geschicklich-
keit nur darin unterschieden, daß bei diesem der Zweck bloß

25mçglich, bei jenem aber gegeben ist: da beide aber bloß dieMittel
zu demjenigen gebieten, von demman voraussetzt, daßman es als
Zweck wollte, so ist der Imperativ, der das Wollen der Mittel f�r
den, der den Zweck will, gebietet, in beiden F�llen analytisch. Es
ist also in Ansehung der Mçglichkeit eines solchen Imperativs

30auch keine Schwierigkeit.
Dagegenwie der Imperativ der Sittlichkeitmçglich sei, ist ohne

Zweifel die einzige einer Auflçsung bed�rftige Frage, da er gar
nicht hypothetisch ist und also die objektiv-vorgestellte Not-
wendigkeit sich auf keine Voraussetzung st�tzen kann, wie bei

35den hypothetischen Imperativen. Nur ist immer hierbei nicht
aus der Acht zu lassen, daß es durch kein Beispiel, mithin empi-
risch auszumachen sei, ob es �berall irgend einen dergleichen Im-
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perativ gebe, sondern zu besorgen, daß alle, die kategorisch schei-
nen, doch versteckterweise hypothetisch sein mçgen. Z. B. wenn
es heißt: du sollst nichts betr�glich versprechen; und man nimmt
an, daß die Notwendigkeit dieser Unterlassung nicht etwa bloße

5 Ratgebung zur Vermeidung irgend eines anderen �bels sei, so
daß es etwa hieße: du sollst nicht l�genhaft versprechen, damit
du nicht, wenn es offenbar wird, dich um den Kredit bringest;
sondern wenn man behauptet, eine Handlung dieser Art m�sse
f�r sich selbst als bçse betrachtet werden, der Imperativ des Ver-

10 bots sei also kategorisch; so kann man doch in keinem Beispiel
mit Gewißheit dartun, daß derWille hier ohne andere Triebfeder,
bloß durchs Gesetz, bestimmt werde, ob es gleich so scheint;
denn es ist immer mçglich, daß insgeheim Furcht vor Besch�-
mung, vielleicht auch dunkle Besorgnis anderer Gefahren, Ein-

15 fluß auf den Willen haben mçge. Wer kann das Nichtsein einer
Ursache durch Erfahrung beweisen, da diese nichts weiter lehrt,
als daß wir jene nicht wahrnehmen? Auf solchen Fall aber w�rde
der sogenannte moralische Imperativ, der als ein solcher katego-
risch und unbedingt erscheint, in der Tat nur eine pragmatische

20 Vorschrift sein, die uns auf unseren Vorteil aufmerksam macht
und uns bloß lehrt, diesen in Acht zu nehmen.
Wir werden also die Mçglichkeit eines kategorischen Impera-

tivs g�nzlich a priori zuuntersuchenhaben, da uns hier derVorteil
nicht zu | stattenkommt, daßdieWirklichkeit desselben inderEr-

25 fahrung gegeben, und also dieMçglichkeit nicht zur Festsetzung,
sondern bloß zur Erkl�rung nçtig w�re. So viel ist indessen vor-
l�ufig einzusehen: daß der kategorische Imperativ allein als ein
praktisches Gesetz laute, die �brigen insgesamt zwarPrinzipien
desWillens, aber nichtGesetze heißenkçnnen;weil,was bloßzur

30 Erreichung einer beliebigenAbsicht zu tun notwendig ist, an sich
als zuf�llig betrachtetwerdenkann, undwir vonderVorschrift je-
derzeit los sein kçnnen, wennwir die Absicht aufgeben, dahinge-
gendas unbedingteGebot demWillen keinBelieben inAnsehung

8 sondern . . . Handlung] A1; sondern eine Handlung A2 12 ob es
gleich] A2; wenns gleich A1 15 Wer] A2; Denn wer A1 26 indes-
sen] A2; aber A1
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desGegenteils frei l�ßt,mithin allein diejenigeNotwendigkeit bei
sich f�hrt, welche wir zum Gesetze verlangen.
Zweitens ist bei diesem kategorischen Imperativ oder Gesetze

der Sittlichkeit der Grund der Schwierigkeit (die Mçglichkeit
5desselben einzusehen) auch sehr groß. Er ist ein synthetisch-

praktischer Satz1 a priori, und da dieMçglichkeit der S�tze dieser
Art einzusehen so viel Schwierigkeit in der theoretischen Er-
kenntnis hat, so l�ßt sich leicht abnehmen, daß sie im praktischen
nicht weniger haben werde.

10Bei dieser Aufgabe wollen wir zuerst versuchen, ob nicht viel-
leicht der bloße Begriff eines kategorischen Imperativs auch die
Formel desselben an die Hand gebe, die den Satz enth�lt, der
allein ein kategorischer Imperativ sein kann; dennwie ein solches
absolutes Gebot mçglich sei, wennwir auch gleich wissen, wie es

15lautet, wird noch besondere und schwere Bem�hung erfordern,
die wir aber zum letzten Abschnitte aussetzen.
Wenn ich mir einen hypothetischen Imperativ �berhaupt

denke, so weiß ich nicht zum voraus, was er enthalten werde:
bis mir die Bedingung gegeben ist. Denke ich mir aber einen ka-

20tegorischen Imperativ, so weiß ich sofort, was er enthalte. Denn
da der Imperativ außer dem Gesetze nur die Notwendigkeit
der Maxime2 enth�lt, diesemGesetze | gem�ß zu sein, das Gesetz

5 synthetisch-praktischer] A2; synthetisch praktischer A1
19 Bedingung] A2; Bedingung in A1 hervorgehoben 29 als] Zusatz
von A2 34 den] korrigiert durch Kraft/Schçnecker aus: der

1 Ich verkn�pfe mit dem Willen, ohne vorausgesetzte Bedingung aus
irgend einer Neigung, die Tat a priori, mithin notwendig (obgleich nur
objektiv, d. i. unter der Idee einer Vernunft, die �ber alle subjektiven Be-
wegursachen vçllige Gewalt h�tte). Dieses ist also ein praktischer Satz,
der dasWollen einerHandlung nicht aus einem anderen, schon vorausge-
setzten analytisch ableitet (dennwir haben keinen so vollkommenenWil-
len), sondern mit dem Begriffe des Willens als eines vern�nftigenWesens
unmittelbar, als etwas, das in ihm nicht enthalten ist, verkn�pft.

2 Maxime ist das subjektive Prinzip zu handeln, und muß vom objek-
tiven Prinzip, n�mlich dem praktischen Gesetze, unterschieden werden.
Jene enth�lt die | praktische Regel, die die Vernunft den Bedingungen
des Subjekts gem�ß (çfters der Unwissenheit oder auch den Neigungen

421

421

44 Zweiter Abschnitt

25

30

5

10

15

20

25

30



aber keine Bedingung enth�lt, auf die es eingeschr�nkt war, so
bleibt nichts als die Allgemeinheit eines Gesetzes �berhaupt
�brig, welchem die Maxime der Handlung gem�ß sein soll, und
welche Gem�ßheit allein der Imperativ eigentlich als notwendig

5 vorstellt.
Der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger, und zwar

dieser: handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zu-
gleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.
Wenn nun aus diesem einigen Imperativ alle Imperative der

10 Pflicht, als aus ihrem Prinzip, abgeleitet werden kçnnen, so wer-
den wir, ob wir es gleich unausgemacht lassen, ob nicht �ber-
haupt das, was man Pflicht nennt, ein leerer Begriff sei, doch
wenigstens anzeigen kçnnen, was wir dadurch denken und was
dieser Begriff sagen wolle.

15 Weil die Allgemeinheit des Gesetzes, wonach Wirkungen ge-
schehen, dasjenige ausmacht, was eigentlichNatur im allgemein-
sten Verstande (der Form nach), d. i. das Dasein der Dinge, heißt,
sofern es nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist, so kçnnte der
allgemeine Imperativ der Pflicht auch so lauten: handle so, als ob

20 die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allge-
meinen Naturgesetze werden sollte.
Nun wollen wir einige Pflichten herz�hlen, nach der gewçhn-

lichen Einteilung derselben in Pflichten gegen uns selbst und ge-
gen andere Menschen, in vollkommene und unvollkommene

25 Pflichten.1

desselben) bestimmt, und ist also der Grundsatz, nach welchem das Sub-
jekthandelt; dasGesetz aber ist das objektive Prinzip, g�ltig f�r jedes ver-
n�nftigeWesen, und derGrundsatz, nach dem es handeln soll, d. i. ein Im-
perativ.

3 welchem] Korrekturvorschlag Kraft/Schçnecker: welcher (sc. Allge-
meinheit) 4 der] korrigiert durch Menzer mit Arnoldt aus den
7 durch die] Adickes korrigiert zu von der

1 Man muß hier wohl merken, daß ich die Einteilung der Pflichten f�r
eine k�nftige Metaphysik der Sitten mir g�nzlich vorbehalte, diese hier
also nur als beliebig (um meine Beispiele zu ordnen) dastehe. �brigens
verstehe ich hier unter einer vollkommenen Pflicht diejenige, die keine
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1) Einer, der durch eine Reihe von �beln, die bis zur Hoff-
nungslosigkeit angewachsen ist, einen �berdruß am Leben emp-
findet, ist noch | so weit im Besitze seiner Vernunft, daß er sich
selbst fragen kann, ob es auch nicht etwa der Pflicht gegen sich

5selbst zuwider sei, sich das Leben zu nehmen. Nun versucht er:
ob die Maxime seiner Handlung wohl ein allgemeines Naturge-
setz werden kçnne. Seine Maxime aber ist: ich mache es mir
aus Selbstliebe zum Prinzip, wenn das Leben bei seiner l�ngeren
Frist mehr �bel droht, als es Annehmlichkeit verspricht, es mir

10abzuk�rzen. Es fragt sich nur noch, ob dieses Prinzip der Selbst-
liebe ein allgemeines Naturgesetz werden kçnne. Da sieht man
aber bald, daß eine Natur, deren Gesetz es w�re, durch dieselbe
Empfindung, deren Bestimmung es ist, zur Befçrderung des Le-
bens anzutreiben, das Leben selbst zu zerstçren, ihr selbst wider-

15sprechen und also nicht als Natur bestehen w�rde, mithin jene
Maxime unmçglich als allgemeines Naturgesetz stattfinden
kçnne, und folglich dem obersten Prinzip aller Pflicht g�nzlich
widerstreite.
2) Ein anderer sieht sich durch Not gedrungen, Geld zu bor-

20gen. Er weiß wohl, daß er nicht wird bezahlen kçnnen, sieht
aber auch, daß ihm nichts geliehen werden wird, wenn er nicht
festiglich verspricht, es zu einer bestimmten Zeit zu bezahlen.
Er hat Lust, ein solches Versprechen zu tun; noch aber hat er so
viel Gewissen, sich zu fragen: ist es nicht unerlaubt und pflicht-

25widrig, sich auf solche Art aus Not zu helfen? Gesetzt, er be-
schlçsse es doch, sow�rde seineMaxime derHandlung so lauten:
wenn ichmich inGeldnot zu sein glaube, so will ichGeld borgen
und versprechen, es zu bezahlen, ob ich gleichweiß, eswerde nie-
mals geschehen. Nun ist dieses Prinzip der Selbstliebe, oder der

Ausnahme zumVorteil derNeigung verstattet, und da habe ich nicht bloß
�ußere, sondern auch innere vollkommene Pflichten, welches dem in
Schulen angenommenen Wortgebrauch zuwiderl�uft, ich aber hier nicht
zu verantworten gemeinet bin, weil es zu meiner Absicht einerlei ist, ob
man es mir einr�umt oder nicht.

8 wenn] A2; daß wenn A1
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eigenen Zutr�glichkeit, mit meinem ganzen k�nftigen Wohlbe-
finden vielleicht wohl zu vereinigen, allein jetzt ist die Frage:
ob es recht sei? Ich verwandle also die Zumutung der Selbstliebe
in ein allgemeines Gesetz und richte die Frage so ein: wie es denn

5 stehen w�rde, wenn meine Maxime ein allgemeines Gesetz
w�rde. Da sehe ich nun sogleich, daß sie niemals als allgemeines
Naturgesetz gelten und mit sich selbst zusammenstimmen
kçnne, sondern sich notwendig widersprechen m�sse. Denn
die Allgemeinheit eines Gesetzes, daß jeder, nachdem er in Not

10 zu sein glaubt, versprechen kçnne, was ihm einf�llt, mit demVor-
satz, es nicht zu halten, w�rde das Versprechen und den Zweck,
den man damit haben mag, selbst unmçglich machen, indem nie-
mand glaubenw�rde, daß ihmwas versprochen sei, sondern �ber
alle solche �ußerung, als eitles Vorgeben, lachen w�rde.

15 3) Ein dritter findet in sich ein Talent, welches vermittelst eini-
ger | Kultur ihn zu einem in allerlei Absicht brauchbaren Men-
schenmachen kçnnte. Er sieht sich aber in bequemenUmst�nden
und zieht vor, lieber dem Vergn�gen nachzuh�ngen, als sich mit
Erweiterung und Verbesserung seiner gl�cklichen Naturanlagen

20 zu bem�hen. Noch fragt er aber: ob, außer der �bereinstim-
mung, die seine Maxime der Verwahrlosung seiner Naturgaben
mit seinem Hange zur Ergçtzlichkeit an sich hat, sie auch mit
dem, was man Pflicht nennt, �bereinstimme. Da sieht er nun,
daß zwar eine Natur nach einem solchen allgemeinen Gesetze

25 immer noch bestehen kçnne, obgleich der Mensch (so wie die
S�dsee-Einwohner) sein Talent rosten ließe und sein Leben
bloß auf M�ßiggang, Ergçtzlichkeit, Fortpflanzung, mit einem
Wort, auf Genuß zu verwenden bedacht w�re; allein er kann un-
mçglich wollen , daß dieses ein allgemeines Naturgesetz werde,

30 oder als ein solches in uns durch Naturinstinkt gelegt sei. Denn
als ein vern�nftiges Wesen will er notwendig, daß alle Vermçgen
in ihm entwickelt werden,weil sie ihmdoch zu allerleimçglichen
Absichten dienlich und gegeben sind.

18 zieht] A2; zieht es A1 18 lieber] Zusatz von A2 32 in] Zusatz
von A2 33 und gegeben] Zusatz von A2
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4) Noch denkt ein vierter, dem es wohl geht, indessen er sieht,
daß andere mit großenM�hseligkeiten zu k�mpfen haben (denen
er auch wohl helfen kçnnte): was geht’s mich an? Mag doch ein
jeder so gl�cklich sein, als es der Himmel will, oder er sich selbst

5machen kann, ich werde ihm nichts entziehen, ja nicht einmal
beneiden; nur zu seinem Wohlbefinden oder seinem Beistande
in der Not habe ich nicht Lust etwas beizutragen! Nun kçnnte
allerdings, wenn eine solcheDenkungsart ein allgemeinesNatur-
gesetz w�rde, das menschliche Geschlecht gar wohl bestehen,

10und ohne Zweifel noch besser, als wenn jedermann von Teilneh-
mung undWohlwollen schwatzt, auch sich beeifert, gelegentlich
dergleichen auszu�ben, dagegen aber auch, wo er nur kann, be-
tr�gt, das Recht derMenschen verkauft, oder ihm sonst Abbruch
tut. Aber obgleich es mçglich ist, daß nach jener Maxime ein all-

15gemeines Naturgesetz wohl bestehen kçnnte: so ist es doch un-
mçglich, zu wollen , daß ein solches Prinzip als Naturgesetz
allenthalben gelte. Denn ein Wille, der dieses beschlçsse, w�rde
sich selbst widerstreiten, indemder F�lle sich dochmanche ereig-
nen kçnnen, wo er anderer Liebe und Teilnehmung bedarf, und

20wo er, durch ein solches aus seinem eigenenWillen entsprungenes
Naturgesetz, sich selbst alleHoffnung des Beistandes, den er sich
w�nscht, rauben w�rde.
Dieses sind nun einige von den vielen wirklichen oder wenig-

stens von uns daf�r gehaltenen Pflichten, deren Ableitung aus
25dem einigen ange|f�hrten Prinzip klar in die Augen f�llt. Man

mußwollen kçnnen, daß eine Maxime unserer Handlung ein all-
gemeines Gesetz werde: dies ist der Kanon der moralischen
Beurteilung derselben �berhaupt. EinigeHandlungen sind so be-
schaffen, daß ihreMaxime ohneWiderspruch nicht einmal als all-

30gemeines Naturgesetz gedacht werden kann; weit gefehlt, daß
man nochwollen kçnne, es sollte ein solches werden. Bei anderen
ist zwar jene innere Unmçglichkeit nicht anzutreffen, aber es ist
doch unmçglich, zu wollen, daß ihre Maxime zur Allgemeinheit

1 4)] Zusatz Kraft/Schçnecker 12 er] A2; man A1 24 Ableitung]
korrigiert durchHartenstein ausAbteilung; vgl. 421,10 31 es] sieKor-
rekturvorschlag Vorl�nder
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eines Naturgesetzes erhoben werde, weil ein solcher Wille sich
selbst widersprechen w�rde. Man sieht leicht: daß die erstere
der strengen oder engeren (unnachlaßlichen) Pflicht, die zweite
nur der weiteren (verdienstlichen) Pflicht widerstreite, und so

5 alle Pflichten, was die Art der Verbindlichkeit (nicht das Objekt
ihrerHandlung) betrifft, durch diese Beispiele in ihrerAbh�ngig-
keit von dem einigen Prinzip vollst�ndig aufgestellt worden.
Wennwir nun auf uns selbst bei jeder�bertretung einer Pflicht

Acht haben, so finden wir, daß wir wirklich nicht wollen, es solle
10 unsere Maxime ein allgemeines Gesetz werden, denn das ist uns

unmçglich, sondern das Gegenteil derselben soll vielmehr allge-
mein ein Gesetz bleiben; nur nehmen wir uns die Freiheit, f�r
uns, oder (auch nur f�r diesesmal) zum Vorteil unserer Neigung,
davon eine Ausnahme zu machen. Folglich, wenn wir alles aus

15 einem und demselben Gesichtspunkte, n�mlich der Vernunft, er-
wçgen, so w�rden wir einen Widerspruch in unserem eigenen
Willen antreffen, n�mlich, daß ein gewisses Prinzip objektiv als
allgemeinesGesetz notwendig sei und doch subjektiv nicht allge-
mein gelten, sondern Ausnahmen verstatten sollte. Da wir aber

20 einmal unsere Handlung aus dem Gesichtspunkte eines ganz
der Vernunft gem�ßen, dann aber auch eben dieselbe Handlung
aus demGesichtspunkte eines durchNeigung affiziertenWillens
betrachten, so ist wirklich hier kein Widerspruch, wohl aber ein
Widerstand der Neigung gegen die Vorschrift der Vernunft (ant-

25 agonismus), wodurch die Allgemeinheit des Prinzips (universa-
litas) in eine bloße Gemeing�ltigkeit (generalitas) verwandelt
wird, dadurch das praktische Vernunftprinzip mit der Maxime
auf dem halben Wege zusammenkommen soll. Ob nun dieses
gleich in unserem eigenen unparteiisch angestellten Urteile nicht

30 gerechtfertigt werden kann, so beweist es doch, daß wir die G�l-
tigkeit des kategorischen Imperativs wirklich anerkennen und
uns (mit aller Achtung f�r denselben) nur einige, wie es uns
scheint, unerhebliche und uns abgedrungene Ausnahmen erlau-
ben. |

7 worden] A2; werden A1
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Wir haben so viel also wenigstens dargetan, daß, wenn Pflicht
ein Begriff ist, der Bedeutung und wirkliche Gesetzgebung f�r
unsereHandlungen enthalten soll, diese nur in kategorischen Im-
perativen, keineswegs aber in hypothetischen ausgedr�ckt wer-

5den kçnne; imgleichen haben wir, welches schon viel ist, den In-
halt des kategorischen Imperativs, der das Prinzip aller Pflicht
(wenn es �berhaupt dergleichen g�be) enthalten m�ßte, deutlich
und zu jedem Gebrauche bestimmt dargestellt. Noch sind wir
aber nicht so weit, a priori zu beweisen, daß dergleichen Impera-

10tiv wirklich stattfinde, daß es ein praktisches Gesetz gebe, wel-
ches schlechterdings und ohne alle Triebfedern f�r sich gebietet,
und daß die Befolgung dieses Gesetzes Pflicht sei.
Bei der Absicht, dazu zu gelangen, ist es von der �ußersten

Wichtigkeit, sich dieses zur Warnung dienen zu lassen, daß
15man es sich ja nicht in den Sinn kommen lasse, die Realit�t dieses

Prinzips aus der besonderen Eigenschaft der menschlichen Natur
ableiten zu wollen. Denn Pflicht soll praktisch-unbedingte Not-
wendigkeit der Handlung sein; sie muß also f�r alle vern�nftigen
Wesen (auf die nur �berall ein Imperativ treffen kann) gelten und

20allein darum auch f�r allen menschlichenWillen ein Gesetz sein.
Was dagegen aus der besonderen Naturanlage der Menschheit,
was aus gewissen Gef�hlen und Hange, ja sogar womçglich aus
einer besonderen Richtung, die der menschlichen Vernunft eigen
w�re, und nicht notwendig f�r denWillen eines jeden vern�nfti-

25gen Wesens gelten m�ßte, abgeleitet wird, das kann zwar eine
Maxime f�r uns, aber kein Gesetz abgeben, ein subjektives Prin-
zip, nach welchem wir handeln zu d�rfen Hang und Neigung
haben, aber nicht ein objektives, nach welchem wir angewiesen
w�ren zu handeln, wenngleich aller unser Hang, Neigung und

30Natureinrichtung dawider w�re, sogar, daß es um desto mehr
die Erhabenheit und innere W�rde des Gebots in einer Pflicht
beweist, je weniger die subjektiven Ursachen daf�r, je mehr sie
dagegen sein, ohne doch deswegen die Nçtigung durchs Gesetz
nur im mindesten zu schw�chen und seiner G�ltigkeit etwas zu

35benehmen.
Hier sehen wir nun die Philosophie in der Tat auf einen mißli-

chen Standpunkt gestellt, der fest sein soll, unerachtet er weder

50 Zweiter Abschnitt



im Himmel noch auf der Erde an etwas geh�ngt oder woran ge-
st�tzt wird. Hier soll sie ihre Lauterkeit beweisen, als Selbsthal-
terin ihrer Gesetze, nicht als Herold derjenigen, welche ihr ein
eingepflanzter Sinn, oder wer weiß welche vormundschaftliche

5 Natur einfl�stert, die insgesamt, sie mçgen immer besser sein |
als gar nichts, doch niemals Grunds�tze abgeben kçnnen, die
die Vernunft diktiert, und die durchaus vçllig a priori ihrenQuell
und hiermit zugleich ihr gebietendes Ansehen haben m�ssen:
nichts von der Neigung des Menschen, sondern alles von der

10 Obergewalt des Gesetzes und der schuldigen Achtung f�r das-
selbe zu erwarten, oder den Menschen widrigenfalls zur Selbst-
verachtung und inneren Abscheu zu verurteilen.
Alles also, was empirisch ist, ist, als Zutat zumPrinzip der Sitt-

lichkeit, nicht allein dazu ganz untauglich, sondern der Lauter-
15 keit der Sitten selbst hçchst nachteilig, anwelchen der eigentliche

und �ber allen Preis erhabene Wert eines schlechterdings guten
Willens eben darin besteht, daß das Prinzip derHandlung von al-
len Einfl�ssen zuf�lliger Gr�nde, die nur Erfahrung an die Hand
geben kann, frei sei.Wider dieseNachl�ssigkeit oder gar niedrige

20 Denkungsart, in Aufsuchung des Prinzips unter empirischen Be-
wegursachen und Gesetzen, kann man auch nicht zu viel und zu
oft Warnungen ergehen lassen, indem die menschliche Vernunft
in ihrer Erm�dung gern auf diesem Polster ausruht und in dem
Traume s�ßer Vorspiegelungen (die sie doch statt der Juno eine

25 Wolke umarmen lassen) der Sittlichkeit einen aus Gliedern
ganz verschiedener Abstammung zusammengeflickten Bastard
unterschiebt, der allem �hnlich sieht, was man daran sehen will,
nur der Tugend nicht, f�r den, der sie einmal in ihrer wahren Ge-
stalt erblickt hat.1

1 Die Tugend in ihrer eigentlichenGestalt erblicken, ist nichts anderes
als die Sittlichkeit, von aller Beimischung des Sinnlichenund allemunech-
ten Schmuck des Lohns oder der Selbstliebe entkleidet, darzustellen.Wie
sehr sie alsdenn alles �brige, was den Neigungen reizend erscheint, ver-
dunkele, kann jeder vermittelst des mindesten Versuchs seiner nicht
ganz f�r alle Abstraktion verdorbenen Vernunft leicht inne werden.
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Die Frage ist also diese: ist es ein notwendiges Gesetz f�r alle
vern�nftigen Wesen, ihre Handlungen jederzeit nach solchen
Maximen zu beurteilen, von denen sie selbst wollen kçnnen,
daß sie zu allgemeinen Gesetzen dienen sollen? Wenn es ein sol-

5ches ist, so muß es (vçllig a priori) schon mit dem Begriffe des
Willens eines vern�nftigen Wesens �berhaupt verbunden sein.
Um aber diese Verkn�pfung zu entdecken, muß man, so sehr
man sich auch str�ubt, einen Schritt hinaus tun, n�mlich zur Me-
taphysik, obgleich in ein Gebiet derselben, welches von dem der

10spekulativen Philosophie unterschieden ist, n�mlich in die Meta-
physik der Sitten. | In einer praktischen Philosophie, wo es uns
nicht darum zu tun ist, Gr�nde anzunehmen, von dem, was ge-
schieht, sondern Gesetze von dem, was geschehen soll, ob es
gleich niemals geschieht, d. i. objektiv-praktischeGesetze: da ha-

15ben wir nicht nçtig, �ber die Gr�nde Untersuchung anzustellen,
warum etwas gef�llt oder mißf�llt, wie das Vergn�gen der bloßen
Empfindung vom Geschmacke, und ob dieser von einem allge-
meinenWohlgefallen derVernunft unterschieden sei; woraufGe-
f�hl der Lust und Unlust beruhe, und wie hieraus Begierden und

20Neigungen, aus diesen aber, durch Mitwirkung der Vernunft,
Maximen entspringen; denn das gehçrt alles zu einer empirischen
Seelenlehre, welche den zweiten Teil der Naturlehre ausmachen
w�rde, wennman sie als Philosophie der Natur betrachtet, sofern
sie auf empirischen Gesetzen gegr�ndet ist. Hier aber ist vom ob-

25jektiv-praktischen Gesetze die Rede, mithin von dem Verh�lt-
nisse eines Willens zu sich selbst, sofern er sich bloß durch Ver-
nunft bestimmt, da denn alles, was aufs Empirische Beziehung
hat, von selbst wegf�llt; weil, wenn die Vernunft f�r sich allein
das Verhalten bestimmt (wovon wir die Mçglichkeit jetzt eben

30untersuchen wollen), sie dieses notwendig a priori tun muß.
Der Wille wird als ein Vermçgen gedacht, der Vorstellung ge-

wisser Gesetze gem�ß sich selbst zum Handeln zu bestimmen.
Und ein solches Vermçgen kann nur in vern�nftigen Wesen an-
zutreffen sein. Nun ist das, was dem Willen zum objektiven

35Grunde seiner Selbstbestimmung dient, der Zweck, und dieser,

27 denn] A2; denn also A1
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wenn er durch bloße Vernunft gegeben wird, muß f�r alle ver-
n�nftigen Wesen gleich gelten. Was dagegen bloß den Grund
der Mçglichkeit der Handlung enth�lt, deren Wirkung Zweck
ist, heißt das Mittel. Der subjektive Grund des Begehrens ist

5 die Triebfeder, der objektive des Wollens der Bewegungsgrund;
daher der Unterschied zwischen subjektiven Zwecken, die auf
Triebfedern beruhen, und objektiven, die auf Bewegungsgr�nde
ankommen, welche f�r jedes vern�nftige Wesen gelten. Prakti-
sche Prinzipien sind formal, wenn sie von allen subjektiven

10 Zwecken abstrahieren; sie sind aber material, wenn sie diese,
mithin gewisse Triebfedern, zum Grunde legen. Die Zwecke,
die sich ein vern�nftiges Wesen als Wirkungen seiner Handlung
nach Belieben vorsetzt (materiale Zwecke), sind insgesamt nur
relativ; denn nur bloß ihr Verh�ltnis auf ein besonders geartetes

15 Begehrungsvermçgen des Subjekts gibt ihnen den Wert, der da-
her keine allgemeine f�r alle vern�nftige Wesen, und auch nicht
f�r jedesWollen g�ltige und notwendige | Prinzipien, d. i. prakti-
sche Gesetze, an die Hand geben kann. Daher sind alle diese re-
lativen Zwecke nur der Grund von hypothetischen Imperativen.

20 Gesetzt aber, es g�be etwas, dessen Dasein an sich selbst einen
absoluten Wert hat, was, als Zweck an sich selbst, ein Grund be-
stimmter Gesetze sein kçnnte, so w�rde in ihm, und nur in ihm
allein, der Grund eines mçglichen kategorischen Imperativs,
d. i. praktischen Gesetzes, liegen.

25 Nun sage ich: der Mensch und �berhaupt jedes vern�nftige
Wesen existiert als Zweck an sich selbst, nicht bloß als Mittel
zum beliebigen Gebrauche f�r diesen oder jenenWillen, sondern
muß in allen seinen, sowohl auf sich selbst, als auch auf andere
vern�nftige Wesen gerichteten Handlungen, jederzeit zugleich

30 als Zweck betrachtet werden. Alle Gegenst�nde der Neigungen
haben nur einen bedingten Wert; denn wenn die Neigungen
und darauf gegr�ndete Bed�rfnisse nichtw�ren, sow�rde ihrGe-
genstand ohneWert sein. Die Neigungen selber aber, als Quellen
der Bed�rfnisse, haben so wenig einen absoluten Wert, um sie

35 selbst zu w�nschen, daß vielmehr g�nzlich davon frei zu sein,
der allgemeine Wunsch eines jeden vern�nftigen Wesens sein
muß. Also ist der Wert aller durch unsere Handlung zu erwer-
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bendenGegenst�nde jederzeit bedingt. DieWesen, deren Dasein
zwar nicht auf unseremWillen, sondern der Natur beruht, haben
dennoch, wenn sie vernunftlose Wesen sind, nur einen relativen
Wert, als Mittel, und heißen daher Sachen, dagegen vern�nftige

5Wesen Personen genannt werden, weil ihre Natur sie schon als
Zwecke an sich selbst, d. i. als etwas, das nicht bloß als Mittel ge-
braucht werden darf, auszeichnet, mithin sofern alleWillk�r ein-
schr�nkt (und ein Gegenstand der Achtung ist). Dies sind also
nicht bloß subjektive Zwecke, deren Existenz, alsWirkung unse-

10rerHandlung, f�r uns einenWert hat; sondern objektive Zwecke,
d. i. Dinge, deren Dasein an sich selbst Zweck ist, und zwar ein
solcher, an dessen Statt kein anderer Zweck gesetzt werden
kann, dem sie bloß als Mittel zu Diensten stehen sollten, weil
ohne dieses �berall gar nichts von absolutem Werte w�rde ange-

15troffen werden; wenn aber aller Wert bedingt, mithin zuf�llig
w�re, so kçnnte f�r dieVernunft �berall kein oberstes praktisches
Prinzip angetroffen werden.
Wenn es denn also ein oberstes praktisches Prinzip und, in An-

sehung des menschlichenWillens, einen kategorischen Imperativ
20geben soll, somuß es ein solches sein, das aus derVorstellung des-

sen, was notwendig f�r jedermann Zweck ist, weil es Zweck an
sich selbst ist, ein objektives | Prinzip des Willens ausmacht,
mithin zum allgemeinen praktischen Gesetz dienen kann. Der
Grund dieses Prinzips ist: die vern�nftige Natur existiert als

25Zweck an sich selbst. So stellt sich notwendig der Mensch sein
eigenes Dasein vor; sofern ist es also ein subjektives Prinzip
menschlicher Handlungen. So stellt sich aber auch jedes andere
vern�nftigeWesen seinDasein, zufolge eben desselbenVernunft-
grundes, der auch f�r mich gilt, vor;1 also ist es zugleich ein ob-

30jektivesPrinzip, woraus, als einem obersten praktischenGrunde,
alle Gesetze des Willens m�ssen abgeleitet werden kçnnen. Der
praktische Imperativ wird also folgender sein: Handle so, daß

11 ein solcher] korrigiert durch Menzer mit Medicus aus einen solchen

1 Diesen Satz stelle ich hier als Postulat auf. Im letztenAbschnittewird
man die Gr�nde dazu finden.
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du dieMenschheit, sowohl in deiner Person als in der Person eines
jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß alsMit-
tel brauchest. Wir wollen sehen, ob sich dieses bewerkstelligen
lasse.

5 Um bei den vorigen Beispielen zu bleiben, so wird
Erstlich, nach demBegriffe der notwendigen Pflicht gegen sich

selbst, derjenige, der mit Selbstmorde umgeht, sich fragen, ob
seine Handlung mit der Idee der Menschheit, als Zwecks an
sich selbst, zusammen bestehen kçnne. Wenn er, um einem be-

10 schwerlichen Zustande zu entfliehen, sich selbst zerstçrt, so be-
dient er sich einer Person bloß als eines Mittels, zu Erhaltung
eines ertr�glichen Zustandes bis zum Ende des Lebens. Der
Mensch aber ist keine Sache, mithin nicht etwas, das bloß alsMit-
tel gebraucht werden kann, sondern muß bei allen seinen Hand-

15 lungen jederzeit als Zweck an sich selbst betrachtet werden. Also
kann ich �ber denMenschen in meiner Person nicht disponieren,
ihn zu verst�mmeln, zu verderben oder zu tçten. (Die n�here
Bestimmung dieses Grundsatzes zur Vermeidung alles Mißver-
standes, z. B. der Amputation der Glieder, um mich zu erhalten,

20 der Gefahr, der ich mein Leben aussetze, um mein Leben zu er-
halten etc. muß ich hier vorbeigehen; sie gehçrt zur eigentlichen
Moral.)
Zweitens, was die notwendige oder schuldige Pflicht gegen an-

dere betrifft, so wird der, so ein l�genhaftes Versprechen gegen
25 andere zu tun im Sinne hat, sofort einsehen, daß er sich eines an-

deren Menschen bloß als Mittels bedienen will, ohne daß dieser
zugleich den Zweck in sich enthalte. Denn der, den ich durch
ein solches Versprechen zu meinen Absichten brauchen will,
kann unmçglich in meine Art, gegen ihn zu ver |fahren, ein-

30 stimmen und also selbst den Zweck dieser Handlung enthalten.
Deutlicher f�llt dieser Widerstreit gegen das Prinzip anderer
Menschen in die Augen, wenn man Beispiele von Angriffen auf
Freiheit und Eigentum anderer herbeizieht. Denn da leuchtet
klar ein, daß der �bertreter der Rechte der Menschen, sich der

35 Person anderer bloß als Mittel zu bedienen, gesonnen sei, ohne
in Betracht zu ziehen, daß sie, als vern�nftige Wesen, jederzeit
zugleich als Zwecke, d. i. nur als solche, die von eben derselben
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Handlung auch in sich den Zweck m�ssen enthalten kçnnen, ge-
sch�tzt werden sollen.1

Drittens, in Ansehung der zuf�lligen (verdienstlichen) Pflicht
gegen sich selbst ist’s nicht genug, daß die Handlung nicht der

5Menschheit in unserer Person, als Zweck an sich selbst, wider-
streite, sie muß auch dazu zusammenstimmen. Nun sind in der
Menschheit Anlagen zu grçßerer Vollkommenheit, die zum
Zwecke der Natur in Ansehung der Menschheit in unserem Sub-
jekt gehçren; diese zu vernachl�ssigen, w�rde allenfalls wohl mit

10der Erhaltung der Menschheit als Zwecks an sich selbst, aber
nicht der Befçrderung dieses Zwecks bestehen kçnnen.
Viertens, in Betreff der verdienstlichen Pflicht gegen andere, ist

der Naturzweck, den alle Menschen haben, ihre eigene Gl�ckse-
ligkeit. Nun w�rde zwar dieMenschheit bestehen kçnnen, wenn

15niemand zu des anderen Gl�ckseligkeit was beitr�ge, dabei aber
ihr nichts vors�tzlich entzçge; allein es ist dieses doch nur eine
negative und nicht positive �bereinstimmung zur Menschheit
als Zweck an sich selbst, wenn jedermann auch nicht die Zwecke
anderer, soviel an ihm ist, zu befçrdern trachtete. Denn das Sub-

20jekt, welches Zweck an sich selbst ist, dessen Zwecke m�ssen,
wenn jene Vorstellung bei mir alleWirkung tun soll, auch soviel
mçglich meine Zwecke sein.
Dieses Prinzip der Menschheit und jeder vern�nftigen Natur

�berhaupt als Zwecks an sich selbst (welche die oberste einschr�n-

1 Man denke ja nicht, daß hier das triviale: quod tibi non vis fieri etc.
zur Richtschnur oder Prinzip dienen kçnne. Denn es ist, obzwar mit ver-
schiedenen Einschr�nkungen, nur aus jenem abgeleitet; es kann kein all-
gemeines Gesetz sein, denn es enth�lt nicht den Grund der Pflichten ge-
gen sich selbst, nicht der Liebespflichten gegen andere (denn mancher
w�rde es gerne eingehen, daß andere ihm nicht wohltun sollen, wenn er
es nur �berhoben sein d�rfte, ihnen Wohltat zu erzeigen), endlich nicht
der schuldigen Pflichten gegen einander; denn der Verbrecher w�rde
aus diesemGrunde gegen seine strafenden Richter argumentieren, u. s.w.

15 dabei] A2; doch A1 24 welche] welches Korrekturvorschlag Vor-
l�nder; vgl. 428,34: oberstes praktisches Prinzip, n�mlich das moralische
Gesetz
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kende | Bedingung der Freiheit derHandlungen eines jedenMen-
schen ist), ist nicht aus der Erfahrung entlehnt, erstlichwegen sei-
ner Allgemeinheit, da es auf alle vern�nftigen Wesen �berhaupt
geht, wor�ber etwas zu bestimmen keine Erfahrung zureicht;

5 zweitens, weil darin die Menschheit nicht als Zweck der Men-
schen (subjektiv), d. i. als Gegenstand, den man sich von selbst
wirklich zum Zwecke macht, sondern als objektiver Zweck,
der, wir mçgen Zwecke haben, welche wir wollen, als Gesetz
die oberste einschr�nkende Bedingung aller subjektiven Zwecke

10 ausmachen soll, vorgestellt wird, mithin aus reiner Vernunft ent-
springen muß. Es liegt n�mlich der Grund aller praktischen Ge-
setzgebung objektiv in der Regel und der Form der Allgemein-
heit, die sie ein Gesetz (allenfalls Naturgesetz) zu sein f�hig
macht (nach dem ersten Prinzip), subjektiv aber im Zwecke;

15 das Subjekt aller Zwecke aber ist jedes vern�nftige Wesen, als
Zweck an sich selbst (nach dem zweiten Prinzip): hieraus folgt
nun das dritte praktische Prinzip des Willens, als oberste Bedin-
gung der Zusammenstimmung desselben mit der allgemeinen
praktischen Vernunft, die Idee des Willens jedes vern�nftigen

20 Wesens als eines allgemein gesetzgebenden Willens.
Alle Maximen werden nach diesem Prinzip verworfen, die mit

der eigenen allgemeinen Gesetzgebung desWillens nicht zusam-
men bestehen kçnnen. Der Wille wird also nicht lediglich dem
Gesetze unterworfen, sondern so unterworfen, daß er auch als

25 selbstgesetzgebend und eben um deswillen allererst dem Gesetze
(davon er selbst sich als Urheber betrachten kann) unterworfen
angesehen werden muß.
Die Imperative nach der vorigen Vorstellungsart, n�mlich der

allgemein einer Naturordnung �hnlichen Gesetzm�ßigkeit der
30 Handlungen, oder des allgemeinenZwecksvorzuges vern�nftiger

Wesen an sich selbst, schlossen zwar von ihrem gebietenden An-

5 der] A2; des A1 10 mithin . . . muß]Menzer korrigiert zumithin es
aus reiner Vernunft entspringen muß; Korrekturvorschlag Medicus: es
mithin aus reiner Vernunft entspringen muß; Kraft/Schçnecker: mit-
hin muß es aus reiner Vernunft entspringen 23 nicht] A2; nicht als A1
25 selbstgesetzgebend] A2; Selbstgesetzgebend A1
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sehen alle Beimischung irgend eines Interesses als Triebfeder aus,
eben dadurch, daß sie als kategorisch vorgestellt wurden; siewur-
den aber nur als kategorisch angenommen, weil man dergleichen
annehmen mußte, wenn man den Begriff von Pflicht erkl�ren

5wollte. Daß es aber praktische S�tze g�be, die kategorisch ge-
bçten, kçnnte f�r sich nicht bewiesen werden, so wenig, wie
es �berhaupt in diesem Abschnitte auch hier noch geschehen
kann; allein eines h�tte doch geschehen kçnnen, n�mlich: daß
die Lossagung von allem Interesse beim Wollen aus Pflicht, als

10das spezifische Unterscheidungszeichen des kategorischen vom
hypothetischen Imperativ, in dem Imperativ selbst, durch | irgend
eine Bestimmung, die er enthielte, mit angedeutet w�rde, und
dieses geschieht in gegenw�rtiger dritten Formel des Prinzips,
n�mlich der Idee des Willens eines jeden vern�nftigen Wesens

15als allgemeingesetzgebenden Willens.
Denn wenn wir einen solchen denken, so kann, obgleich ein

Wille, der unter Gesetzen steht, noch vermittelst eines Interesses
an dieses Gesetz gebunden sein mag, dennoch ein Wille, der
selbst zuoberst gesetzgebend ist, unmçglich sofern von irgend

20einem Interesse abh�ngen; denn ein solcher abh�ngender Wille
w�rde selbst noch eines anderen Gesetzes bed�rfen, welches
das Interesse seiner Selbstliebe auf die Bedingung einer G�ltig-
keit zum allgemeinen Gesetz einschr�nkte.
Also w�rde das Prinzip eines jeden menschlichen Willens als

25eines durch alle seine Maximen allgemein gesetzgebenden Wil-
lens,1 wenn es sonst mit ihm nur seine Richtigkeit h�tte, sich
zum kategorischen Imperativ darin gar wohl schicken, daß es,
eben um der Idee der allgemeinen Gesetzgebung willen, sich
auf kein Interesse gr�ndet und also unter allen mçglichen Impe-

30rativen allein unbedingt sein kann; oder noch besser, indem wir
den Satz umkehren, wenn es einen kategorischen Imperativ

7 noch] A1; noch nicht A2 29 allen] Zusatz von A2

1 Ich kann hier, Beispiele zur Erl�uterung dieses Prinzips anzuf�hren,
�berhoben sein, denn die, so zuerst den kategorischen Imperativ und
seine Formel erl�uterten, kçnnen hier alle zu eben dem Zwecke dienen.
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gibt (d. i. ein Gesetz f�r jedenWillen eines vern�nftigenWesens),
so kann er nur gebieten, alles aus der Maxime seines Willens, als
eines solchen, zu tun, der zugleich sich selbst als allgemein ge-
setzgebend zum Gegenstande haben kçnnte; denn alsdenn nur

5 ist das praktische Prinzip undder Imperativ, demer gehorcht, un-
bedingt, weil er gar kein Interesse zum Grunde haben kann.
Es ist nun kein Wunder, wenn wir auf alle bisherigen Bem�-

hungen, die jemals unternommen worden, um das Prinzip der
Sittlichkeit ausfindig zu machen, zur�cksehen, warum sie insge-

10 samt haben fehlschlagen m�ssen. Man sah den Menschen durch
seine Pflicht an Gesetze gebunden, man ließ es sich aber nicht
einfallen, daß er nur seiner eigenen und dennoch allgemeinen
Gesetzgebung unterworfen sei, und daß er nur verbunden sei, sei-
nem eigenen, dem Naturzwecke nach aber allgemein gesetzge-

15 benden, Willen gem�ß zu handeln. Denn wenn man sich ihn
nur als einem Gesetz (welches es auch sei) unterworfen dachte:
so mußte dieses ir |gend ein Interesse als Reiz oder Zwang bei
sich f�hren, weil es nicht als Gesetz aus seinemWillen entsprang,
sondern dieser gesetzm�ßig von etwas anderem gençtigt wurde,

20 auf gewisseWeise zu handeln. Durch diese ganz notwendige Fol-
gerung aber war alle Arbeit, einen obersten Grund der Pflicht zu
finden, unwiederbringlich verloren. Denn man bekam niemals
Pflicht, sondern Notwendigkeit der Handlung aus einem gewis-
sen Interesse heraus. Dieses mochte nun ein eigenes oder fremdes

25 Interesse sein. Aber alsdann mußte der Imperativ jederzeit be-
dingt ausfallen und konnte zum moralischen Gebote gar nicht
taugen. Ich will also diesen Grundsatz das Prinzip der Autono-
mie des Willens, im Gegensatz mit jedem anderen, das ich des-
halb zur Heteronomie z�hle, nennen.

30 Der Begriff eines jeden vern�nftigen Wesens, das sich durch
alle Maximen seines Willens als allgemein gesetzgebend betrach-
ten muß, um aus diesem Gesichtspunkte sich selbst und seine
Handlungen zu beurteilen, f�hrt auf einen ihm anh�ngenden
sehr fruchtbaren Begriff, n�mlich den eines Reichs der Zwecke.

13 seinem] A2; nach seinem A1 27 diesen Grundsatz das] A2; dieses
A1 28 jedem] Korrekturvorschlag Kraft/Schçnecker: jenem
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Ich verstehe aber unter einemReiche die systematische Verbin-
dung verschiedener vern�nftigerWesen durch gemeinschaftliche
Gesetze. Weil nunGesetze die Zwecke ihrer allgemeinenG�ltig-
keit nach bestimmen, so wird, wenn man von dem persçnlichen

5Unterschiede vern�nftigerWesen, imgleichen allem Inhalte ihrer
Privatzwecke abstrahiert, ein Ganzes aller Zwecke (sowohl der
vern�nftigen Wesen als Zwecke an sich, als auch der eigenen
Zwecke, die ein jedes sich selbst setzen mag) in systematischer
Verkn�pfung, d. i. ein Reich der Zwecke, gedacht werden kçn-

10nen, welches nach obigen Prinzipien mçglich ist.
Denn vern�nftige Wesen stehen alle unter demGesetz, daß je-

des derselben sich selbst und alle anderen niemals bloß als Mittel,
sondern jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst behandeln
solle. Hierdurch aber entspringt eine systematische Verbindung

15vern�nftiger Wesen durch gemeinschaftliche objektive Gesetze,
d. i. ein Reich, welches, weil diese Gesetze eben die Beziehung
dieserWesen aufeinander, als Zwecke undMittel, zurAbsicht ha-
ben, ein Reich der Zwecke (freilich nur ein Ideal) heißen kann.
Es gehçrt aber ein vern�nftiges Wesen als Glied zum Reiche

20der Zwecke, wenn es darin zwar allgemein gesetzgebend, aber
auch diesen Gesetzen selbst unterworfen ist. Es gehçrt dazu als
Oberhaupt, wenn es als gesetzgebend keinemWillen eines ande-
ren unterworfen ist. |
Das vern�nftige Wesen muß sich jederzeit als gesetzgebend in

25einem durch Freiheit des Willens mçglichen Reiche der Zwecke
betrachten, es mag nun sein als Glied, oder als Oberhaupt. Den
Platz des letzteren kann es aber nicht bloß durch dieMaxime sei-
nes Willens, sondern nur alsdann, wenn es ein vçllig unabh�ngi-
gesWesen ohne Bed�rfnis und Einschr�nkung seines demWillen

30ad�quaten Vermçgens ist, behaupten.
Moralit�t besteht also in der Beziehung aller Handlung auf die

Gesetzgebung, dadurch allein ein Reich der Zwecke mçglich ist.
Diese Gesetzgebung muß aber in jedem vern�nftigen Wesen
selbst angetroffen werden und aus seinem Willen entspringen

35kçnnen, dessen Prinzip also ist: keineHandlung nach einer ande-

14 solle] A2; d�rfe A1 17 dieser Wesen] A2; derselben A1
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ren Maxime zu tun, als so, daß es auch mit ihr bestehen kçnne,
daß sie ein allgemeines Gesetz sei, und also nur so, daß der Wille
durch seine Maxime sich selbst zugleich als allgemein gesetzge-
bend betrachten kçnne. Sind nun dieMaximenmit diesem objek-

5 tiven Prinzip der vern�nftigen Wesen, als allgemein gesetzge-
bend, nicht durch ihre Natur schon notwendig einstimmig, so
heißt dieNotwendigkeit derHandlung nach jenemPrinzip prak-
tische Nçtigung, d. i. Pflicht. Pflicht kommt nicht dem Ober-
haupte im Reiche der Zwecke, wohl aber jedem Gliede, und

10 zwar allen in gleichem Maße, zu.
Die praktische Notwendigkeit, nach diesem Prinzip zu han-

deln, d. i. die Pflicht, beruht gar nicht auf Gef�hlen, Antrieben
und Neigungen, sondern bloß auf dem Verh�ltnisse vern�nftiger
Wesen zueinander, in welchem der Wille eines vern�nftigen We-

15 sens jederzeit zugleich als gesetzgebend betrachtet werden muß,
weil es sie sonst nicht alsZweck an sich selbst denken kçnnte. Die
Vernunft bezieht also jede Maxime des Willens als allgemein ge-
setzgebend auf jeden anderenWillen und auch auf jedeHandlung
gegen sich selbst, und dies zwar nicht um irgendeines anderen

20 praktischen Bewegungsgrundes oder k�nftigen Vorteils willen,
sondern aus der Idee der W�rde eines vern�nftigen Wesens, das
keinem Gesetze gehorcht als dem, das es zugleich selbst gibt.
Im Reiche der Zwecke hat alles entweder einen Preis oder

eine W�rde . Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch et-
25 was anderes, als �quivalent, gesetzt werden; was dagegen �ber

allen Preis erhaben ist, mithin kein �quivalent verstattet, das
hat eine W�rde.
Was sich auf die allgemeinenmenschlichenNeigungen undBe-

d�rfnisse bezieht, hat einen Marktpreis; das, was auch ohne ein
30 Bed�rfnis vorauszusetzen einem gewissen Geschmacke, d. i. ei-

nemWohlgefallen am | bloßen zwecklosen Spiel unsererGem�ts-
kr�fte, gem�ß ist, einen Affektionspreis; das aber, was die Bedin-
gung ausmacht, unter der allein etwas Zweck an sich selbst sein
kann, hat nicht bloß einen relativen Wert, d. i. einen Preis, son-

35 dern einen inneren Wert, d. i. W�rde.
Nun ist Moralit�t die Bedingung, unter der allein ein vern�nf-

tiges Wesen Zweck an sich selbst sein kann; weil nur durch sie es

*
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mçglich ist, ein gesetzgebendes Glied im Reiche der Zwecke zu
sein. Also ist Sittlichkeit und dieMenschheit, sofern sie derselben
f�hig ist, dasjenige, was allein W�rde hat. Geschicklichkeit und
Fleiß imArbeiten haben einenMarktpreis;Witz, lebhafte Einbil-

5dungskraft und Launen einen Affektionspreis; dagegen Treue im
Versprechen, Wohlwollen aus Grunds�tzen (nicht aus Instinkt)
haben einen innerenWert. DieNatur sowohl als Kunst enthalten
nichts, was sie, in Ermangelung derselben, an ihre Stelle setzen
kçnnten; denn ihr Wert besteht nicht in denWirkungen, die dar-

10aus entspringen, im Vorteil und Nutzen, den sie schaffen, son-
dern in den Gesinnungen, d. i. den Maximen des Willens, die
sich auf diese Art in Handlungen zu offenbaren bereit sind, ob-
gleich auch der Erfolg sie nicht beg�nstigte. Diese Handlungen
bed�rfen auch keiner Empfehlung von irgendeiner subjektiven

15Disposition oder Geschmack, sie mit unmittelbarer Gunst und
Wohlgefallen anzusehen, keines unmittelbaren Hanges oder
Gef�hles f�r dieselben: sie stellen den Willen, der sie aus�bt, als
Gegenstand einer unmittelbaren Achtung dar, dazu nichts als
Vernunft gefordert wird, um sie dem Willen aufzuerlegen, nicht

20von ihm zu erschmeicheln, welches letztere bei Pflichten ohne-
dem ein Widerspruch w�re. Diese Sch�tzung gibt also den Wert
einer solchen Denkungsart als W�rde zu erkennen und setzt sie
�ber allen Preis unendlich weg, mit dem sie gar nicht in Anschlag
und Vergleichung gebracht werden kann, ohne sich gleichsam an

25der Heiligkeit derselben zu vergreifen.
Und was ist es denn nun, was die sittlich gute Gesinnung oder

die Tugend berechtigt, so hohe Anspr�che zu machen? Es ist
nichts geringeres als der Anteil, den sie dem vern�nftigen Wesen
an der allgemeinen Gesetzgebung verschafft, und es hierdurch

30zum Gliede in einem mçglichen Reiche der Zwecke tauglich
macht, wozu es durch seine eigene Natur schon bestimmt war,
als Zweck an sich selbst und eben darum als gesetzgebend imRei-
che der Zwecke, inAnsehung allerNaturgesetze als frei, nur den-
jenigen allein gehorchend, die es selbst gibt und nach welchen

17 dieselben] korrigiert durch Vorl�nder und Adickes aus dieselbe
19 aufzuerlegen] A2; zu auferlegen A1
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seine Maximen zu einer allgemeinen Gesetzgebung (der es sich
zugleich selbst | unterwirft) gehçren kçnnen. Denn es hat nichts
einen Wert, als den, welchen ihm das Gesetz bestimmt. Die Ge-
setzgebung selbst aber, die allenWert bestimmt,muß eben darum

5 eine W�rde, d. i. unbedingten, unvergleichbaren Wert haben, f�r
welchen dasWortAchtung allein den geziemendenAusdruck der
Sch�tzung abgibt, die ein vern�nftigesWesen �ber sie anzustellen
hat. Autonomie ist also der Grund der W�rde der menschlichen
und jeder vern�nftigen Natur.

10 Die angef�hrten drei Arten, das Prinzip der Sittlichkeit vorzu-
stellen, sind aber imGrunde nur so viele Formeln eben desselben
Gesetzes, deren die eine die anderen zwei von selbst in sich ver-
einigt. Indessen ist doch eine Verschiedenheit in ihnen, die zwar
eher subjektiv als objektiv-praktisch ist, n�mlich, um eine Idee

15 der Vernunft der Anschauung (nach einer gewissen Analogie)
und dadurch dem Gef�hle n�her zu bringen. Alle Maximen ha-
ben n�mlich
1) eine Form, welche in der Allgemeinheit besteht, und da ist

die Formel des sittlichen Imperativs so ausgedr�ckt: daß die
20 Maximen so m�ssen gew�hlt werden, als ob sie wie allgemeine

Naturgesetze gelten sollten;
2) eineMaterie, n�mlich einen Zweck, und da sagt die Formel:

daß das vern�nftige Wesen, als Zweck seiner Natur nach, mithin
alsZweckansichselbst, jederMaximezureinschr�nkendenBedin-

25 gung aller bloß relativen undwillk�rlichenZwecke dienenm�sse;
3) einevollst�ndigeBestimmung allerMaximendurch jeneFor-

mel, n�mlich: daß alle Maximen aus eigener Gesetzgebung zu ei-
nemmçglichen Reiche der Zwecke, als einemReiche der Natur1,

1 es] korrigiert durch Hartenstein aus er 3 den, welchen] A2; der A1
14 subjektiv] Vorl�nder korrigiert zu subjektiv- 22 Materie] Maxime
A1 und A2; korrigiert durchMenzer und Arnoldt ausMaxime 27 aus]
A2; als A1

1 Die Teleologie erw�gt die Natur als ein Reich der Zwecke, dieMoral
ein mçgliches Reich der Zwecke als ein Reich der Natur. Dort ist das
Reich der Zwecke eine theoretische Idee, zu Erkl�rung dessen, was da
ist. Hier ist es eine praktische Idee, um das, was nicht da ist, aber durch
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zusammenstimmen sollen. Der Fortgang geschieht hier, wie
durch die Kategorien der Einheit der Form des Willens (der All-
gemeinheit desselben), der Vielheit der Materie (der Objekte,
d. i. der Zwecke), und der Allheit oder Totalit�t des Systems der-

5selben. Man tut aber besser, wenn man in der sittlichen Beurtei-
lung immer nach der strengen Methode verf�hrt und die allge-
meine Formel des kategorischen Imperativs zum Grunde legt:
handle nach derMaxime, die sich selbst zugleich zumallgemeinen
Ge |setzemachen kann.Will man aber dem sittlichenGesetze zu-

10gleichEingang verschaffen: so ist sehr n�tzlich, ein und eben die-
selbe Handlung durch benannte drei Begriffe zu f�hren und sie
dadurch, so viel sich tun l�ßt, der Anschauung zu n�hern.
Wir kçnnen nunmehr da endigen, vonwowir imAnfange aus-

gingen, n�mlich demBegriffe eines unbedingt gutenWillens. Der
15Wille ist schlechterdings gut, der nicht bçse sein, mithin dessen

Maxime, wenn sie zu einem allgemeinen Gesetze gemacht
wird, sich selbst niemals widerstreiten kann. Dieses Prinzip ist
also auch sein oberstes Gesetz: handle jederzeit nach derjenigen
Maxime, deren Allgemeinheit als Gesetzes du zugleich wollen

20kannst; dieses ist die einzige Bedingung, unter der ein Wille nie-
mals mit sich selbst im Widerstreite sein kann, und ein solcher
Imperativ ist kategorisch. Weil die G�ltigkeit des Willens, als ei-
nes allgemeinen Gesetzes f�r mçgliche Handlungen, mit der all-
gemeinen Verkn�pfung des Daseins der Dinge nach allgemeinen

25Gesetzen, die das Formale derNatur �berhaupt ist, Analogie hat,
so kann der kategorische Imperativ auch so ausgedr�ckt werden:
Handle nach Maximen, die sich selbst zugleich als allgemeine
Naturgesetze zum Gegenstande haben kçnnen. So ist also die
Formel eines schlechterdings guten Willens beschaffen.

30Die vern�nftige Natur nimmt sich dadurch vor den �brigen
aus, daß sie ihr selbst einen Zweck setzt. Dieser w�rde die Mate-

unser Tun und Lassen wirklich werden kann, und zwar eben dieser Idee
gem�ß, zustande zu bringen.

1 wie] wie dort Korrekturvorschlag Vorl�nder. Vgl. Kants Anm. kurz
zuvor 30 den] Korrekturvorschlag Kraft/Schçnecker: der
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rie eines jeden guten Willens sein. Da aber in der Idee eines ohne
einschr�nkende Bedingung (der Erreichung dieses oder jenes
Zwecks) schlechterdings guten Willens durchaus von allem zu
bewirkendenZwecke abstrahiert werdenmuß (als der jedenWil-

5 len nur relativ gut machen w�rde), so wird der Zweck hier nicht
als ein zu bewirkender, sondern selbstst�ndiger Zweck, mithin
nur negativ, gedacht werden m�ssen, d. i. dem niemals zuwider
gehandelt, der also niemals bloß als Mittel, sondern jederzeit zu-
gleich als Zweck in jedemWollen gesch�tzt werden muß. Dieser

10 kann nun nichts anderes als das Subjekt aller mçglichen Zwecke
selbst sein, weil dieses zugleich das Subjekt eines mçglichen
schlechterdings gutenWillens ist; denn dieser kann, ohneWider-
spruch, keinem anderen Gegenstande nachgesetzt werden. Das
Prinzip: handle in Beziehung auf ein jedes vern�nftige Wesen

15 (auf dich selbst und andere) so, daß es in deiner Maxime zugleich
als Zweck an sich selbst gelte, ist demnach mit dem Grundsatze:
handle nach einer Maxime, die ihre eigene allgemeine G�ltigkeit
f�r jedes vern�nftige Wesen | zugleich in sich enth�lt, im Grunde
einerlei. Denn daß ichmeineMaxime imGebrauche derMittel zu

20 jedem Zwecke auf die Bedingung ihrer Allgemeing�ltigkeit, als
eines Gesetzes f�r jedes Subjekt einschr�nken soll, sagt ebenso-
viel, als das Subjekt der Zwecke, d. i. das vern�nftige Wesen
selbst, muß niemals bloß als Mittel, sondern als oberste ein-
schr�nkende Bedingung imGebrauche aller Mittel, d. i. jederzeit

25 zugleich als Zweck, allenMaximen derHandlungen zumGrunde
gelegt werden.
Nun folgt hieraus unstreitig: daß jedes vern�nftige Wesen, als

Zweck an sich selbst, sich in Ansehung aller Gesetze, denen es
nur immer unterworfen sein mag, zugleich als allgemein gesetz-

30 gebend m�sse ansehen kçnnen, weil eben diese Schicklichkeit
seiner Maximen zur allgemeinen Gesetzgebung es als Zweck an
sich selbst auszeichnet, imgleichen, daß dieses seine W�rde (Pr�-
rogativ) vor allen bloßen Naturwesen es mit sich bringe, seine
Maximen jederzeit aus dem Gesichtspunkte seiner selbst, zu-

35 gleich aber auch jedes anderen vern�nftigen als gesetzgebenden

14 Prinzip] A2; Prinzip aber A1
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Wesens (die darum auch Personen heißen), nehmen zu m�ssen.
Nun ist auf solche Weise eine Welt vern�nftiger Wesen (mundus
intelligibilis) als ein Reich der Zwecke mçglich, und zwar durch
die eigene Gesetzgebung aller Personen als Glieder. Demnach

5muß ein jedes vern�nftigeWesen so handeln, als ob es durch seine
Maximen jederzeit ein gesetzgebendesGlied im allgemeinenRei-
che der Zwecke w�re. Das formale Prinzip dieser Maximen ist:
handle so, als ob deine Maxime zugleich zum allgemeinen Ge-
setze (aller vern�nftigen Wesen) dienen sollte. Ein Reich der

10Zwecke ist also nur mçglich nach der Analogie mit einem Reiche
derNatur, jenes aber nur nachMaximen, d. i. sich selbst auferleg-
tenRegeln, diese nur nachGesetzen �ußerlich gençtigterwirken-
der Ursachen. Dem unerachtet gibt man doch auch dem Natur-
ganzen, ob es schon als Maschine angesehen wird, dennoch,

15sofern es auf vern�nftige Wesen, als seine Zwecke, Beziehung
hat, aus diesem Grunde den Namen eines Reichs der Natur.
Ein solches Reich der Zwecke w�rde nun durchMaximen, deren
Regel der kategorische Imperativ aller vern�nftigen Wesen vor-
schreibt, wirklich zustande kommen, wenn sie allgemein befolgt

20w�rden. Allein, obgleich das vern�nftige Wesen darauf nicht
rechnen kann, daß, wenn es auch gleich diese Maxime selbst
p�nktlich befolgte, darum jedes andere eben derselben treu sein
w�rde, imgleichen, daß das Reich der Natur und die zweckm�-
ßige Anordnung desselben, mit ihm, als einem schicklichen

25Gliede, zu einem durch ihn selbst mçglichen Reiche der Zwecke
zusammenstimmen, d. i. seine Erwartung der Gl�ckselig |keit
beg�nstigenwerde; so bleibt doch jenesGesetz: handle nachMa-
ximen eines allgemein gesetzgebenden Gliedes zu einem bloß
mçglichen Reiche der Zwecke, in seiner vollen Kraft, weil es ka-

30tegorisch gebietend ist. Und hierin liegt eben das Paradoxon: daß
bloß die W�rde der Menschheit als vern�nftiger Natur, ohne ir-
gend einen anderen dadurch zu erreichendenZweck oderVorteil,
mithin die Achtung f�r eine bloße Idee, dennoch zur unnachlaß-

4 Demnach] A2; Dennoch A1 12 diese] dieses Korrekturvorschlag
Vorl�nder 12 �ußerlich] A2; auch �ußerlich A1 18 aller] Harten-
stein korrigiert zu allen 25 ihn] es Korrekturvorschlag Menzer
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lichen Vorschrift desWillens dienen sollte, und daß gerade in die-
ser Unabh�ngigkeit der Maxime von allen solchen Triebfedern
die Erhabenheit derselben bestehe und die W�rdigkeit eines je-
den vern�nftigen Subjekts, ein gesetzgebendes Glied im Reiche

5 der Zwecke zu sein; denn sonst w�rde es nur als dem Naturge-
setze seiner Bed�rfnisse unterworfen vorgestellt werdenm�ssen.
Obgleich auch das Naturreich sowohl als das Reich der Zwecke
als unter einem Oberhaupte vereinigt gedacht w�rde und da-
durch das letztere nicht mehr bloße Idee bliebe, sondern wahre

10 Realit�t erhielte, so w�rde hierdurch zwar jener der Zuwachs
einer starken Triebfeder, niemals aber Vermehrung ihres inneren
Werts zustatten kommen; denn, diesem ungeachtet m�ßte doch
selbst dieser alleinige unumschr�nkte Gesetzgeber immer so vor-
gestellt werden, wie er den Wert der vern�nftigen Wesen, nur

15 nach ihremuneigenn�tzigen, bloß aus jener Idee ihnen selbst vor-
geschriebenen Verhalten, beurteilte. DasWesen derDinge �ndert
sich durch ihre �ußeren Verh�ltnisse nicht, und was, ohne an das
letztere zu denken, den absoluten Wert des Menschen allein aus-
macht, danach muß er auch, von wem es auch sei, selbst vom

20 hçchstenWesen, beurteilt werden.Moralit�t ist also das Verh�lt-
nis derHandlungen zurAutonomie desWillens, das ist, zurmçg-
lichen allgemeinen Gesetzgebung durch die Maximen desselben.
DieHandlung, diemit derAutonomie desWillens zusammenbe-
stehen kann, ist erlaubt; die nicht damit stimmt, ist unerlaubt.

25 DerWille, dessenMaximen notwendigmit denGesetzen derAu-
tonomie zusammenstimmen, ist ein heiliger, schlechterdings gu-
ter Wille. Die Abh�ngigkeit eines nicht schlechterdings guten
Willens vom Prinzip der Autonomie (die moralische Nçtigung)
ist Verbindlichkeit. Diese kann also auf ein heiliges Wesen nicht

30 bezogen werden. Die objektive Notwendigkeit einer Handlung
aus Verbindlichkeit heißt Pflicht.
Man kann aus dem kurz vorhergehenden sich es jetzt leicht er-

kl�ren, wie es zugehe: daß, ob wir gleich unter dem Begriffe von
Pflicht uns eine Unterw�rfigkeit unter demGesetze denken, wir

35 uns dadurch doch zugleich | eine gewisse Erhabenheit undW�rde
an derjenigen Person vorstellen, die alle ihre Pflichten erf�llt.
Denn sofern ist zwar keine Erhabenheit an ihr, als sie demmora-
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lischen Gesetze unterworfen ist, wohl aber, sofern sie in Anse-
hung eben desselben zugleich gesetzgebend und nur darum ihm
untergeordnet ist. Auch haben wir oben gezeigt, wie weder
Furcht noch Neigung, sondern lediglich Achtung f�rs Gesetz

5diejenige Triebfeder sei, die der Handlung einen moralischen
Wert geben kann.Unser eigenerWille, sofern er nur unter der Be-
dingung einer durch seine Maximen mçglichen allgemeinen Ge-
setzgebung handeln w�rde, dieser uns mçglicheWille in der Idee
ist der eigentliche Gegenstand der Achtung, und die W�rde der

10Menschheit besteht eben in dieser F�higkeit, allgemein gesetzge-
bend, obgleich mit dem Beding, eben dieser Gesetzgebung zu-
gleich selbst unterworfen zu sein.

Die Autonomie des Willens
als oberstes Prinzip der Sittlichkeit

15Autonomie des Willens ist die Beschaffenheit des Willens, da-
durch derselbe ihm selbst (unabh�ngig von aller Beschaffenheit
derGegenst�nde desWollens) einGesetz ist.Das Prinzip derAu-
tonomie ist also: nicht anders zu w�hlen, als so, daß dieMaximen
seinerWahl in demselbenWollen zugleich als allgemeines Gesetz

20mit begriffen sein. Daß diese praktische Regel ein Imperativ sei,
d. i. derWille jedes vern�nftigenWesens an sie als Bedingungnot-
wendig gebunden sei, kann durch bloße Zergliederung der in ihm
vorkommenden Begriffe nicht bewiesen werden, weil es ein syn-
thetischer Satz ist; man m�ßte �ber die Erkenntnis der Objekte

25und zu einer Kritik des Subjekts, d. i. der reinen praktischen Ver-
nunft, hinausgehen, denn vçllig a priorimuß dieser synthetische
Satz, der apodiktisch gebietet, erkannt werden kçnnen; dieses
Gesch�ft aber gehçrt nicht in gegenw�rtigen Abschnitt. Allein,
daß gedachtes Prinzip der Autonomie das alleinige Prinzip der

30Moral sei, l�ßt sich durch bloße Zergliederung der Begriffe der
Sittlichkeit gar wohl dartun. Denn dadurch findet sich, daß ihr

20 sein] Menzer korrigiert zu seien 21 sie] A2; ihr A1
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Prinzip ein kategorischer Imperativ seinm�sse, dieser aber nichts
mehr oder weniger als gerade diese Autonomie gebiete. |

Die Heteronomie des Willens als der Quell aller
unechten Prinzipien der Sittlichkeit

5 Wenn derWille irgendworin anders als in der Tauglichkeit seiner
Maximen zu seiner eigenen allgemeinen Gesetzgebung, mithin,
wenn er, indem er �ber sich selbst hinausgeht, in der Beschaffen-
heit irgendeines seiner Objekte das Gesetz sucht, das ihn bestim-
men soll, so kommt jederzeitHeteronomie heraus. DerWille gibt

10 alsdenn sich nicht selbst, sondern das Objekt durch sein Verh�lt-
nis zumWillen gibt diesemdasGesetz.Dies Verh�ltnis, es beruhe
nun auf der Neigung oder auf Vorstellungen der Vernunft, l�ßt
nur hypothetische Imperative mçglich werden: ich soll etwas
tun darum,weil ich etwas anderes will. Dagegen sagt der morali-

15 sche, mithin kategorische Imperativ: ich soll so oder so handeln,
ob ich gleich nichts anderes wollte. Z. E. jener sagt: ich soll nicht
l�gen, wenn ich bei Ehren bleiben will; dieser aber: ich soll nicht
l�gen, ob es mir gleich nicht die mindeste Schande zuzçge. Der
letztere muß also von allem Gegenstande sofern abstrahieren,

20 daß dieser gar keinen Einfluß auf den Willen habe, damit prakti-
sche Vernunft (Wille) nicht fremdes Interesse bloß administriere,
sondern bloß ihr eigenes gebietendes Ansehen, als oberste Ge-
setzgebung, beweise. So soll ich z. B. fremde Gl�ckseligkeit zu
befçrdern suchen, nicht als wenn mir an deren Existenz was ge-

25 legen w�re (es sei durch unmittelbare Neigung oder irgendein
Wohlgefallen indirekt durch Vernunft), sondern bloß deswegen,
weil die Maxime, die sie ausschließt, nicht in einem und demsel-
ben Wollen, als allgemeines Gesetz, begriffen werden kann.

7 er, indem er �ber] A2; er �ber A1 7 in] A2; und in A1 28 all-
gemeines] korrigiert durch Kraft/Schçnecker aus: allgemeinen; vgl.
440,18–20; Hartenstein: allgemeinem
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Einteilung aller mçglichen
Prinzipien der Sittlichkeit aus dem angenommenen

Grundbegriffe der Heteronomie

Die menschliche Vernunft hat hier wie allerw�rts in ihrem reinen
5Gebrauche, so lange es ihr an Kritik fehlt, vorher alle mçglichen

unrechtenWege versucht, ehe es ihr gelingt, den einzigen wahren
zu treffen.
Alle Prinzipien, die man aus diesem Gesichtspunkte nehmen

mag, sind entweder empirisch oder rational. Die ersteren , aus
10dem Prinzip | derGl�ckseligkeit, sind aufs physische oder mora-

lische Gef�hl, die zweiten , aus dem Prinzip der Vollkommen-
heit, entweder auf den Vernunftbegriff derselben als mçglicher
Wirkung oder auf den Begriff einer selbstst�ndigen Vollkom-
menheit (den Willen Gottes) als bestimmende Ursache unseres

15Willens gebaut.
Empirische Prinzipien taugen �berall nicht dazu, um morali-

sche Gesetze darauf zu gr�nden. Denn die Allgemeinheit, mit
der sie f�r alle vern�nftigen Wesen ohne Unterschied gelten
sollen, die unbedingte praktische Notwendigkeit, die ihnen

20dadurch auferlegt wird, f�llt weg, wenn der Grund derselben
von der besonderen Einrichtung der menschlichen Natur oder
den zuf�lligen Umst�nden hergenommen wird, darin sie gesetzt
ist. Doch ist das Prinzip der eigenen Gl�ckseligkeit am meisten
verwerflich, nicht bloß deswegen, weil es falsch ist und die

25Erfahrung dem Vorgeben, als ob das Wohlbefinden sich jeder-
zeit nach dem Wohlverhalten richte, widerspricht, auch nicht
bloß, weil es gar nichts zur Gr�ndung der Sittlichkeit beitr�gt,
indem es ganz was anderes ist, einen gl�cklichen als einen
guten Menschen, und diesen klug und auf seinen Vorteil abge-

30witzt als ihn tugendhaft zu machen: sondern, weil es der Sitt-
lichkeit Triebfedern unterlegt, die sie eher untergraben und
ihre ganze Erhabenheit zernichten, indem sie die Beweg-
ursachen zur Tugend mit denen zum Laster in eine Klasse
stellen und nur den Kalk�l besser ziehen lehren, den spezifi-

35schen Unterschied beider aber ganz und gar auslçschen; da-
gegen das moralische Gef�hl, dieser vermeintliche besondere
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Sinn1 (so seicht auch die Berufung auf selbigen ist, indem die-
jenigen, die nicht denken kçnnen, selbst in dem, was bloß auf
allgemeine Gesetze ankommt, sich durchs F�hlen auszuhel-
fen glauben, so wenig auch Gef�hle, die dem Grade nach von

5 Natur unendlich von einander unterschieden sind, einen glei-
chen Maßstab des Guten und Bçsen abgeben, auch einer durch
sein Gef�hl f�r andere gar nicht g�ltig urteilen kann), dennoch
der Sittlichkeit und ihrer W�rde dadurch n�her bleibt, daß er
der Tugend die Ehre beweist, das Wohlgefallen und die Hoch-

10 sch�tzung f�r sie ihr unmittelbar zuzuschreiben, und ihr nicht
gleich|sam ins Gesicht sagt, daß es nicht ihre Schçnheit, sondern
nur der Vorteil sei, der uns an sie kn�pfe.
Unter den rationalen oder Vernunftgr�nden der Sittlichkeit ist

doch der ontologische Begriff der Vollkommenheit (so leer, so
15 unbestimmt, mithin unbrauchbar er auch ist, um in dem uner-

meßlichenFeldemçglicherRealit�t die f�r uns schickliche grçßte
Summe auszufinden, so sehr er auch, umdieRealit�t, von der hier
die Rede ist, spezifisch von jeder anderen zu unterscheiden, einen
unvermeidlichenHang hat, sich imZirkel zu drehen und die Sitt-

20 lichkeit, die er erkl�ren soll, insgeheim vorauszusetzen nicht ver-
meiden kann) dennoch besser als der theologische Begriff, sie von
einem gçttlichen, allervollkommensten Willen abzuleiten, nicht
bloß deswegen, weil wir seine Vollkommenheit doch nicht an-
schauen, sondern sie von unseren Begriffen, unter denen der

25 der Sittlichkeit der vornehmste ist, allein ableiten kçnnen, son-
dern weil, wenn wir dieses nicht tun (wie es denn, wenn es
gesch�he, ein grober Zirkel im Erkl�ren sein w�rde), der uns
noch �brige Begriff seines Willens aus den Eigenschaften der

1 Ich rechne das Prinzip des moralischen Gef�hls zu dem der Gl�ck-
seligkeit, weil ein jedes empirische Interesse durch die Annehmlichkeit,
die etwas nur gew�hrt, esmag nun unmittelbar und ohneAbsicht auf Vor-
teile oder in R�cksicht auf dieselbe geschehen, einen Beitrag zumWohl-
befinden verspricht. Imgleichen muß man das Prinzip der Teilnehmung
an anderer Gl�ckseligkeit, mit Hutcheson, zu demselben von ihm ange-
nommenen moralischen Sinne rechnen.

5 sind] A2; sein A1 8 bleibt] A2; treibt A1

*
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Ehr- und Herrschbegierde, mit den furchtbaren Vorstellungen
der Macht und des Racheifers verbunden, zu einem System der
Sitten, welches der Moralit�t gerade entgegengesetzt w�re, die
Grundlage machen m�ßte.

5Wenn ich aber zwischen dem Begriff des moralischen Sinnes
und dem der Vollkommenheit �berhaupt (die beide der Sittlich-
keit wenigstens nicht Abbruch tun, ob sie gleich dazu gar nichts
taugen, sie als Grundlagen zu unterst�tzen) w�hlen m�ßte: so
w�rde ichmich f�r den letzteren bestimmen,weil er, da erwenig-

10stens die Entscheidung der Frage von der Sinnlichkeit ab und an
den Gerichtshof der reinen Vernunft zieht, ob er gleich auch hier
nichts entscheidet, dennoch die unbestimmte Idee (eines an sich
guten Willens) zur n�heren Bestimmung unverf�lscht aufbeh�lt.
�brigens glaube ich einer weitl�ufigen Widerlegung aller die-

15ser Lehrbegriffe �berhoben sein zu kçnnen. Sie ist so leicht, sie ist
von denen selbst, derenAmt es erfordert, sich doch f�r eine dieser
Theorien zu erkl�ren (weil Zuhçrer den Aufschub des Urteils
nicht wohl leiden mçgen), selbst vermutlich so wohl eingesehen,
daß dadurch nur �berfl�ssige Arbeit geschehen w�rde. Was uns

20aber hier mehr interessiert, ist, zu wissen: daß diese Prinzipien
�berall nichts als Heteronomie des Willens zum ersten Grunde
der Sittlichkeit aufstellen und eben darum notwendig ihres
Zwecks verfehlen m�ssen. |
Allenthalben, wo ein Objekt des Willens zum Grunde gelegt

25werden muß, um diesem die Regel vorzuschreiben, die ihn be-
stimme, da ist die Regel nichts als Heteronomie; der Imperativ
ist bedingt, n�mlich: wenn oder weil man dieses Objekt will,
soll man so oder so handeln; mithin kann er niemals moralisch,
d. i. kategorisch, gebieten. Es mag nun das Objekt vermittelst

30der Neigung, wie beim Prinzip der eigenen Gl�ckseligkeit,
oder vermittelst der auf Gegenst�nde unseres mçglichenWollens
�berhaupt gerichteten Vernunft, im Prinzip der Vollkommen-
heit, den Willen bestimmen, so bestimmt sich der Wille niemals
unmittelbar selbst durch die Vorstellung der Handlung, sondern

35nur durch die Triebfeder, welche die vorausgesehene Wirkung

9 er] Zusatz von Menzer 29 Es] A1; Er A2
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der Handlung auf den Willen hat; ich soll etwas tun, darum, weil
ich etwas anderes will, und hier muß noch ein anderes Gesetz in
meinem Subjekt zum Grunde gelegt werden, nach welchem ich
dieses andere notwendig will, welches Gesetz wiederum eines

5 Imperativs bedarf, der diese Maxime einschr�nke. Denn weil
der Antrieb, der die Vorstellung eines durch unsere Kr�ftemçgli-
chen Objekts nach der Naturbeschaffenheit des Subjekts auf sei-
nenWillen aus�ben soll, zurNatur des Subjekts gehçrt, es sei der
Sinnlichkeit (der Neigung und des Geschmacks) oder des Ver-

10 standes und der Vernunft, die nach der besonderen Einrichtung
ihrer Natur an einem Objekte sich mit Wohlgefallen �ben, so
g�be eigentlich die Natur das Gesetz, welches, als ein solches,
nicht allein durch Erfahrung erkannt und bewiesen werden
muß, mithin an sich zuf�llig ist und zur apodiktischen prakti-

15 schen Regel, dergleichen die moralische sein muß, dadurch un-
tauglichwird, sondern es ist immer nurHeteronomie desWillens,
der Wille gibt sich nicht selbst, sondern ein fremder Antrieb gibt
ihm, vermittelst einer auf die Empf�nglichkeit desselben ge-
stimmten Natur des Subjekts, das Gesetz.

20 Der schlechterdings gute Wille, dessen Prinzip ein kategori-
scher Imperativ sein muß, wird also, in Ansehung aller Objekte
unbestimmt, bloß die Form des Wollens �berhaupt enthalten,
und zwar als Autonomie, d. i. die Tauglichkeit der Maxime eines
jeden gutenWillens, sich selbst zum allgemeinen Gesetze zu ma-

25 chen, ist selbst das alleinige Gesetz, das sich derWille eines jeden
vern�nftigenWesens selbst auferlegt, ohne irgend eine Triebfeder
und Interesse derselben als Grund unterzulegen.
Wie ein solcher synthetischer praktischer Satz a priori mçglich

und warum er notwendig sei, ist eine Aufgabe, deren Auflçsung
30 nicht mehr binnen den Grenzen der Metaphysik der Sitten liegt,

auch habenwir | seineWahrheit hier nicht behauptet, vielweniger

6 der]Hartenstein korrigiert zu den 10 Vernunft . . . so]A2; Vernunft
an Vollkommenheit �berhaupt nimmt, (deren Existenz entweder von ihr
selbst, oder nur von der hçchsten selbstst�ndigen Vollkommenheit ab-
h�ngt,) so A1 27 derselben] Korrekturvorschlag Kraft/Schçnecker:
desselben
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vorgegeben, einen Beweis derselben in unserer Gewalt zu haben.
Wir zeigten nur durch Entwicklung des einmal allgemein im
Schwange gehenden Begriffs der Sittlichkeit: daß eine Autono-
mie des Willens demselben unvermeidlicherweise anh�nge oder

5vielmehr zum Grunde liege. Wer also Sittlichkeit f�r Etwas und
nicht f�r eine chim�rische Idee ohne Wahrheit h�lt, muß das an-
gef�hrte Prinzip derselben zugleich einr�umen.DieserAbschnitt
war also, ebenso wie der erste, bloß analytisch. Daß nun Sittlich-
keit kein Hirngespinst sei, welches alsdenn folgt, wenn der kate-

10gorische Imperativ undmit ihmdieAutonomie desWillenswahr,
und als ein Prinzip a priori schlechterdings notwendig ist, er-
fordert einenmçglichen synthetischenGebrauch der reinen prak-
tischen Vernunft, den wir aber nicht wagen d�rfen, ohne eine
Kritik dieses Vernunftvermçgens selbst voranzuschicken, von

15welcher wir in dem letzten Abschnitte die zu unserer Absicht
hinl�nglichen Hauptz�ge darzustellen haben. |446
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DRITTER ABSCHNITT
�bergang von der Metaphysik der Sitten
zur Kritik der reinen praktischen Vernunft

Der Begriff der Freiheit
5 ist der Schl�ssel zur Erkl�rung der

Autonomie des Willens

Der Wille ist eine Art von Kausalit�t lebender Wesen, sofern sie
vern�nftig sind, und Freiheit w�rde diejenige Eigenschaft dieser
Kausalit�t sein, da sie unabh�ngig von fremden sie bestimmenden

10 Ursachen wirkend sein kann; so wie Naturnotwendigkeit die
Eigenschaft der Kausalit�t aller vernunftlosen Wesen, durch den
Einfluß fremder Ursachen zur T�tigkeit bestimmt zu werden.
Die angef�hrte Erkl�rung der Freiheit ist negativ und daher,

um ihr Wesen einzusehen, unfruchtbar; allein es fließt aus ihr
15 ein positiverBegriff derselben, der desto reichhaltiger und frucht-

barer ist. Da der Begriff einer Kausalit�t den von Gesetzen bei
sich f�hrt, nach welchen durch etwas, was wir Ursache nennen,
etwas anderes, n�mlich die Folge, gesetzt werden muß: so ist
die Freiheit, ob sie zwar nicht eine Eigenschaft des Willens

20 nach Naturgesetzen ist, darum doch nicht gar gesetzlos, sondern
muß vielmehr eine Kausalit�t nach unwandelbaren Gesetzen,
aber von besonderer Art, sein; denn sonst w�re ein freier Wille
ein Unding. Die Naturnotwendigkeit war eine Heteronomie
der wirkenden Ursachen; denn jede Wirkung war nur nach

25 dem Gesetze mçglich, daß etwas anderes die wirkende Ursache
zur Kausalit�t bestimmte; was kann denn wohl die Frei |heit
des Willens sonst sein, als Autonomie, d. i. die Eigenschaft des
Willens, sich selbst ein Gesetz zu sein? Der Satz aber: der Wille
ist in allen Handlungen sich selbst ein Gesetz, bezeichnet nur

30 das Prinzip, nach keiner anderen Maxime zu handeln, als die
sich selbst auch als ein allgemeines Gesetz zum Gegenstande ha-
ben kann. Dies ist aber gerade die Formel des kategorischen Im-
perativs und das Prinzip der Sittlichkeit: also ist ein freier Wille
und ein Wille unter sittlichen Gesetzen einerlei.
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Wenn also Freiheit desWillens vorausgesetzt wird, so folgt die
Sittlichkeit samt ihremPrinzip daraus durch bloßeZergliederung
ihres Begriffs. Indessen ist das letztere doch immer ein syntheti-
scher Satz: ein schlechterdings guter Wille ist derjenige, dessen

5Maxime jederzeit sich selbst, als allgemeines Gesetz betrachtet,
in sich enthalten kann, denn durch Zergliederung des Begriffs
von einem schlechthin guten Willen kann jene Eigenschaft der
Maxime nicht gefunden werden. Solche synthetischen S�tze
sind aber nur dadurch mçglich, daß beide Erkenntnisse durch

10dieVerkn�pfungmit einemdritten, darin sie beiderseits anzutref-
fen sind, untereinander verbunden werden. Der positive Begriff
der Freiheit schafft dieses dritte, welches nicht, wie bei den phy-
sischen Ursachen, die Natur der Sinnenwelt sein kann (in deren
Begriff die Begriffe von etwas als Ursache in Verh�ltnis auf etwas

15anderes als Wirkung zusammenkommen). Was dieses dritte sei,
worauf uns die Freiheit weist und von dem wir a priori eine
Idee haben, l�ßt sich hier sofort noch nicht anzeigen und die
Deduktion des Begriffs der Freiheit aus der reinen praktischen
Vernunft,mit ihr auch dieMçglichkeit eines kategorischen Impe-

20rativs, begreiflichmachen, sondern bedarf noch einiger Vorberei-
tung.

Freiheit muß als
Eigenschaft des Willens aller vern�nftigen Wesen

vorausgesetzt werden

25Es ist nicht genug, daß wir unserem Willen, es sei aus welchem
Grunde, Freiheit zuschreiben, wenn wir nicht ebendieselbe
auch allen vern�nftigen Wesen beizulegen hinreichenden Grund
haben. Denn da Sittlichkeit f�r uns bloß als f�r vern�nftige We-
sen zumGesetze dient, so muß sie auch f�r alle vern�nftigenWe-

30sen gelten, und da sie lediglich aus der Eigenschaft der Freiheit
abgeleitet werden muß, so muß auch Freiheit als Eigenschaft
des Willens aller vern�nftigen Wesen bewiesen werden, und es
ist nicht genug, sie aus gewissen vermeintlichen Erfahrungen |

9 dadurch mçglich, daß] A2; mçglich, dadurch, daß A1
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von der menschlichen Natur darzutun (wiewohl dieses auch
schlechterdings unmçglich ist und lediglich a priori dargetan
werden kann), sondern man muß sie als zur T�tigkeit vern�nfti-
ger und mit einemWillen begabter Wesen �berhaupt gehçrig be-

5 weisen. Ich sage nun: Ein jedes Wesen, das nicht anders als unter
der Idee der Freiheit handeln kann, ist eben darum in praktischer
R�cksicht wirklich frei, d. i. es gelten f�r dasselbe alle Gesetze,
die mit der Freiheit unzertrennlich verbunden sind, ebenso als
ob sein Wille auch an sich selbst und in der theoretischen Philo-

10 sophie g�ltig, f�r frei erkl�rt w�rde.1 Nun behaupte ich: daß wir
jedem vern�nftigenWesen, das einenWillen hat, notwendig auch
die Idee der Freiheit leihen m�ssen, unter der es allein handle.
Denn in einem solchen Wesen denken wir uns eine Vernunft,
die praktisch ist, d. i. Kausalit�t in Ansehung ihrer Objekte hat.

15 Nun kann man sich unmçglich eine Vernunft denken, die mit ih-
rem eigenen Bewußtsein in Ansehung ihrer Urteile anderw�rts-
her eine Lenkung empfinge, denn alsdenn w�rde das Subjekt
nicht seiner Vernunft, sondern einem Antriebe die Bestimmung
der Urteilskraft zuschreiben. Sie muß sich selbst als Urheberin

20 ihrer Prinzipien ansehen, unabh�ngig von fremden Einfl�ssen,
folglich muß sie als praktische Vernunft, oder als Wille eines ver-
n�nftigen Wesens, von ihr selbst als frei angesehen werden; d. i.
derWille desselben kann nur unter der Idee der Freiheit ein eige-
nerWille sein undmuß also in praktischer Absicht allen vern�nf-

25 tigen Wesen beigelegt werden.

2 und] Adickes korrigiert zu und sie (sc. die Freiheit) 4 gehçrig] Zu-
satz von Hartenstein 7 dasselbe] A2; ihn A1

1 Diesen Weg, die Freiheit nur als von vern�nftigen Wesen bei ihren
Handlungen bloß in der Idee zumGrunde gelegt zu unserer Absicht hin-
reichend anzunehmen, schlage ich deswegen ein, damit ich mich nicht
verbindlich machen d�rfte, die Freiheit auch in ihrer theoretischen Ab-
sicht zu beweisen.Dennwenndieses letztere auch unausgemacht gelassen
wird, so gelten doch dieselbenGesetze f�r einWesen, das nicht anders als
unter der Idee seiner eigenen Freiheit handeln kann, die ein Wesen, das
wirklich frei w�re, verbinden w�rden. Wir kçnnen uns hier also von
der Last befreien, die die Theorie dr�ckt.
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Von dem Interesse,
welches den Ideen der Sittlichkeit anh�ngt

Wir haben den bestimmten Begriff der Sittlichkeit auf die Idee
der Freiheit zuletzt zur�ckgef�hrt; diese aber konnten wir als et-

5was Wirkliches nicht einmal in uns selbst und in der menschli-
chen Natur beweisen; wir | sahen nur, daß wir sie voraussetzen
m�ssen, wenn wir uns einWesen als vern�nftig undmit Bewußt-
sein seiner Kausalit�t in Ansehung der Handlungen, d. i. mit ei-
nem Willen begabt, uns denken wollen, und so finden wir, daß

10wir aus eben demselben Grunde jedem mit Vernunft und Willen
begabten Wesen diese Eigenschaft, sich unter der Idee seiner
Freiheit zum Handeln zu bestimmen, beilegen m�ssen.
Es floß aber aus der Voraussetzung dieser Ideen auch das Be-

wußtsein eines Gesetzes zu handeln: daß die subjektiven Grund-
15s�tze der Handlungen, d. i. Maximen, jederzeit so genommen

werden m�ssen, daß sie auch objektiv, d. i. allgemein als Grund-
s�tze, gelten, mithin zu unserer eigenen allgemeinen Gesetzge-
bung dienen kçnnen. Warum aber soll ich mich denn diesem
Prinzip unterwerfen und zwar als vern�nftigesWesen �berhaupt,

20mithin auch dadurch alle anderen mit Vernunft begabtenWesen?
Ich will einr�umen, daß mich hierzu kein Interesse treibt, denn
das w�rde keinen kategorischen Imperativ geben; aber ich muß
doch hieran notwendig ein Interesse nehmen und einsehen, wie
das zugeht; denn dieses Sollen ist eigentlich einWollen, das unter

25der Bedingung f�r jedes vern�nftige Wesen gilt, wenn die Ver-
nunft bei ihm ohne Hindernisse praktisch w�re; f�r Wesen, die,
wie wir, noch durch Sinnlichkeit, als Triebfedern anderer Art, af-
fiziert werden, bei denen es nicht immer geschieht, was die Ver-
nunft f�r sich allein tun w�rde, heißt jene Notwendigkeit der

30Handlung nur ein Sollen, und die subjektive Notwendigkeit
wird von der objektiven unterschieden.
Es scheint also, als setztenwir in der Ideeder Freiheit eigentlich

das moralische Gesetz, n�mlich das Prinzip der Autonomie des

9 uns] Korrekturvorschlag Kraft/Schçnecker: uns tilgen; vgl. Z. 7 uns.
13 Ideen] Hartenstein korrigiert zu Idee 30 ein] A2; im A1
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Willens selbst, nur voraus und kçnnten seine Realit�t und objek-
tiveNotwendigkeitnicht f�r sichbeweisen,unddah�ttenwir zwar
noch immer etwas ganz Betr�chtliches dadurch gewonnen, daß
wir wenigstens das echte Prinzip genauer, als wohl sonst gesche-

5 hen, bestimmt h�tten, inAnsehung seinerG�ltigkeit aber undder
praktischen Notwendigkeit, sich ihm zu unterwerfen, w�ren wir
umnichtsweiter gekommen; dennwir kçnntendem, der uns frag-
te,warumdenndieAllgemeing�ltigkeit unsererMaxime, als eines
Gesetzes, die einschr�nkendeBedingungunsererHandlungen sein

10 m�sse, und worauf wir den Wert gr�nden, den wir dieser Art zu
handeln beilegen, der so groß sein soll, daß es �berall kein hçheres
Interesse gebenkann, undwie es zugehe, daßderMenschdadurch
allein seinen persçnlichen Wert zu | f�hlen glaubt, gegen den der
eines angenehmen oder unangenehmen Zustandes f�r nichts zu

15 halten sei, keine genugtuende Antwort geben.
Zwar finden wir wohl, daß wir an einer persçnlichen Beschaf-

fenheit ein Interesse nehmen kçnnen, die gar kein Interesse des
Zustandes bei sich f�hrt, wenn jene uns nur f�higmacht, des letz-
teren teilhaftig zu werden, im Falle die Vernunft die Austeilung

20 desselben bewirken sollte, d. i. daß die bloße W�rdigkeit, gl�ck-
lich zu sein, auch ohne den Bewegungsgrund, dieser Gl�ckselig-
keit teilhaftig zuwerden, f�r sich interessieren kçnne: aber dieses
Urteil ist in der Tat nur dieWirkung von der schon vorausgesetz-
ten Wichtigkeit moralischer Gesetze (wenn wir uns durch die

25 Idee der Freiheit von allem empirischen Interesse trennen),
aber daß wir uns von diesem trennen, d. i. uns als frei imHandeln
betrachten und so uns dennoch f�r gewissenGesetzen unterwor-
fen halten sollen, umeinenWert bloß in unserer Person zu finden,
der uns allen Verlust dessen, was unserem Zustande einen Wert

30 verschafft, verg�ten kçnne, und wie dieses mçglich sei, mithin
woher das moralische Gesetz verbinde, kçnnen wir auf solche
Art noch nicht einsehen.
Es zeigt sich hier, man muß es frei gestehen, eine Art von Zir-

kel, aus dem, wie es scheint, nicht herauszukommen ist.Wir neh-
35 men uns in der Ordnung der wirkenden Ursachen als frei an, um

33 es] Zusatz von A2
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uns in der Ordnung der Zwecke unter sittlichen Gesetzen zu
denken, und wir denken uns nachher als diesen Gesetzen unter-
worfen, weil wir uns die Freiheit des Willens beigelegt haben,
denn Freiheit und eigene Gesetzgebung des Willens sind beides

5Autonomie, mithin Wechselbegriffe, davon aber einer eben um
deswillen nicht dazu gebraucht werden kann, um den anderen
zu erkl�ren und von ihm Grund anzugeben, sondern hçchstens
nur, um in logischer Absicht verschieden scheinende Vorstellun-
gen von eben demselben Gegenstande auf einen einzigen Begriff

10(wie verschiedene Br�che gleichen Inhalts auf die kleinsten Aus-
dr�cke) zu bringen.
Eine Auskunft bleibt uns aber noch �brig, n�mlich zu suchen:

ob wir, wenn wir uns durch Freiheit als a priori wirkende Ur-
sachen denken, nicht einen anderen Standpunkt einnehmen, als

15wenn wir uns selbst nach unseren Handlungen als Wirkungen,
die wir vor unseren Augen sehen, uns vorstellen.
Es ist eine Bemerkung, welche anzustellen eben kein subtiles

Nachdenken erfordert wird, sondern von der man annehmen
kann, daß sie wohl der gemeinste Verstand, obzwar nach seiner

20Art durch eine dunkle Unter |scheidung der Urteilskraft, die er
Gef�hl nennt, machen mag: daß alle Vorstellungen, die uns
ohne unsereWillk�r kommen (wie die der Sinne), uns dieGegen-
st�nde nicht anders zu erkennen geben, als sie uns affizieren, wo-
bei, was sie an sich seinmçgen, uns unbekannt bleibt, mithin daß,

25was diese Art Vorstellungen betrifft, wir dadurch, auch bei der
angestrengtesten Aufmerksamkeit undDeutlichkeit, die der Ver-
stand nur immer hinzuf�gen mag, doch bloß zur Erkenntnis der
Erscheinungen, niemals derDinge an sich selbst gelangen kçnnen.
Sobald dieser Unterschied (allenfalls bloß durch die bemerkte

30Verschiedenheit zwischen den Vorstellungen, die uns anders wo-
her gegeben werden, und dabei wir leidend sind, von denen, die
wir lediglich aus uns selbst hervorbringen, und dabei wir unsere
T�tigkeit beweisen) einmal gemacht ist, so folgt von selbst, daß
man hinter den Erscheinungen doch noch etwas anderes, was

35nicht Erscheinung ist, n�mlich die Dinge an sich, einr�umen

15 selbst] Zusatz von A2 16 uns] Zusatz von A2
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und annehmen m�sse, ob wir gleich uns von selbst bescheiden,
daß, da sie uns niemals bekannt werden kçnnen, sondern immer
nur, wie sie uns affizieren, wir ihnen nicht n�her treten, und was
sie an sich sind, niemals wissen kçnnen. Dieses muß eine, obzwar

5 rohe, Unterscheidung einer Sinnenwelt von der Verstandeswelt
abgeben, davon die erstere, nachVerschiedenheit der Sinnlichkeit
in mancherlei Weltbeschauern, auch sehr verschieden sein kann,
indessen die zweite, die ihr zum Grunde liegt, immer dieselbe
bleibt. Sogar sich selbst und zwar nach der Kenntnis, die der

10 Mensch durch innere Empfindung von sich hat, darf er sich nicht
anmaßen zu erkennen, wie er an sich selbst sei. Denn da er doch
sich selbst nicht gleichsam schafft und seinen Begriff nicht
a priori, sondern empirisch bekommt, so ist nat�rlich, daß er
auch von sich durch den inneren Sinn und folglich nur durch

15 die Erscheinung seiner Natur und die Art, wie sein Bewußtsein
affiziert wird, Kundschaft einziehen kçnne, indessen er doch
notwendigerweise �ber diese aus lauter Erscheinungen zusam-
mengesetzte Beschaffenheit seines eigenen Subjekts noch etwas
anderes zum Grunde liegendes, n�mlich sein Ich, so wie es an

20 sich selbst beschaffen sein mag, annehmen und sich also in Ab-
sicht auf die bloße Wahrnehmung und Empf�nglichkeit der
Empfindungen zur Sinnenwelt, in Ansehung dessen aber, was
in ihm reine T�tigkeit sein mag (dessen, was gar nicht durch Affi-
zierung der Sinne, sondern unmittelbar zum Bewußtsein ge-

25 langt), sich zur intellektuellenWelt z�hlen muß, die er doch nicht
weiter kennt.
Dergleichen Schluß muß der nachdenkende Mensch von allen

Dingen, | die ihm vorkommen mçgen, f�llen; vermutlich ist er
auch im gemeinsten Verstande anzutreffen, der, wie bekannt,

30 sehr geneigt ist, hinter den Gegenst�nden der Sinne noch immer
etwas Unsichtbares, f�r sich selbst T�tiges zu erwarten, es aber
wiederum dadurch verdirbt, daß er dieses Unsichtbare sich
bald wiederum versinnlicht, d. i. zumGegenstande der Anschau-
ung machen will, und dadurch also nicht um einen Grad kl�ger

35 wird.

4 Dieses] A2; Diese A1
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Nun findet derMensch in sichwirklich einVermçgen, dadurch
er sich von allen anderen Dingen, ja von sich selbst, sofern er
durch Gegenst�nde affiziert wird, unterscheidet, und das ist die
Vernunft. Diese, als reine Selbstt�tigkeit, ist sogar darin noch

5�ber denVerstand erhoben: daß, obgleich dieser auch Selbstt�tig-
keit ist und nicht, wie der Sinn, bloß Vorstellungen enth�lt, die
nur entspringen, wennman vonDingen affiziert (mithin leidend)
ist, er dennoch aus seiner T�tigkeit keine anderen Begriffe her-
vorbringen kann als die, so bloß dazu dienen, um die sinnlichen

10Vorstellungen unter Regeln zu bringen und sie dadurch in einem
Bewußtsein zu vereinigen, ohne welchenGebrauch der Sinnlich-
keit er gar nichts denken w�rde, da hingegen die Vernunft unter
demNamen der Ideen eine so reine Spontaneit�t zeigt, daß er da-
durch weit �ber alles, was ihm Sinnlichkeit nur liefern kann, hin-

15ausgeht und ihr vornehmstes Gesch�fte darin beweist, Sinnen-
welt und Verstandeswelt voneinander zu unterscheiden, dadurch
aber dem Verstande selbst seine Schranken vorzuzeichnen.
Um deswillen muß ein vern�nftiges Wesen sich selbst, als In-

telligenz (also nicht von Seiten seiner unteren Kr�fte), nicht als
20zur Sinnen-, sondern zur Verstandeswelt gehçrig, ansehen; mit-

hin hat es zwei Standpunkte, daraus es sich selbst betrachten
und Gesetze des Gebrauchs seiner Kr�fte, folglich aller seiner
Handlungen, erkennen kann, einmal, sofern es zur Sinnenwelt
gehçrt, unterNaturgesetzen (Heteronomie), zweitens, als zur in-

25telligiblen Welt gehçrig, unter Gesetzen, die, von der Natur un-
abh�ngig, nicht empirisch, sondern bloß in der Vernunft gegr�n-
det sind.
Als ein vern�nftiges, mithin zur intelligiblen Welt gehçriges

Wesen kann der Mensch die Kausalit�t seines eigenen Willens
30niemals anders als unter der Idee der Freiheit denken; denn Un-

abh�ngigkeit von den bestimmenden Ursachen der Sinnenwelt
(dergleichen die Vernunft jederzeit sich selbst beilegen muß) ist
Freiheit. Mit der Idee der Freiheit ist nun der Begriff derAutono-

13 er] Arnoldt korrigiert zu sie 14 ihm]Menzer korrigiert (nach dem
Vorschlag von Adickes) zu ihr 31 bestimmenden] korrigiert durch
Hartenstein aus bestimmten; vgl. 457,6
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mie unzertrennlich verbunden, mit diesem aber das allgemeine
Prinzip der Sittlichkeit, welches in der Idee allen Hand|lungen
vern�nftiger Wesen ebenso zum Grunde liegt, als das Naturge-
setz allen Erscheinungen.

5 Nun ist der Verdacht, den wir oben regemachten, gehoben, als
w�re ein geheimer Zirkel in unserem Schlusse aus der Freiheit auf
die Autonomie und aus dieser aufs sittlicheGesetz enthalten, daß
wir n�mlich vielleicht die Idee der Freiheit nur um des sittlichen
Gesetzes willen zum Grunde legten, um dieses nachher aus der

10 Freiheit wiederum zu schließen, mithin von jenem gar keinen
Grund angeben kçnnten, sondern es nur als Erbittung eines Prin-
zips, das uns gutgesinnte Seelen wohl gerne einr�umen werden,
welches wir aber niemals als einen erweislichen Satz aufstellen
kçnnten. Denn jetzt sehenwir, daß, wennwir uns als frei denken,

15 so versetzen wir uns als Glieder in die Verstandeswelt und erken-
nen die Autonomie des Willens, samt ihrer Folge, der Moralit�t;
denkenwir uns aber als verpflichtet, so betrachtenwir uns als zur
Sinnenwelt und doch zugleich zur Verstandeswelt gehçrig.

Wie ist ein kategorischer Imperativ mçglich?

20 Das vern�nftige Wesen z�hlt sich als Intelligenz zur Verstandes-
welt, und bloß als eine zu dieser gehçrige wirkende Ursache
nennt es seine Kausalit�t einen Willen. Von der anderen Seite ist
es sich seiner doch auch als eines St�cks der Sinnenwelt bewußt,
in welcher seine Handlungen, als bloße Erscheinungen jener

25 Kausalit�t, angetroffen werden, deren Mçglichkeit aber aus die-
ser, die wir nicht kennen, nicht eingesehen werden kann, sondern
an deren Statt jene Handlungen als bestimmt durch andere Er-
scheinungen, n�mlich Begierden undNeigungen, als zur Sinnen-
welt gehçrig, eingesehen werden m�ssen. Als bloßenGliedes der

3 das] Zusatz Menzer 11 Prinzips] Bezug wohl auf aufstellen kçnn-
ten; Hartenstein schl�gt Zusatz von ann�hmen vor 16 ihrer] A2; sei-
ner A1 18 zur . . . gehçrig] A2; gehçrig zur Sinnenwelt und doch zu-
gleich der Verstandeswelt A1
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Verstandeswelt w�rden also alle meine Handlungen dem Prinzip
der Autonomie des reinen Willens vollkommen gem�ß sein; als
bloßen St�cks der Sinnenwelt w�rden sie g�nzlich demNaturge-
setz der Begierden und Neigungen, mithin der Heteronomie der

5Natur gem�ß, genommen werden m�ssen. (Die ersteren w�rden
auf dem obersten Prinzip der Sittlichkeit, die zweiten der Gl�ck-
seligkeit beruhen.) Weil aber die Verstandeswelt den Grund der
Sinnenwelt, mithin auch der Gesetze derselben, enth�lt, also in
Ansehung meines Willens (der ganz zur Verstandeswelt gehçrt)

10unmittelbar gesetzgebend ist, und also auch als solche gedacht
werdenmuß, sowerde ichmich als Intelligenz, obgleich anderer-
seits wie ein zur | Sinnenwelt gehçrigesWesen, dennoch demGe-
setze der ersteren, d. i. der Vernunft, die in der Idee der Freiheit
das Gesetz derselben enth�lt, und also der Autonomie des Wil-

15lens unterworfen erkennen, folglich die Gesetze der Verstandes-
welt f�r mich als Imperative und die diesem Prinzip gem�ßen
Handlungen als Pflichten ansehen m�ssen.
Und so sind kategorische Imperative mçglich, dadurch, daß

die Idee der Freiheit mich zu einem Gliede einer intelligiblen
20Welt macht, wodurch, wenn ich solches allein w�re, alle meine

Handlungen der Autonomie des Willens jederzeit gem�ß sein
w�rden, da ich mich aber zugleich als Glied der Sinnenwelt
anschaue, gem�ß sein sollen, welches kategorische Sollen einen
synthetischen Satz a priori vorstellt, dadurch, daß �ber meinen

25durch sinnliche Begierden affizierten Willen noch die Idee eben-
desselben, aber zur Verstandeswelt gehçrigen, reinen, f�r sich
selbst praktischen Willens hinzukommt, welcher die oberste
Bedingung des ersteren nach der Vernunft enth�lt; ungef�hr
so, wie zu den Anschauungen der Sinnenwelt Begriffe des

30Verstandes, die f�r sich selbst nichts als gesetzliche Form �ber-
haupt bedeuten, hinzukommen und dadurch synthetische S�tze
a priori, auf welchen alle Erkenntnis einer Natur beruht, mçglich
machen.
Der praktischeGebrauch der gemeinenMenschenvernunft be-

35st�tigt die Richtigkeit dieser Deduktion. Es ist niemand, selbst

6 der] Korrekturvorschlag Kraft/Schçnecker: dem der
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der �rgste Bçsewicht, wenn er nur sonst Vernunft zu brauchen
gewohnt ist, der nicht, wenn man ihm Beispiele der Redlichkeit
in Absichten, der Standhaftigkeit in Befolgung guter Maximen,
der Teilnehmung und des allgemeinen Wohlwollens (und noch

5 dazumit großen Aufopferungen von Vorteilen undGem�chlich-
keit verbunden) vorlegt, nicht w�nsche, daß er auch so gesinnt
sein mçchte. Er kann es aber nur wegen seiner Neigungen und
Antriebe nicht wohl in sich zustande bringen; wobei er dennoch
zugleichw�nscht, von solchen ihm selbst l�stigenNeigungen frei

10 zu sein. Er beweist hierdurch also, daß er mit einem Willen, der
von Antrieben der Sinnlichkeit frei ist, sich in Gedanken in
eine ganz andere Ordnung der Dinge versetze, als die seiner Be-
gierden im Felde der Sinnlichkeit, weil er von jenem Wunsche
keine Vergn�gung der Begierden, mithin keinen f�r irgend eine

15 seiner wirklichen oder sonst erdenklichen Neigungen befriedi-
genden Zustand (denn dadurch w�rde selbst die Idee, welche
ihmdenWunsch ablockt, ihreVorz�glichkeit einb�ßen), sondern
nur einen grçßeren inneren Wert seiner Person erwarten kann.
Diese bessere Per |son glaubt er aber zu sein, wenn er sich in

20 den Standpunkt eines Gliedes der Verstandeswelt versetzt, dazu
die Idee der Freiheit, d. i.Unabh�ngigkeit von bestimmendenUr-
sachen der Sinnenwelt, ihn unwillk�rlich nçtigt, und in welchem
er sich eines guten Willens bewußt ist, der f�r seinen bçsen Wil-
len, als Gliedes der Sinnenwelt, nach seinem eigenen Gest�nd-

25 nisse das Gesetz ausmacht, dessen Ansehen er kennt, indem er
es �bertritt. Das moralische Sollen ist also eigenes notwendiges
Wollen als Gliedes einer intelligiblen Welt und wird nur sofern
von ihm als Sollen gedacht, als er sich zugleich wie ein Glied
der Sinnenwelt betrachtet.

21 d. i. Unabh�ngigkeit] Zusatz von A2
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Von der �ußersten Grenze aller praktischen Philosophie

AlleMenschen denken sich demWillen nach als frei. Daher kom-
men alle Urteile �ber Handlungen als solche, die h�tten gesche-
hen sollen, ob sie gleich nicht geschehen sind. Gleichwohl ist diese

5Freiheit kein Erfahrungsbegriff und kann es auch nicht sein, weil
er immer bleibt, obgleich die Erfahrung das Gegenteil von denje-
nigen Forderungen zeigt, die unter Voraussetzung derselben als
notwendig vorgestelltwerden.Auf der anderen Seite ist es ebenso
notwendig, daß alles, was geschieht, nach Naturgesetzen unaus-

10bleiblich bestimmt sei, und diese Naturnotwendigkeit ist auch
kein Erfahrungsbegriff, eben darum, weil er den Begriff der Not-
wendigkeit, mithin einer Erkenntnis a priori, bei sich f�hrt. Aber
dieser Begriff von einer Natur wird durch Erfahrung best�tigt
und muß selbst unvermeidlich vorausgesetzt werden, wenn Er-

15fahrung, d. i. nach allgemeinenGesetzen zusammenh�ngendeEr-
kenntnis der Gegenst�nde der Sinne, mçglich sein soll. Daher ist
Freiheit nur eine Idee der Vernunft, deren objektive Realit�t an
sich zweifelhaft ist, Natur aber ein Verstandesbegriff, der seine
Realit�t an Beispielen der Erfahrung beweist und notwendig be-

20weisen muß.
Ob nun gleich hieraus eine Dialektik der Vernunft entspringt,

da in Ansehung des Willens die ihm beigelegte Freiheit mit der
Naturnotwendigkeit im Widerspruch zu stehen scheint und,
bei dieser Wegescheidung, die Vernunft in spekulativer Absicht

25den Weg der Naturnotwendigkeit viel gebahnter und brauchba-
rer findet als den der Freiheit: so ist doch in praktischer Absicht
der Fußsteig der Freiheit der einzige, auf welchem es mçglich
ist, von seiner Vernunft bei unserem Tun und Lassen | Gebrauch
zu machen; daher wird es der subtilsten Philosophie ebenso un-

30mçglich wie der gemeinsten Menschenvernunft, die Freiheit
wegzuvern�nfteln. Diese muß also wohl voraussetzen: daß
kein wahrer Widerspruch zwischen Freiheit und Naturnotwen-

6 er]Korrekturvorschlag Kraft/Schçnecker: sie (sc. die Freiheit); vgl. der-
selben 455,16. 11 er]KorrekturvorschlagKraft/Schçnecker: sie (sc. die
Naturnotwendigkeit)
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digkeit ebenderselben menschlichen Handlungen angetroffen
werde, denn sie kann ebensowenig den Begriff der Natur als
den der Freiheit aufgeben.
Indessen muß dieser Scheinwiderspruch wenigstens auf �ber-

5 zeugende Art vertilgt werden, wenn man gleich, wie Freiheit
mçglich sei, niemals begreifen kçnnte. Denn wenn sogar der Ge-
danke von der Freiheit sich selbst oder derNatur, die ebenso not-
wendig ist, widerspricht, so mußte sie gegen die Naturnotwen-
digkeit durchaus aufgegeben werden.

10 Es ist aber unmçglich, diesemWiderspruch zu entgehen, wenn
das Subjekt, was sich frei d�nkt, sich selbst in demselben Sinne
oder in eben demselben Verh�ltnisse d�chte, wenn es sich frei
nennt, als wenn es sich in Absicht auf die n�mliche Handlung
dem Naturgesetze unterworfen annimmt. Daher ist es eine un-

15 nachlaßliche Aufgabe der spekulativen Philosophie: wenigstens
zu zeigen, daß ihre T�uschungwegen desWiderspruchs darin be-
ruhe, daßwir denMenschen in einem anderen Sinne undVerh�lt-
nisse denken, wenn wir ihn frei nennen, als wenn wir ihn, als
St�ck der Natur, dieser ihren Gesetzen f�r unterworfen halten,

20 und daß beide nicht allein gar wohl beisammen stehen kçnnen,
sondern auch als notwendig vereinigt in demselben Subjekt ge-
dacht werdenm�ssen, weil sonst nicht Grund angegeben werden
kçnnte, warumwir die Vernunft mit einer Idee bel�stigen sollten,
die, ob sie sich gleich ohneWiderspruchmit einer anderen genug-

25 sambew�hrten vereinigen l�ßt, dennoch uns in einGesch�fte ver-
wickelt, wodurch die Vernunft in ihrem theoretischen Gebrauch
sehr in die Enge gebracht wird. Diese Pflicht liegt aber bloß der
spekulativen Philosophie ob, damit sie der praktischen freie
Bahn schaffe. Also ist es nicht in das Belieben des Philosophen

30 gesetzt, ob er den scheinbaren Widerstreit heben oder ihn unan-
ger�hrt lassen will; denn im letzteren Falle ist die Theorie hier-
�ber bonum vacans, in dessen Besitz sich der Fatalist mit Grunde
setzen und alle Moral aus ihrem ohne Titel besessenem vermein-
ten Eigentum verjagen kann.

8 mußte] Hartenstein korrigiert zu m�ßte
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Doch kann man hier noch nicht sagen, daß die Grenze der
praktischen Philosophie anfange. Denn jene Beilegung der Strei-
tigkeit gehçrt gar nicht ihr zu, sondern sie fordert nur von der
spekulativen Vernunft, daß diese die Uneinigkeit, darin sie sich

5in theoretischen Fragen selbst verwickelt, | zu Ende bringe, damit
praktische Vernunft Ruhe und Sicherheit f�r �ußere Angriffe
habe, die ihr denBoden,worauf sie sich anbauenwill, streitigma-
chen kçnnten.
Der Rechtsanspruch aber, selbst der gemeinen Menschenver-

10nunft, auf Freiheit des Willens gr�ndet sich auf das Bewußtsein
und die zugestandene Voraussetzung der Unabh�ngigkeit der
Vernunft von bloß subjektiv-bestimmendenUrsachen, die insge-
samt das ausmachen, was bloß zur Empfindung, mithin unter die
allgemeine Benennung der Sinnlichkeit, gehçrt. DerMensch, der

15sich auf solcheWeise als Intelligenz betrachtet, setzt sich dadurch
in eine andere Ordnung der Dinge und in ein Verh�ltnis zu be-
stimmenden Gr�nden von ganz anderer Art, wenn er sich als In-
telligenz mit einemWillen, folglich mit Kausalit�t begabt, denkt,
als wenn er sich wie ein Ph�nomen in der Sinnenwelt (welches

20er wirklich auch ist) wahrnimmt, und seine Kausalit�t, �ußerer
Bestimmung nach, Naturgesetzen unterwirft. Nun wird er bald
inne, daß beides zugleich stattfinden kçnne, ja sogar m�sse.
Denn, daß einDing in der Erscheinung (das zur Sinnenwelt gehç-
rig) gewissen Gesetzen unterworfen ist, von welchen eben das-

25selbe als Ding oder Wesen an sich selbst unabh�ngig ist, enth�lt
nicht den mindesten Widerspruch; daß er sich selbst aber auf
diese zweifache Art vorstellen und denken m�sse, beruht, was
das erste betrifft, auf dem Bewußtsein seiner selbst als durch
Sinne affizierten Gegenstandes, was das zweite anlangt, auf

30dem Bewußtsein seiner selbst als Intelligenz, d. i. als unabh�ngig
im Vernunftgebrauch von sinnlichen Eindr�cken (mithin als zur
Verstandeswelt gehçrig).

3 ihr zu]A2; zu ihrA1 12 bestimmenden]Korrektur vonHartenstein
aus bestimmten; vgl. 452,34 19 ein] Zusatz von Menzer mit Medicus
28 als] Korrekturvorschlag Kraft/Schçnecker: als eines
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Daher kommt es, daß der Mensch sich eines Willens anmaßt,
der nichts auf seine Rechnung kommen l�ßt, was bloß zu seinen
Begierden und Neigungen gehçrt, und dagegen Handlungen
durch sich als mçglich, ja gar als notwendig denkt, die nur mit

5 Hintansetzung aller Begierden und sinnlichen Anreizungen ge-
schehen kçnnen. Die Kausalit�t derselben liegt in ihm als Intelli-
genz und in den Gesetzen der Wirkungen und Handlungen nach
Prinzipien einer intelligiblen Welt, von der er wohl nichts weiter
weiß, als daß darin lediglich die Vernunft, und zwar reine, von

10 Sinnlichkeit unabh�ngige Vernunft, das Gesetz gebe, imgleichen
da er daselbst nur als Intelligenz das eigentliche Selbst (als
Mensch hingegen nur Erscheinung seiner selbst) ist, jene Gesetze
ihn unmittelbar und kategorisch angehen, so daß, wozuNeigun-
gen undAntriebe (mithin die ganzeNatur der Sinnenwelt) anrei-

15 zen, den Gesetzen seines Wollens, als Intelli |genz, keinen Ab-
bruch tun kçnnen, sogar, daß er die erstere nicht verantwortet
und seinem eigentlichen Selbst, d. i. seinem Willen nicht zu-
schreibt, wohl aber dieNachsicht, die er gegen sie tragenmçchte,
wenn er ihnen, zum Nachteil der Vernunftgesetze des Willens,

20 Einfluß auf seine Maximen einr�umte.
Dadurch, daß die praktische Vernunft sich in eine Verstandes-

welt hinein denkt, �berschreitet sie gar nicht ihre Grenzen, wohl
aber, wenn sie sich hineinschauen, hineinempfindenwollte. Jenes
ist nur ein negativer Gedanke, in Ansehung der Sinnenwelt, die

25 der Vernunft in Bestimmung des Willens keine Gesetze gibt,
und nur in diesem einzigen Punkte positiv, daß jene Freiheit, als
negative Bestimmung, zugleich mit einem (positiven) Vermçgen
und sogarmit einerKausalit�t derVernunft verbunden sei,welche
wir einen Willen nennen, so zu handeln, daß das Prinzip der

30 Handlungen der wesentlichen Beschaffenheit einer Vernunftur-
sache, d. i. der Bedingung der Allgemeing�ltigkeit der Maxime,
als eines Gesetzes, gem�ß sei. W�rde sie aber noch ein Objekt
des Willens, d. i. eine Bewegursache aus der Verstandeswelt her-
holen, so �berschritte sie ihre Grenzen und maßte sich an, etwas

35 zu kennen, wovon sie nichts weiß. Der Begriff einer Verstandes-

16 erstere] Vorl�nder korrigiert zu ersteren
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welt ist also nur ein Standpunkt, den die Vernunft sich gençtigt
sieht, außer den Erscheinungen zu nehmen, um sich selbst als
praktisch zu denken, welches,wenn die Einfl�sse der Sinnlichkeit
f�r denMenschen bestimmend w�ren, nicht mçglich sein w�rde,

5welches aber doch notwendig ist, wofern ihm nicht das Bewußt-
sein seiner selbst, als Intelligenz,mithin als vern�nftige unddurch
Vernunft t�tige, d. i. freiwirkendeUrsache, abgesprochenwerden
soll. Dieser Gedanke f�hrt freilich die Idee einer anderen Ord-
nung und Gesetzgebung als die des Naturmechanismus, der die

10Sinnenwelt trifft, herbei undmacht den Begriff einer intelligiblen
Welt (d. i. dasGanze vern�nftigerWesen, alsDinge an sich selbst)
notwendig, aber ohne die mindeste Anmaßung, hier weiter als
bloß ihrer formalen Bedingung nach, d. i. der Allgemeinheit der
Maxime desWillens, alsGesetze, mithin derAutonomie des letz-

15teren, die allein mit der Freiheit desselben bestehen kann, gem�ß
zu denken; da hingegen alleGesetze, die auf einObjekt bestimmt
sind, Heteronomie geben, die nur an Naturgesetzen angetroffen
werden und auch nur die Sinnenwelt treffen kann.
Aber alsdenn w�rde die Vernunft alle ihre Grenze �berschrei-

20ten, wenn sie es sich zu erkl�ren unterfinge, wie reine Vernunft
praktisch sein | kçnne, welches vçllig einerlei mit der Aufgabe
sein w�rde, zu erkl�ren, wie Freiheit mçglich sei.
Denn wir kçnnen nichts erkl�ren, als was wir auf Gesetze zu-

r�ckf�hren kçnnen, deren Gegenstand in irgendeiner mçglichen
25Erfahrung gegeben werden kann. Freiheit aber ist eine bloße

Idee,derenobjektiveRealit�t aufkeineWeisenachNaturgesetzen,
mithin auch nicht in irgendeiner mçglichen Erfahrung, dargetan
werden kann, die also darum, weil ihr selbst niemals nach irgend-
einer Analogie ein Beispiel untergelegt werden mag, niemals be-

30griffen oder auch nur eingesehenwerden kann. Sie gilt nur als not-
wendige Voraussetzung der Vernunft in einem Wesen, das sich
eines Willens, d. i. eines vom bloßen Begehrungsvermçgen noch
verschiedenen Vermçgens (n�mlich sich zumHandeln als Intelli-
genz,mithin nachGesetzen derVernunft, unabh�ngig vonNatur-

14 Gesetze] Menzer korrigiert zu Gesetz; Vorl�nder zu Gesetzes; vgl.
460,22/23
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instinkten, zu bestimmen), bewußt zu sein glaubt. Wo aber Be-
stimmung nach Naturgesetzen aufhçrt, da hçrt auch alle Erkl�-
rung auf, und es bleibt nichts �brig als Verteidigung, d. i. Abtrei-
bung der Einw�rfe derer, die tiefer in das Wesen der Dinge

5 geschaut zu haben vorgeben und darumdie Freiheit dreist f�r un-
mçglich erkl�ren. Man kann ihnen nur zeigen, daß der vermeint-
lich von ihnen darin entdeckte Widerspruch nirgend anders liege
als darin, daß, da sie, um das Naturgesetz in Ansehung mensch-
licherHandlungen geltend zumachen, denMenschen notwendig

10 als Erscheinung betrachten mußten, und nun, da man von ihnen
fordert, daß sie ihn als Intelligenz auch als Ding an sich selbst
denken sollten, sie ihn immer auch da noch als Erscheinung be-
trachten, wo denn freilich die Absonderung seiner Kausalit�t
(d. i. seines Willens) von allen Naturgesetzen der Sinnenwelt in

15 einem und demselben Subjekte im Widerspruche stehen w�rde,
welcher aberwegf�llt, wenn sie sich besinnen, und,wie billig, ein-
gestehen wollten, daß hinter den Erscheinungen doch die Sachen
an sich selbst (obzwar verborgen) zum Grunde liegen m�ssen,
von deren Wirkungsgesetzen man nicht verlangen kann, daß sie

20 mit denen einerlei sein sollten, unter denen ihre Erscheinungen
stehen.
Die subjektive Unmçglichkeit, die Freiheit des Willens zu er-

kl�ren, ist mit der Unmçglichkeit, ein Interesse1 ausfindig und

11 Intelligenz] A2; Intelligenz, doch A1

1 Interesse ist das, wodurch Vernunft praktisch, d. i. eine den Willen
bestimmende Ursache wird. Daher sagt man nur von einem vern�nftigen
Wesen, daß es woran ein Interesse nehme, vernunftloseGeschçpfe f�hlen
nur sinnliche Antriebe. | Ein unmittelbares Interesse nimmt die Vernunft
nur alsdenn an der Handlung, wenn die Allgemeing�ltigkeit der Maxime
derselben ein genugsamer Bestimmungsgrund desWillens ist. Ein solches
Interesse ist allein rein.Wenn sie aber denWillen nur vermittelst eines an-
derenObjekts des Begehrens oder unter Voraussetzung eines besonderen
Gef�hls des Subjekts bestimmen kann, so nimmt die Vernunft nur ein
mittelbares Interesse an der Handlung, und, da Vernunft f�r sich allein
wederObjekte desWillens noch ein besonderes ihm zuGrunde liegendes
Gef�hl ohne Erfahrung ausfindig machen kann, so w�rde das letztere
Interesse nur empirisch und kein reines Vernunftinteresse sein. Das logi-
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begreiflich zu | machen, welches der Mensch an moralischen Ge-
setzen nehmen kçnne, einerlei; und gleichwohl nimmt er wirk-
lich daran ein Interesse, wozu wir die Grundlage in uns das mo-
ralische Gef�hl nennen, welches f�lschlich f�r das Richtmaß

5unserer sittlichen Beurteilung von einigen ausgegeben worden,
da es vielmehr als die subjektive Wirkung, die das Gesetz auf
denWillen aus�bt, angesehenwerdenmuß, wozuVernunft allein
die objektiven Gr�nde hergibt.
Um das zuwollen, wozu die Vernunft allein dem sinnlich-affi-

10zierten vern�nftigen Wesen das Sollen vorschreibt, dazu gehçrt
freilich ein Vermçgen der Vernunft, ein Gef�hl der Lust oder
des Wohlgefallens an der Erf�llung der Pflicht einzuflçßen,
mithin eine Kausalit�t derselben, die Sinnlichkeit ihren Prin-
zipien gem�ß zu bestimmen. Es ist aber g�nzlich unmçglich, ein-

15zusehen, d. i. a priori begreiflich zu machen, wie ein bloßer
Gedanke, der selbst nichts Sinnliches in sich enth�lt, eine Emp-
findung der Lust oder Unlust hervorbringe; denn das ist eine be-
sondere Art von Kausalit�t, von der, wie von aller Kausalit�t, wir
gar nichts a priori bestimmen kçnnen, sondern darum allein die

20Erfahrung befragen m�ssen. Da diese aber kein Verh�ltnis der
Ursache zur Wirkung, als zwischen zwei Gegenst�nden der Er-
fahrung, an die Hand geben kann, hier aber reine Vernunft durch
bloße Ideen (die gar keinen Gegenstand f�r Erfahrung abgeben)
die Ursache von einer Wirkung, die freilich in der Erfahrung

25liegt, sein soll, so ist die Erkl�rung, wie und warum uns die All-
gemeinheit der Maxime als Gesetzes, mithin die Sittlichkeit, in-
teressiere, uns Menschen g�nzlich unmçglich. So viel ist nur ge-
wiß: daß es nicht darum f�r unsG�ltigkeit hat,weil es interessiert
(denn das ist Heteronomie und Abh�ngigkeit der praktischen

30Vernunft von Sinnlichkeit, n�m|lich einem zum Grunde
liegenden Gef�hl, wobei sie niemals sittlich gesetzgebend sein
kçnnte), sondern daß es interessiert, weil es f�r uns als
Menschen gilt, da es aus unserem Willen als Intelligenz, mithin
aus unserem eigentlichen Selbst, entsprungen ist; was aber zur

sche Interesse der Vernunft (ihre Einsichten zu befçrdern) ist niemals
unmittelbar, sondern setzt Absichten ihres Gebrauchs voraus.
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bloßenErscheinung gehçrt, wird von derVernunft notwendig der
Beschaffenheit der Sache an sich selbst untergeordnet.
Die Frage also: wie ein kategorischer Imperativ mçglich sei,

kann zwar so weit beantwortet werden, als man die einzige Vor-
5 aussetzung angeben kann, unter der er alleinmçglich ist, n�mlich

die Idee der Freiheit, imgleichen als man die Notwendigkeit die-
ser Voraussetzung einsehen kann, welches zum praktischen Ge-
brauche der Vernunft, d. i. zur �berzeugung von der G�ltigkeit
dieses Imperativs, mithin auch des sittlichen Gesetzes, hinrei-

10 chend ist, aber wie diese Voraussetzung selbst mçglich sei, l�ßt
sich durch keine menschliche Vernunft jemals einsehen. Unter
Voraussetzung der Freiheit des Willens einer Intelligenz aber
ist die Autonomie desselben, als die formale Bedingung, unter
der er allein bestimmt werden kann, eine notwendige Folge.

15 Diese Freiheit des Willens vorauszusetzen, ist auch nicht allein
(ohne in Widerspruch mit dem Prinzip der Naturnotwendigkeit
in der Verkn�pfung der Erscheinungen der Sinnenwelt zu gera-
ten) ganz wohl mçglich (wie die spekulative Philosophie zeigen
kann), sondern auch sie praktisch, d. i. in der Idee allen seinen

20 willk�rlichen Handlungen, als Bedingung, unterzulegen, ist ei-
nem vern�nftigen Wesen, das sich seiner Kausalit�t durch Ver-
nunft, mithin eines Willens (der von Begierden unterschieden
ist) bewußt ist, ohne weitere Bedingung notwendig. Wie nun
aber reine Vernunft, ohne andere Triebfedern, die irgendwoher

25 sonst genommen sein mçgen, f�r sich selbst praktisch sein, d. i.
wie das bloße Prinzip der Allgemeing�ltigkeit aller ihrer Maxi-
men als Gesetze (welches freilich die Form einer reinen prakti-
schen Vernunft sein w�rde), ohne alle Materie (Gegenstand)
des Willens, woran man zum voraus irgendein Interesse nehmen

30 d�rfe, f�r sich selbst eine Triebfeder abgeben, und ein Interesse,
welches rein moralisch heißen w�rde, bewirken, oder mit ande-
ren Worten: wie reine Vernunft praktisch sein kçnne, das zu er-
kl�ren, dazu ist alle menschliche Vernunft g�nzlich unvermç-
gend, und alle M�he und Arbeit, hiervon Erkl�rung zu suchen,

35 ist verloren.
Es ist eben dasselbe, als ob ich zu ergr�nden suchte, wie Frei-

heit selbst als Kausalit�t eines Willens mçglich sei. Denn da ver-
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lasse ich den philo |sophischen Erkl�rungsgrund und habe keinen
anderen. Zwar kçnnte ich nun in der intelligiblen Welt, die mir
noch �brig bleibt, in der Welt der Intelligenzen herumschw�r-
men; aber ob ich gleich davon eine Idee habe, die ihren guten

5Grund hat, so habe ich doch von ihr nicht die mindeste Kenntnis
und kann auch zu dieser durch alle Bestrebung meines nat�r-
lichen Vernunftvermçgens niemals gelangen. Sie bedeutet nur
ein Etwas, das da �brig bleibt, wenn ich alles, was zur Sinnenwelt
gehçrt, von den Bestimmungsgr�nden meines Willens ausge-

10schlossen habe, bloß um das Prinzip der Bewegursachen aus
dem Felde der Sinnlichkeit einzuschr�nken, dadurch, daß ich es
begrenze und zeige, daß es nicht Alles in Allem in sich fasse, son-
dern daß außer ihm nochmehr sei; diesesMehrere aber kenne ich
nicht weiter. Von der reinen Vernunft, die dieses Ideal denkt,

15bleibt nach Absonderung aller Materie, d. i. Erkenntnis der Ob-
jekte, mir nichts als die Form �brig, n�mlich das praktische Ge-
setz der Allgemeing�ltigkeit der Maximen, und, diesem gem�ß,
die Vernunft in Beziehung auf eine reine Verstandeswelt als mçg-
lichewirkende, d. i. als denWillen bestimmende,Ursache zu den-

20ken; die Triebfedermußhier g�nzlich fehlen; esm�ßte denn diese
Idee einer intelligiblen Welt selbst die Triebfeder oder dasjenige
sein, woran die Vernunft urspr�nglich ein Interesse n�hme; wel-
ches aber begreiflich zu machen gerade die Aufgabe ist, die wir
nicht auflçsen kçnnen.

25Hier ist nun die oberste Grenze aller moralischen Nachfor-
schung, welche aber zu bestimmen auch schon darum von großer
Wichtigkeit ist, damit die Vernunft nicht einerseits in der Sinnen-
welt, auf eine den Sitten sch�dliche Art, nach der obersten Be-
wegursache und einem begreiflichen, aber empirischen Interesse

30herumsuche, andererseits aber, damit sie auch nicht in dem f�r sie
leeren Raum transzendenter Begriffe, unter dem Namen der
intelligiblen Welt, kraftlos ihre Fl�gel schwinge, ohne von der
Stelle zu kommen und sich unter Hirngespinsten verliere. �bri-
gens bleibt die Idee einer reinen Verstandeswelt, als einesGanzen

35aller Intelligenzen, wozu wir selbst, als vern�nftige Wesen (ob-
gleich andererseits zugleich Glieder der Sinnenwelt) gehçren,
immer eine brauchbare und erlaubte Idee zum Behufe eines ver-
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n�nftigen Glaubens, wenngleich alles Wissen an der Grenze der-
selben ein Ende hat, um durch das herrliche Ideal eines allgemei-
nen Reichs der Zwecke an sich selbst (vern�nftiger Wesen), zu
welchem wir nur alsdann als Glieder gehçren kçnnen, wenn

5 wir uns nach Maximen der Freiheit, als ob sie Gesetze der Natur
w�ren, sorgf�ltig | verhalten, ein lebhaftes Interesse an dem mo-
ralischen Gesetze in uns zu bewirken.

Schlußanmerkung

Der spekulative Gebrauch der Vernunft, in Ansehung der Natur,
10 f�hrt auf absolute Notwendigkeit irgendeiner obersten Ursache

der Welt; der praktische Gebrauch der Vernunft, in Absicht auf
die Freiheit, f�hrt auch auf absolute Notwendigkeit, aber nur
der Gesetze der Handlungen eines vern�nftigenWesens als eines
solchen. Nun ist es ein wesentliches Prinzip alles Gebrauchs un-

15 serer Vernunft, ihre Erkenntnis bis zum Bewußtsein ihrer Not-
wendigkeit zu treiben (denn ohne diese w�re sie nicht Erkenntnis
der Vernunft). Es ist aber auch eine ebenso wesentliche Ein-
schr�nkung eben derselben Vernunft, daß sie weder dieNotwen-
digkeit dessen, was da ist, oder was geschieht, noch dessen, was

20 geschehen soll, einsehen kann, wenn nicht eine Bedingung, unter
der es da ist, oder geschieht, oder geschehen soll, zumGrunde ge-
legt wird. Auf diese Weise aber wird durch die best�ndige Nach-
frage nach der Bedingung, die Befriedigung der Vernunft nur im-
mer weiter aufgeschoben. Daher sucht sie rastlos das Unbedingt-

25 Notwendige und sieht sich gençtigt, es anzunehmen, ohne ir-
gendein Mittel, es sich begreiflich zu machen; gl�cklich genug,
wenn sie nur denBegriff ausfindigmachen kann, der sichmit die-
ser Voraussetzung vertr�gt. Es ist also kein Tadel f�r unsere De-
duktion des obersten Prinzips der Moralit�t, sondern ein Vor-

30 wurf, den man der menschlichen Vernunft �berhaupt machen
m�ßte, daß sie ein unbedingtes praktisches Gesetz (dergleichen
der kategorische Imperativ sein muß) seiner absoluten Notwen-

4 welchem] korrigiert durch Menzer aus welchen
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digkeit nach nicht begreiflich machen kann; denn daß sie dieses
nicht durch eine Bedingung, n�mlich vermittelst irgendeines
zumGrunde gelegten Interesse, tun will, kann ihr nicht verdacht
werden, weil es alsdann kein moralisches, d. i. oberstes Gesetz

5der Freiheit, sein w�rde. Und so begreifen wir zwar nicht die
praktische unbedingte Notwendigkeit des moralischen Impera-
tivs, wir begreifen aber doch seineUnbegreiflichkeit, welches al-
les ist, was billigermaßen von einer Philosophie, die bis zur
Grenze der menschlichen Vernunft in Prinzipien strebt, gefor-

10dert werden kann.
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ANMERKUNGEN DER HERAUSGEBER*

387,2: Mit der Rede von den ›Alten‹ bezieht sich Kant allgemein auf
die antike (griechische und lateinische) Philosophie; vgl. 394,8, aber
auch z. B. die h�ufigen Bemerkungen �ber die ›Alten‹ in der Kritik
der reinen Vernunft und in der Kritik der praktischen Vernunft.
F�r die von Kant erw�hnte (stoische) Einteilung in Physik, Ethik
und Logik vgl. z. B. Diogenes Laertios, Leben der Philosophen
(VII, 39).

388,10: Zumindest der Begriff einer ›Metaphysik der Sitten‹ ist
nicht neu. Kobusch (1993, S. 132 f.) verweist auf die mittelalterliche
Lehre vom ›ens morale‹ sowie auf die Disziplin der ›Metaphysica
moralis‹ innerhalb der Wolffschen Schule.

390,20: Mit der ›Prop�deutik‹ und der ›allgemeinen sittlichen
Weltweisheit‹ bezieht sich Kant auf Christian Wolffs (1679–1754)
Philosophia practica universalis methodo scientifica pertractata, die
1738–39 in zwei B�nden erschienen war. Kant selbst benutzt den Be-
griff ›Philosophia practica universalis‹ in der Metaphysik der Sitten
als Untertitel des dritten Abschnittes der Einleitung in die Metaphy-
sik der Sitten (»Vorbegriffe zurMetaphysik der Sitten«, AA6,221 ff.).

391,16: Kants Metaphysik der Sitten wurde 1797–98 verçffent-
licht; vgl. Einleitung S. VII ff.

393,25: Reich (1935, S. 27 ff.) vermutet f�r diesen inhaltlichen
Kontext (393,25–394,12) wie auch f�r andere Stellen (395,4–396,37;
425,32–426,6; 436,8–437,4) einen direkten Bezug auf CicerosDe of-
ficiis (44 v.Chr.); vgl. zur Frage, wie sehr Kant durch Cicero und die
›alte‹ Philosophie im allgemeinen beeinflußt worden ist bes. auch
Duncan (1957), Forschner (in: Hçffe, O. [Hrsg.] 1989, 66–82), Fçr-
ster (1992), Freudiger (1993), Hinske (in: Hçffe, O. [Hrsg.] 1989,
131–147), Melches Gibert (1994) und Schçnecker (1999); kritisch
zu Reichs einflußreicher These Wimmer (1980, S. 183 f.). Zitate aus
De officiis lassen sich in der GMS nicht nachweisen. – Von dieser Pro-
blematik zu unterscheiden ist die Frage, wie sehr Form und Aufbau

* Ein umfassender Sachkommentar wurde nicht angestrebt. Aufge-
nommenwurdennurZitate, Personenunddirekte historischeAnspielun-
gen.



der Grundlegung (als angebliche ›Antikritik‹) durch Kants Garve-
bzw. Cicerolekt�re direkt beeinflußt wurden (vgl. Einleitung).

395,33: Vgl. Platon, Phaidon (89 d–91 b); vgl. dazu und zum Kon-
text Forschner (in: Hçffe, O. [Hrsg.] 1989, S. 76 ff.).

396,25: Der Begriff des ›hçchsten Guts‹ ist in der Antike und dann
wieder in derNeuzeit einwichtiger Begriff der Ethik.Kant hat sich in
seinen moralphilosophischen Vorlesungen wiederholt mit der anti-
ken Diskussion dieses Begriffs besch�ftigt und ihm in seiner Lehre
vom hçchsten Gut eine neue Bedeutung gegeben (vgl. auch die Hin-
weise Kants in der Kritik der praktischen Vernunft, AA 5,108 ff.);
zum Thema vgl. Forschner (in: Hçffe, O. [Hrsg.] 1989).

404,4: Sokrates (470–399 v.Chr.). Zur Anspielung auf Sokrates
›Methode‹ (z. B. Apologie 20 c–24 b) vgl. auch die Metaphysik der
Sitten, in der ausdr�cklich von der ›dialogischen (Sokratischen)
Methode‹ die Rede ist (AA 6,411); vgl. auch AA 6,376 und AA 9,
149 f.

407,25: Dichten und Trachten: laut demGrimmschenWçrterbuch
bedeutet ›dichten‹ soviel wie: etwas schaffen, erdenken, man tihtet
w�sheit, lÞre, reht, eine h�hz�t, einen hof; ›trachten‹ bedeutet soviel
wie: �berlegen, streben; Vgl. z. B. den Gebrauch in Luthers Bibel-
�bersetzung in 1 Mos. 6,5.

408,8: Vgl.Metaphysik der Sitten (AA 6,470): »Freundschaft in ih-
rer Reinigkeit oder Vollst�ndigkeit als erreichbar (zwischen Orestes
und Pylades, Theseus und Pirithous) gedacht, ist das Steckenpferd
der Romanschreiber; wogegen Aristoteles sagt: Meine lieben
Freunde, es gibt keinen Freund!«; vgl. auch AA 7,152 und AA
11,319. Das Aristoteles zugesprochene Zitat geht zur�ck auf Dioge-
nes Laertios, Leben der Philosophen (V 1,21).

408,33: Kant hat das Jesus (dem ›Heiligen des Evangelii‹) zuge-
sprochene Zitat (Lk 18,19) durch die Klammerzus�tze ver�ndert;
vgl. auch Mt 19,17 und Mk 10,18. Zum ›Heiligen des Evangelii‹
vgl. auch die Reflexion 7060.

409,17: Als ›Popularphilosophie‹ bezeichnetman (u. a.) eine philo-
sophische Richtung der deutschen Aufkl�rung des 18. Jahrhunderts
mit Zentren in Gçttingen und Berlin, deren Vertretern schon fr�h
Eklektizismus undOberfl�chlichkeit vorgeworfenwurden. Zu ihren
bekanntesten Vertretern gehçrten J. J. Engel, J. G.H. Feder, Ch.
Garve, Ch. Meiners, M. Mendelssohn, F. Nicolai. Die Frage nach
derMçglichkeit einer popul�ren Philosophie hat Kant mehrmals be-
sch�ftigt; vgl. z. B. Kritik der reinen Vernunft (B20 f.), Prolegomena
(AA 4,261 f.), J�sche-Logik (AA 9,19 f. und 148),Metaphysik der Sit-
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ten (AA 6,206); innerhalb der GMS vgl. auch 391,34–392,2. – Zum
Themenkomplex vgl. den entsprechenden Eintrag im Historischen
Wçrterbuch der Philosophie, Bd. 7, Spalte 1093 ff. und die dort ange-
gebene Literatur sowie den Aufsatz von Petrus (1994).

411,24: Johann Georg Sulzer (1720–1779), Philosoph und P�d-
agoge, der durch seine Allgemeine Theorie der schçnen K�nste
(1771–74) besonders als Kunsttheoretiker hervorgetreten ist; auch
hat er Hume ins Deutsche �bersetzt. Auch in der KrV wird Sulzer
als Beispiel f�r »vortreffliche und nachdenkende M�nner« (A741/
B769) genannt. Der von Kant erw�hnte Brief ist laut AA 13,51 ver-
mutlich der Brief Sulzers an Kant vom 8. Dezember 1770 (AA
10,111 ff.). Zum mçglichen Einfluß von Sulzer auf die Entstehungs-
geschichte der GMS vgl. Klemme (2011).

416,19: Hinske (in: Hçffe, O. [Hrsg.] 1989, S. 140 ff.) vermutet,
daß Kant bei seiner Lehre von den ›Ratschl�gen der Klugheit‹ durch
Xenophons Erinnerungen an Sokrates (370/60 v. Chr.) beeinflußt
worden ist, einem im 18. Jahrhundert beliebten Werk.

421,36: Mit dem ›in Schulen angenommenenWortgebrauch‹ spielt
Kant besonders auf die Naturrechtsphilosophen H. Grotius, S. Pu-
fendorf, Chr. Thomasius und J.G. Sulzer an, f�r die vollkommene
Pflichten �ußerlich erzwingbareHandlungen sind; vgl. auch den ent-
sprechenden Eintrag in dem zu Kants Zeiten popul�ren Philosophi-
schenLexikon von JohannGeorgWalch (Leipzig 41775, Bd. II, Spalte
385); zum Themenkomplex vgl. Wolfgang Kersting: Das starke
Gesetz der Schuldigkeit und das schw�chere der G�tigkeit. Kant
und die Pflichtenlehre des 18. Jahrhunderts, in: Studia Leibnitiana
14 (1982), 184–220. – Zu Kants Einteilung der Pflichten vgl. dieMe-
taphysik der Sitten (AA 6,240; 391–398; 413; 417–468).

426,17: Juno, rçmische Gçttin (griechisch: Hera), personifiziert
jugendliche Kraft; Gçttin des Mondes, der Menstruation und Ent-
bindung sowie der Hochzeit und Ehe. In der griechischen Mytholo-
gie will Ixion die Liebe Heras gewinnen. Deren Ehemann Zeus er-
f�hrt von seiner Absicht und formt eine Wolke, die Hera �hnelt.
Mit ihr zeugt Ixion Zentaurus, den Vorfahren der Zentauren; sie
sind halb Pferd, halb Mensch (vielleicht spielt Kant darauf mit dem
›zusammengeflickten Bastard‹ an, 426,19). Vgl. Pindar, Pythian
Ode 2, ll. 21–50.

430,30: quod tibi non vis fieri usw.; was Du nicht willst, das Dir
geschehe, das usw.; vgl. Mt 7,12 und Lk 6,31. Belege f�r diese soge-
nannte ›Goldene Regel‹ findet man in vielen Kulturen und Religio-
nen; vgl. die zusammenfassenden Ausf�hrungen und Verweise bei
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Wimmer (1980, S. 254 ff.) sowie bei Jeffrey Wattles: The Golden
Rule, New York/Oxford, 1996.

433,16: Im Zusammenhang mit der Idee der ›intelligiblen Welt‹
verweist Kant in der Kritik der reinen Vernunft (A812/B840) auf
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) und dessen Begriff eines
›Reichs der Gnaden‹, auf den Kant mit seinem Begriff vom ›Reich
der Zwecke‹ offenkundig anspielt; vgl. Metaphysische Abhandlung
(1686), § 36; In der Vernunft begr�ndete Prinzipien der Natur und
der Gnade (1714), § 15; Monadologie (1714), §§ 85–90. Reich
(1935, S. 44 ff.) sieht hier wieder einen Bezug auf De officiis.

434,31: Quelle f�r diesen Unterschied ist die stoische Unterschei-
dung zwischen pretium und dignitas; vgl. z. B. Seneca Epistulae mo-
rales ad Lucilium (71,33).

442,36: Francis Hutcheson (1694–1746), Hauptvertreter der
Theorie vom ›moral sense‹. Sein Inquiry into the Original of Our
Ideas of Beauty and Virtue (1725) wurde 1762 von Johann Heinrich
Merck ins Deutsche �bertragen, der Essay on the Nature and Con-
duct of the Passions and Affections und die Illustrations on the Moral
sense (1728) bereits zwei Jahre vorher (1760), ebenfalls von Merck.
Sowohl Shaftesbury als auch Hutcheson fanden im 18. Jhd. in
Deutschland großes Interesse. Kant war mit der Theorie des ›moral
sense‹ vertraut und durch sie beeinflußt. – Zu den historischen Bez�-
gen von Kants Einteilung verschiedener Ethiktypen vgl. auch die
Kritik der praktischen Vernunft (AA 5,40) und Moral Mrongovius
II (AA 29, bes. 620–630).
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REGISTER*

Ableitung – a priori aus
Vernunft 406, 410, 411, 412,
425; vgl. 420, – der Pflichten
aus dem kategorischen
Imperativ 421, 423, – sittlicher
Gesetze von Gottes Willen
443, – der Sittlichkeit aus
Freiheit 447

Absicht 393 f., 397, 399 f., 402,
414 ff., 420, 423, 429, 454,
– derNatur 394 ff., –mçgliche
vs. wirkliche ~ 414, – prakti-
sche vs. theoretische ~ 448,
455 f.

Achtung 390, 400 f., 403, 407 f.,
424, 426, 428, 435 f., 439 f.

Affektion 387, 389, 424, 449,
451 f., 454, 457, 460

Affektionspreis 435
Allgemeinheit – des Gesetzes

(der Maxime, der Handlung)
402 f., 416, 421 ff., 426 f.,
429 f., 434, 436 ff., 440, 444,
447, 449, 458, 460 ff., s. Form,
– der Wille als allgemein
gesetzgebend s. Wille

Allheit s. Zweck
Allwissenheit 418

Alten, die 387, 394
Amputation 429
Analogie 436 ff., 459
analytisch – Methode 392, 445;

vgl. 436, – Satz 417 ff.,
s. Zergliederung

Angenehme, das 413
(im Unterschied zum Guten);
vgl. 401, 443, 450

Anratungen 418
Anschauung 436, 443, 452, 454
Anthropologie 388 f., 410, 412
Antrieb 402, 407, 434, 444, 448,

454, 457
Arbeitsteilung 388
Arzt 415
Ausnahme vom Gesetz 408,

424 f.
Autonomie 401, 427 (Selbst-

bestimmung), 431 ff., 436,
439, 440 (Prinzip der Auto-
nomie), 444 f., 446 ff., 449 f.,
452 ff., 458, 461

Bed�rfnis 396, 399, 405, 413,
418, 428, 434, 439

Begehrungsvermçgen 395,
399 f., 427, 459

* Seitenzahlen wichtiger Stellen sind fett markiert; Verweise auf Stel-
len wurden auch dann aufgenommen, wenn das Eintragswort nicht selbst
erscheint, ebenso Eintr�ge ohne systematische Bedeutung f�r die GMS,
wenn sie f�r die Ethik insgesamt oder als Arbeitshilfe wichtig sind. Zu-
gleich wird eine semantische Suche in begrenztem Umfang unterst�tzt.



Begierde 418, 427, 453 f., 457,
461

Beharrlichkeit im Vorsatze 393
Beispiele – Person als ~ des

Gesetzes 401; vgl. 454, – keine
~ f�r Handlungen aus Pflicht
406 ff., 419, – Sittlichkeit nicht
aus ~ entlehnen 408, 412,
– f�r Pflichten 421 ff., 429 ff.,
– keine ~ f�r Freiheit 459,
s. Erfahrung

Bestimmungsgrund 401; vgl.
412 f.

Beurteilung – von Beispielen
408, – gemeine sittliche ~ vs.
philosophische ~ 412;
vgl. 402, – Kanon der morali-
schen ~ 424, – der Maximen
426; vgl. 433, – Methode der
sittlichen ~ 436, – moralisches
Gef�hl kein Richtmaß der
sittlichen ~ 460, – praktische ~
der gemeinen Menschenver-
nunft 402, 403 ff.

Beurteilungsvermçgen, prakti-
sches 404, 412, s. Beurteilung

Bewegungsgrund 389 ff., 398,
401, 403, 407, 427, 434, 450

Bewegursache 411, 420, 426,
442, 458, 462

Beweis – des moralischen
Gesetzes 392, 424 f., 445,
449, – der Freiheit 448, 451,
454 f.

Bçse 393 f., 402, 404, 411, 419,
437, 442, 454 f.; vgl. 457 f.

Charakter 393, – sein Wert 398

Deduktion 447, 454, 463
Denken 387, 390, – vs. F�hlen

442, 458
Denkungsart 423, 426, 435
Dialektik 391, 405, 455
Di�t 418
Ding an sich 451 f., 457 f., 459
Dritte, das 447, s. Imperativ,

kategorischer

Ehre 393, 398, 441, 443
Eigend�nkel 407
Eigentum 430
Einbildungskraft 418, 435
Einheit s. Wille
Empfindung 399, 413, 421 f.,

427, 451 (innere ~), 457,
460

empirisch – vs. rein 387 ff.,
408 ff., 412, 418 f., 426 f.,
441 f., 450 ff., 462

Entschlossenheit 393
Erbittung eines Prinzips 453
Erfahrung – allg. 387 ff., 391,

– in der Moralphilosophie
387 ff., 406 ff., 412, 418 ff.,
426 f., 431, 441 ff., – der
Freiheit 431, 448 f., 455, 458 f.,
s. Beispiele

Erfahrungsbegriff 406, 455,
s. Erfahrung

Erhabenheit 425 f., 434, 439 f.,
442

Erkl�rung – eines Begriffs 420,
431, 443, 446, 450, – durch
Erfahrung 458 ff.

Erscheinung 408, 451, 453,
457 ff., 461

Ethik 387 f., s. Philosophie
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Fatalismus 456
Fleiß 435
Form – vs.Materie s. Imperativ,

kategorischer, – des Verstan-
des 387, – der Natur 421,
436 f., – der Allgemeinheit
431, 436, 458, 462, – des
Willens 436, 444, – und Ver-
standesbegriffe 454, – einer
reinen praktischen Vernunft
461, s. Allgemeinheit

formal – Vernunfterkenntnis
387, – Philosophie (Logik)
387 f., – vs. material 427,
– Prinzip 438, – Bedingung
der intelligiblen Welt 458,
– Autonomie als ~ Bedingung
der Willensbestimmung 461

Formel s. Imperativ, kategori-
scher

formell – das sittliche Prinzip
a priori 400, – Prinzip des
Wollens 400

Freiheit 387, 430, 431, 434 f.,
446 ff., – kein Erfahrungsbe-
griff 431, 448 f., 455, 459,
– und Autonomie 446, 450,
452, 458, 461, – Unabh�ngig-
keit von Naturursachen 446,
452, 455, 457, 459, – ihr nega-
tiver und positiver Begriff
446 f., 458, – die Idee der ~
448, 454 f., 459, – im Wider-
spruch zur Natur 446, 455 ff.,
459, 461, 463, – ihre Mçg-
lichkeit nicht erkennbar (er-
kl�rbar) 456, 459 ff., s. Natur

fremd – Interesse 433, 441,
– Antrieb 444, – bestimmende

Ursachen 446, – Einfluß 448,
s. Heteronomie

Freundschaft 408
Furcht 398, 401, 440

Gebot 389, 400, 405, 407, 413,
416, 418 (praeceptum), 420,
425, 433

Gebrauch – der Vernunft s.
Vernunfterkenntnis,
Vernunftgebrauch

Gef�hl 401, 425, 434 f., – kein
Maßstab des Guten 442,
– moralisches 410, 442, 460;
vgl. 411, – der Lust und Un-
lust 427; vgl. 460, – f�r das
Prinzip der Sittlichkeit 436,
– physisch vs. moralisch 442,
– und Urteilskraft 450 f.

Gemeing�ltigkeit – des
Prinzips 424, s. Allgemeinheit

Gem�t 393, 398, 411
Genuß 395, 399, 423
Gerichtshof der reinen

Vernunft 443; vgl. 457
(Rechtsanspruch)

Gescheitheit 416
Geschichte 417
Geschicklichkeit 415 ff., 435
Geschmack 434 f., 444; vgl. 427,

435
Gesetz – sittliches (moralisches,

praktisches) 389 ff., 400,
401 ff., 407, 408 (apodiktisch),
409 f., 412, 414, allgemeiner
Begriff 412 f., 427 f., – seine
Notwendigkeit 389, 416, 442,
444, – Vorstellung des ~ 401 f.,
407, 410, 412 ff., 427 f., – als
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Gegenstand der Achtung
400 f., 439, – seine Anschau-
lichkeit 436 f., – seine Form
454, – der Gegenst�nde 387,
– der Natur 387, – des Den-
kens 387, – als Gebot der
Sittlichkeit 416, – Grund sei-
ner Verbindlichkeit 389,
– seine Reinigkeit 390, – des
Guten 414, – aus reiner Ver-
nunft 411, – im Unterschied
zum Prinzip 420, – zu denken
vs. zu wollen 421 ff., – Unter-
werfung unter das ~ 431 ff.,
436, 438, 440, 449, 454, – seine
Allgemeinheit s.Allgemeinheit,
– der Natur s. Naturgesetz

Gesetzgebung 403, 406, 425,
431 ff., 438 ff., 449 f., 453, 458,
461

Gesetzm�ßigkeit 390, 402,
s. Allgemeinheit

Gesinnung 406, 412, 416, 435
Gesundheit 393, 399, 418
Gewissen 404, 422
Gewißheit 407, 418 f.
Giftmischer 415
Glaube s. Verstandeswelt
Glied 433 ff., 438 f., 453 ff., 462
Gl�ckseligkeit 393, 395 f., 399,

401, 405, 410, 415 ff., 438 f.,
441 ff., 453, – kein Grundsatz
der ~ 399, 418, – W�rdigkeit
zur ~ 393, 450, – kein Ideal der
Vernunft 418, – des anderen
430, 441

Gl�cksgaben 393
Gott 396 (Weltregierung), 408,

410 (Gottesfurcht), 413 f.

(gçttlicherWille), 442 f. (seine
Vollkommenheit); vgl. 462 f.
(oberste Bewegursache),
s. Oberhaupt

Gr�bler 388
Grundlegung 391 f.
Grundsatz – praktischer 390,

405, 409, 426, 429, 433, 435,
437, 449, – eines gutenWillens
394, – der Ehrlichkeit 397,
– der Handlung 399, – der
Sittlichkeit 409

G�ltigkeit – des kategorischen
Imperativs 405, 408, 424 f.,
432 f., 448 f., 461 (vgl. 454), –
desWillens 437, – der Zwecke
433

gut – praktisch gut (allg.)
412 ff., – moralisch gut 390,
403 f., 414, – an sich ~ 394,
396, 403, 414, 443, – ohne
Einschr�nkung 393 f., 402,
– eingeschr�nkt gut 393 f.,
– im Sinne hypothetischer
Imperative 414

Gut, hçchstes 396, 408 f. (Gott);
vgl. 412

Gute, das sittlich 401, 407, 411,
414

Handlung – ihr allg. Begriff
412 ff., 427 f., – ihr Wert
397 ff., 401, 406, 411, 449,
– pflichtwidrige 397, 404, 422,
– pflichtm�ßige 397 ff., 402,
404, 406, 412, – aus Pflicht
397 ff., 402, 406, 414, – deren
allgemeine Gesetzm�ßigkeit
402, – Begriff der ~ an sich
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selbst 402, – erlaubt vs.
unerlaubt 439

Hang 399, 405, 423, 425,
435

Heiliger – des Evangelii [Jesus]
408, – Wille 414, 439; vgl.
435

Herz 398, 410
Heteronomie 433, 440 ff., 446,

452 f., 458, 460, s. fremd
Hindernis – der Vernunft 397,

449; vgl. 434 (Einschr�nkung)
Hochsch�tzung s. Sch�tzung
Hçflichkeit 418
Hutcheson 443
Hyperphysik 410

Ich 451, 457 f., s. Selbst
Ideal – der sittlichen Vollkom-

menheit 408, – Gl�ckseligkeit
kein ~ der Vernunft 418,
– Reich der Zwecke ein ~ 433,
462, – Welt der Intelligenzen
als ~ 462

Idee – der Metaphysik 388,
– der Pflicht (Sittlichkeit) 389,
406 f., 445, 448 f., 452, – der
praktischen Vernunft 389,
396, 408, 412, 452, 460, – des
reinen (guten) Willens 390,
394, 431 f., 436 f., 440, 443,
454, – der praktischen Welt-
weisheit 391, – der Gl�ckse-
ligkeit 399, 418, – der sitt-
lichen Vollkommenheit 409,
– einer vern�nftigen Natur
�berhaupt 410, – der
Menschheit als Zweck an sich
(W�rde) 429, 434, 439, – der

allg. Gesetzgebung 432, – des
Reichs der Zwecke (Verstan-
deswelt) 439, 458, 462, – des
Dritten 447, – der Freiheit
448 ff., 452 ff., 459, 461

Imperativ, hypothetischer
412 ff., 420, 441, 444, – ana-
lytisch 417 ff., – proble-
matisch 414 f., – assertorisch
414 f., – technisch 416,
– pragmatisch 417, – der
Geschicklichkeit 415, 417 ff.,
– der Klugheit 416 ff.,
– relativer Zweck als dessen
Grund 428, – im Unterschied
zum kategorischen Imperativ
414 ff.; vgl. 420 f., 425, 428,
431 f., 441, 444

Imperativ, kategorischer 412 ff.,
416, 419 f., 432, 437 f., 440,
441, 444, 447, 463, – absolut-
notwendig 416, – absolut 420,
– apodiktisch 408, 415, 440,
444, – in Analogie zum
Naturgesetz 421 ff., 431,
436 f., – synthetisch 420, 440,
444, 447, 454, – seine ver-
schiedenen Formeln: 421
(Universalgesetz-Formel; vgl.
402, 436 f.), 421 (Naturgesetz-
Formel; vgl. 436), 429
(Zweck-an-sich-selbst-
Formel; vgl. 436), 438 f.
(Reich-der-Zwecke-Formel;
vgl. 432, 436 f.), 431 f. (Auto-
nomie-Formel; vgl. 434, 438),
– moralisch 417, 419, – als
Grundlage der Pflichten
421 ff., – sein Inhalt 425, –
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objektiver Zweck als dessen
Grund 428, – als subjektives
und objektives Prinzip 428 f.,
– seine Mçglichkeit 417 ff.,
444 f., 447, 453 f.; vgl. 428,
– seine Realit�t 425, 449,
– seine Unbegreiflichkeit 463,
– als Gesetz der Verstandes-
welt 453 f., – als Maxime der
Freiheit 462, – Ableitung der
Pflichten aus dem ~ 421 ff.,
– Form vs. Materie 416, 417,
436, – im Unterschied zum
hypothetischen Imperativ
414 ff.; vgl. 420 f., 425, 428,
431 f., 441, 444

Instinkt 395 f., 423, 435, 459
intellektuell s. Verstandeswelt
Intelligenz 452, 453, 457 ff., 461
intelligibel s. Verstandeswelt
Interesse 401 (sogenannt mora-

lisches), 413 f., 461, – prakti-
sches vs. pathologisches 413;
vgl. 406, 431 ff., 442 ff., 449,
– nehmen 413, 449 f., 459 ff.,
– unmittelbares vs. mittel-
bares 460, – logisches 460
– welches den Ideen der Sitt-
lichkeit anh�ngt 448 ff.

Juno 426

Kanon 387, 424
Kategorien 436
Kausalit�t – der Wille als ~ 446,

452 f., 457 ff., 460 f., – der
handelnden Ursache 417, 448,
– und Gesetzlichkeit 446

Kinder 397, 411, 415

Klugheit 402 f., 416 ff., 442
Kr�fte 415, 444, 452
Kr�mer 397
Kritik – der Vernunft 405, – der

reinen praktischen Vernunft
391 f., 440, 445, 446 ff., – der
reinen spekulativen Vernunft
391, – des Subjekts 440, – der
menschlichen Vernunft im
reinen Gebrauch 441

Kultur 423, s. Vernunft,
kultivierte

Kunst 409, 416, 435

Laster 442
Launen 435
Leben 395 ff., 415, 418, 421,

429, 446
Liebe 397 f., 399 (praktische vs.

pathologische), 423, 430
(Liebespflicht)

Logik 387 f., 390, 410
L�ge 389, 402 f., 419, 422, 429,

441, s. Versprechen
Lust 427, 460; vgl. 422 f.

Macht 393, 443
Marktpreis 434
Maschine 438; vgl. 458
M�ßigung 394
Materie s. Imperativ, kategori-

scher
Mathematik 410, 417
Maxime def.: 400, 420 f., 427,

436 ff., 449, – Beispiele f�r ~
402 f., 422 f., 429 f.

Mensch – sein absoluter Wert
439, – als Erscheinung vs.
Ding (Ich) an sich 451, 456 f.,
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459, – keine Sache 429,
– Rechte der Menschen 430

Menschenfreund 398
Menschheit 429 ff., 435, – ihre

W�rde 439 f.
Metaphysik – der Natur 388,

– der Sitten 388 ff., 392, 406,
409 f., 412, 421, 426 ff., 444,
446

Methode – der GMS 392, 444 f.;
vgl. 436

Misologie 395
Mittel und Zweck 395 f., 414 ff.,

427 f., 433 ff.
Moral – als rationale Ethik 388,

412, 429, 436, 440, 456,
s. Philosophie

Moralit�t 434, 439; vgl. 408,
443, 453, – oberstes Prin-
zip der ~ 392, 463, s. Sittlich-
keit

Moralphilosophie s. Philosophie
mundus intelligibilis 438,

s. Verstandeswelt
Mut 393

Nachstellung 418
Natur – der Form nach 421,

437, – ihre Zweckm�ßigkeit
394 ff., 422 f., – als Gegen-
stand der Erfahrung 387, 455,
– ein Verstandesbegriff 455,
s. Freiheit, – Reich der ~ 436,
438

Naturanlagen s. Talente
Naturgesetz 387, 412, 435,

439, 446, 452 f., 455 ff.,
– Maxime als ~ 421 ff., 431,
436 f.

Naturlehre 387, 427
Naturnotwendigkeit 415, 446,

455 f., 458 (Naturmecha-
nismus), 461

Neid 418
Neigung 389, 394, 397 ff.

(unmittelbare vs. mittelbare),
400 f., 405 ff., 412 f., 424 (Wi-
derstand der ~ gegen die Vor-
schrift der Vernunft), 427,
434, 441, 454 f., 457, – deren
Gegenst�nde 428, – ihr Preis
434, – als Erscheinung 453,
457

Nçtigung 413 f., 416 f., 425,
434, 439

Notwendigkeit – des moral.
Gesetzes 389, 416, 420, – von
Prinzipien 412, – der Hand-
lung 400, 403, 415, 417, – ob-
jektive und subjektive ~ 412,
449, – des kategorischen vs.
hypothetischen Imperativs
414

Oberhaupt 433 f., 439
Ordnung s. Verstandeswelt,

Sinnenwelt

pathologisch 399, 413
Person – ihr innerer Wert 394,

398, 428 ff., 449 f., 454 f.,
– Achtung f�r ~ 401, 428,
– als allgemein gesetzgebend
438 f.

Pflicht 397 ff., 412, 421 ff., 425,
431, 434, 439, 454, – gegen sich
selbst 421 f., 429 f.; vgl. 434,
437, – gegen andere 421 f.,
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429 f.; vgl. 434, 437, – strenge
424, – engere (unnachlaßliche)
424, – weitere (verdienstliche)
424, – vollkommene 421,
– unvollkommene 421,
– Liebespflicht 430, – deren
Einteilung 421, – Arten ihrer
Verbindlichkeit 424, – ihr
oberster Grund 433, – ver-
pflichtet vs. frei 453, – aus ~
s. Handlung, – gemeine Idee
der ~ 389, 397 ff., 402, 406;
vgl. 412

pflichtm�ßig s. Handlung
pflichtwidrig s. Handlung
Philosophie – alte griechische

387, – empirische 388 ff.,
– reine 388 ff., 410, 412, 425 f.,
463, – formale 387 ff., 403 f.,
406, 412, 425 ff., – der Natur
427, – theoretische (spekula-
tive) 411, 426, 448, 456 (im
Verh�ltnis zur Moralphiloso-
phie), 461, – Moralphiloso-
phie 387 ff., 404, –Hauptfrage
der Moralphilosophie 392,
– reineMoralphilosophie 389,
– praktische ~ 405, 427,
– popul�re Moralphilosophie
392, 406 ff., 412, – Grenze
der Moralphilosophie 455 ff.,
462 f., – subtile ~ 456, – philo-
sophischer Erkl�rungsgrund
461, – die Philosophen 403 f.,
406, 409, 456, s. Kritik, Meta-
physik, Moral, Sittenlehre,
Vernunfterkenntnis, Welt-
weisheit

Physik 387 f., 410

Podagrist 399
Popularit�t 391, 409 f., – Ge-

schmack des Publikums 388,
409 f., s. Philosophie

Postulat 429
pragmatisch 417, 419
Preis 426, 434 f.
Prinzip – formell/formal 400,

427, 431, 436, 438, 462,
– oberstes (praktisches) 392,
409, 440, – des Wollens 399 f.,
402, – und moralischer Wert
407, – im Unterschied zum
Gesetz 420, – im Unterschied
zur Maxime 420, – seine
Allgemeinheit 424, – drei
praktische Prinzipien 431 f.,
436 f., – empirisch vs. rational
441 ff., s. Imperativ, katego-
rischer

Privatklugheit 416
Prop�deutik 390 (Wolff)
Psychologie 390

Qualit�ten, hypophysische 410
Quelle 389, 391 f., 398, 405, 407,

426, 428, 441

Ratgebung 416, 419,
s. Imperativ, hypothetischer

Ratschlag 416, 418,
s. Imperativ, hypothetischer

Redlichkeit 408, 454
Regel – der Geschicklichkeit

416, – praktische ~ 389, 409 f.,
414, 440, 444, – des Denkens
387, 390; vgl. 395, 404, 438,
452

Reich der Natur, s. Natur
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Reich der Zwecke 433 ff., 438 f.,
462, – ein Ideal 433, – mçglich
durch Freiheit des Willens
434, – als theoretische und
praktische Idee, – seine
Realit�t 439, s. Zweck

Reichtum 393, 418
Reiz 433

Sache 428 f.
Sanktion 417
Sch�tzung 394, 397 f., 403,

435 f., 442
Schicksal 394, 398
Seele – Seelenlehre 427; vgl. 398,

407, 411, 453
Selbst 407 (das liebe ~), 457 f.

(eigentliches ~), 461, s. Ich
Selbstbeherrschung 394
Selbstdenker 388
selbstgesetzgebend 431, 434 ff.
Selbstliebe 397 f., 401, 406 f.,

422, 426, 432
Selbstmord 421 f., 429
Selbstt�tigkeit 448, 451 f.,

s. Spontaneit�t, T�tigkeit
Selbstverachtung 426
Selbstverleugnung 407
Sinn 404, 413, 442 f. (morali-

sches Gef�hl), 451 f. (auch:
innerer ~), 455, 457

Sinnenwelt 447, 450, 451 ff.,
456 ff., 461 f., – verstanden als
Ordnung 450, 457 f.

Sinnlichkeit 443 f., 449, 451 f.,
454, 457 f., 460, 462

Sitten 390, 412, 417, 426, 462
Sittenlehre 387, 409, 411
Sittenlehrer 389

Sittlichkeit 406 ff., 416, 419 f.,
426, 432, 435 f., 440 ff., 447 f.,
452 f., 460, s. Beispiele,
Freiheit, Moralit�t, W�rde

Sokrates 404
Sollen, das 413 f., 449, 454 f.,

460, 463, – eigentlich ein
Wollen 414, 449, 454 f.

Sorge 399
Sparsamkeit 418
Spekulation 389, 405, 411 f.,

426, 455 f., 463, s. Philosophie
Spontaneit�t 452,

s. Selbstt�tigkeit, T�tigkeit
Standpunkt 450, 452, 455, 458;

vgl. 425
Subjekt 397, 401, 414, 421, 427,

430 f., 437 ff., 444, 448, 451,
456, 459 f.

Sulzer 411
synthetisch – Methode 392,

– synthetisch-praktischer
Satz 420, 440, 444, 447, 454,
– synthetisch-theoretischer
Satz 417; vgl. 420, –Gebrauch
der reinen praktischen Ver-
nunft 445

System der Sitten 392, 404, 443

Talente 422 f., 430; vgl. 388,
395 f. (Naturanlagen), – des
Geistes 393, 401

T�tigkeit 400, 446, 448, 451 f.,
458, s. Selbstt�tigkeit,
Spontaneit�t

technisch s. Imperativ
Teilnehmung 398 f., 423, 442,

454
Teleologie 436; vgl. 395 f.
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Temperament 393, 398
Theologie 410, – theologischer

Begriff von Vollkommenheit
443

Theorie 443, 448, 456
Totalit�t 419, 436
Transzendentalphilosophie

390, s. Philosophie
transzendente Begriffe 462
Triebfeder 400, 402, 404, 407,

410 ff., 419, 425, 427, 431,
439 f., 442, 444, 449, 461

Tugend 404, 407, 411, 426, 435,
442, 443 (ihre Schçnheit)

Tun und Lassen 396, 405 f., 455
Tunlichkeit 408 f.

�berlegung, n�chterne 394
Unbedingt-Notwendige,

das 463
Unlust s. Lust
Unschuld 404
Unterweisung, moralische 412
Unterwerfung s. Gesetz
Urheber des Gesetzes 431
Ursache und Wirkung

s. Kausalit�t
Urteilskraft 389, 393, 407, 448,

451

Verbindlichkeit 389, 391, 424,
439, 450

Vernunft 387 ff., 412, 452,
– reine praktische 389, 391,
394 ff., 440, 445 (ihr synthe-
tischer Gebrauch), 457, 460 f.,
– als praktisches Vermçgen
396, 411, 412 f., 427, 434, 441,
445, 448, 452 (Vernunft allg.),

458 ff., – Form der ~ 387,
– Einheit von theoretischer
und praktischer 391; vgl. 456,
Haß der ~ 395, – kultivierte
395 f., 405, – ihre Kausalit�t in
Bestimmung der Sinnlichkeit
460

vern�nfteln 405
Vernunfterkenntnis – formale

387, – materiale 387, – ge-
meine 389 f., 391 f., 394, 397,
402 ff., 406, 408 f., 411 f.,
450 f., 454 ff., – philosophi-
sche 392 ff., – philosophische
vs. gemeine 393 ff., 409, 412,
– theoretische 404

Vernunftgebrauch – theoreti-
scher 391, 405, – praktischer
395 f., 406, – spekulativer und
praktischer 463

Vernunftwesen 389, 401, 408,
411, 415, 431, 438, 448, – sein
absoluter Wert 428, 439, – im
Unterschied zur mensch-
lichen Natur 389, 406 ff.,
411 ff., 425 ff., 442, 447 f.

Verschlagenheit 416
Versprechen 402 f., 419, 422,

429, 435
Verstand 391, 393 (als Talent

des Geistes), 452, – seine
Gegenst�nde 388, – seine
Form 387, – nat�rlicher
gesunder ~ 397, – gemeiner ~
404, 450, 452, – im Unter-
schied zur Vernunft 452

Verstandeswelt 450, 451 ff.,
456 ff., – intellektuelle Welt
451, – intelligible Welt 452,
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454 f., 457 f., 462, – als Grund
der Sinnenwelt 453, 459, 461,
– hineindenken vs. hinein-
empfinden 458, – Welt der
Intelligenzen 462, – als Ideal
462, – als Gegenstand
vern�nftigen Glaubens 462,
– verstanden alsOrdnung 450,
454, 457 f.

Verteidigung 459
Vielheit s. Zweck
Vollkommenheit 410, – sittliche

~ 408 f., – Anlagen zu grçße-
rer ~ 430, – Prinzip der ~
442 ff.

Vorstellung 451 f. (passiv vs.
aktiv), s. Gesetz

Wahrnehmung 404, 451
Weisheit 405, – der Natur 395 f.
Welt 393, s. Verstandeswelt
Weltklugheit 416
Weltweisheit 387, 390 f.

(allgem. praktische von
Wolff), 406 ff., 410

Wert, unbedingter 394, 398 ff.,
411, s. Handlung, – des guten
Willens 426, – absoluter ~
eines Vernunftwesens 428,
439, s. Person

Wesen s. Vernunftwesen
Widerstand 424 (der Neigung

gegen die Vorschrift der
Vernunft)

Wille 412, 427 f., 446 ff., 453 f.,
– guter 393 ff., 402 f., 413 f.,
426, 437, 444, 459, – voll-
kommen guter (heiliger)Wille
400, 414, 420, 439, 440 (als

Idee), 453 f.; vgl. 435, – Ein-
heit seiner Form 436, – reiner
Wille 390, – sein Prinzip 400,
– seine Unterordnung unter
das Gesetz 401, – sein Wert
426, – Achtung f�r ~ 435, – als
allgemein gesetzgebend
431 ff., 435, 438 ff., 441, 449, –
als praktische Vernunft 412,
441, – als eigentliches Selbst
458, s. Ich, Intelligenz, Selbst,
Wollen

Willk�r 428, 436, 451, 461
Wirkung – als Zweck (Trieb-

feder) ohne moralischen Wert
400 ff., 427 f., 435, 444

Wissenschaft 387 f., 390 f., 395,
404 f., 415

Witz 393, 435
Wohlfahrt 417
Wohlgefallen 427, 434 f., 444,

460
Wohlt�tigkeit 398 f., 430
Wohlwollen 423, 435, 454
Wolff 390
Wollen – �berhaupt 390,

– Handlungen und
Bedingungen des mensch-
lichen ~ 390, – Prinzip des ~
400, 416, – einer Handlung
420, – eines Gegenstandes
417 ff., 440, 444, – sein objek-
tiver Grund 427, – seine Form
444, – aus Pflicht 431, – als
Intelligenz 457; vgl. 394, 403,
414, 427, 437, 440 f., s. Sollen,
Wille

Wunsch, bloßer 394; vgl.
407
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W�rde – des Gebots 405, 409,
425, – eines vern�nftigen We-
sens 434 ff., 438 (Pr�rogativ),
– der Menschheit 439 f., – der
Sittlichkeit 442, s. Idee,
Menschheit, Sittlichkeit

Zergliederung – des Imperativ-
begriffs 440, – der Begriffe der
Sittlichkeit 440, 445 – des Be-
griffs der Freiheit 447, – des
Begriffs eines guten Willens
447, s. analytisch

Zirkel 443, 450 ff.
Zur�ckhaltung 418

Zweck 395, 400, 415, 427, 433,
436, – des Willens 394, 400,
414 f., – an sich selbst 428 ff.,
433 ff., 438, 462, – Subjekt
aller ~ 431, 437 f., – als Vorteil
439, – relativer vs. objektiver
427 f., – Privatzweck 433,
– der Maxime 436, – Vielheit
und Allheit der Zwecke 436,
– selbstst�ndiger 437,
s. Gl�ckseligkeit, Mittel und
Zweck, Reich der Zwecke

Zweckm�ßigkeit 395 (der
Natur), 430, s. Teleologie
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